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Bekanntmachung 
der Unfallverhütungsvorschrift 

,,Allgemeine Vorschriften" 
(GUV 0.1) 

Vom 13. Juni 2002 

Die Vertreterversammlung des Rheinischen Gemein­
deunfallversicherungsverbandes hat in fürer Sitzung am 
13. Juni 2002 folgende Unfallverhütungsvorschrift be­
schlossen: 

Unfallverhütungsvorschrift 
,,Allgemeine Vorschriften" 

(GUV 0.1) 
vom April 1979, 

in der Fassung vom Februar 20011
) 

Inhaltsverzeichnis 

I. 
Allgemeine Vorschriften 

und Pflichten des Unterneluners 

§ 1 Begriffsbestimmungen 

§ 2 Allgemeine Anforderu..tJ.gen 

§ 3 Ausnal:,_rnen 

§ 4 Persönliche Schutzausrüstu..tJ.gen 

§ 5 Vergabe von Aufträgen 

§ 6 Koordinierung von Arbeiten 

§ 7 Auslegen von Unfallverhütungsvorschriften, Unter-
weisung der Versicherten 

§ 8 Förderung der ]);Iinvirkung der Versicherten 

§ 9 Sicherheitsbeauftragte 

§ 10 Besichtig1mg des Unterne._lunens durch Aufsichts-
personen nach § 18 SGB VII, Erlass einer A__tJ.ord..tJ.ung 

§ 11 Auskunftspflicht 

§ 12 Pflichtenübertragung 

§ 13 Betriebliche Aufsichtspersonen 

II. 
Pflichten der Versicherten 

§ 14 Befolgu..tJ.g von Anweisungen des Unterneh..rners, 
Benutzung persönlicher Schutzausrüstungen 

§ 15 Bestim..mungsgemäße Verwendu..tJ.g von Einrichtun­
gen 

§ 16 Beseitigung von iVIängeln 

§ 17 Unbefugte Benutzung von Einrichtungen 

m. 
Betriebsanlagen und Betriebsregelungen 

§ 18 Arbeitsplätze 

§ 19 Beleuchtungsein..-richtungen in Arbeitsräu..rnen (Ge­
bäuden) 

§ 20 Fußböden in Räumen (Gebäuden), lichtdurchlässige 
Wände 

§ 21 Arbeitsplätze in nicht allseits umschlossenen Räu­
men 

§ 22 Arbeitsplätze auf dem Betriebsgelände im Freien 

§ 23 Ortsgebundene Arbeitsplätze auf dem Betriebsge-
lände Lrn Freien 

§ 24 Verkehrswege 

§ 25 Verkehrswege in Räumen (Gebäuden) 

§ 26 Verkehrswege in riicht allseits u..rnschlossenen Räu­
men 

§ 27 Verkehrswege auf dem Betriebsgelände im Freien 

§ 28 Türen, Tore 

§ 29 Zusätzliche Anforderungen an kraftbetätigte Türen 
und Tore 

§ 30 Rettungswege, Notausgä..tJ.ge 

§ 31 Fahrtreppen, Fahrsteige 

§ 32 Laderampen 

§ 33 Schutz gegen Absturz und herabfallende Gegen­
stände 

§ 34 Lager, Stapel 

§ 35 Kleidung, Mitführen von ·werkzeugen U..tJ.d Gegen-
ständen, Tragen von Schmuckstücken 

§ 36 Gefährliche Arbeiten 

§ 37 Zutritts- und Aufenthaltsverbote 

§ 38 Genuss von Alkohol 

§ 39 Prfu-"ungen 

§ 40 Kennzeichnung von Einrichtungen 

§ 41 Rüst-, Instandhaltungsarbeiten 

§ 42 Erprobung von Einrichtu..tJ.gen 

§ 43 :.VIaßnahmen gegen Entstehungsbrä._tJ.de 

§ 44 :Maßnahmen zur Verl:,inderung von Explosionen -

§ 45 Gesundheitsgefahren 

§ 46 Umgang mit gefährlichen i\rbeitsstoffen 

§ 47 Betreten von Bereichen, in denen gesu.nd..h.eits­
gefährliche Stoffe auftreten können 

§ 48 Au:toewahrung gesundheitsgefährlicher Flüssigkei­
ten 

§ 49 Kennzeichnung von Gefäßen und Leitungen 

IV. 
Arbeitsmedizinische Vorsorge 

§§ 50 bis 60 nicht besetzt 

V. 
Übergangsbestimmungen 

§ 61 Allgemeine Übergangsfrist 

§ 62 Übergangsregelung 

VI. 
In-Kraft-Treten 

§ 63 LtJ.-Kraft-Treten 

Anlage 1 

Zu § 9 Abs. 1 der Unfallverhütungsvorschrift „Allge­
meLtJ.e Vorschriften" (GUV 0.1) Zahl der Sicherheitsbe­
auftragten 

I. 
Allgemeine Vorschriften 

und Pflichten des Unterneluners 

§1 
Begriffsbestimmu..tJ.gen 

(1) Einrichtungen Lrn Sinne dieser Unfallverhütungs­
vorschrift sü1d alle in :iYiitgliedsunternehmen zum Be­
triebszweck eingesetzten sächlichen ]);Iittel, ausgenom­
men Arbeits-, Hilis- und Bet1iebsstoffe. 

(2) Gefä..lirliche Arbeitsstoffe im Sinne dieser Unfall­
verhütungsvorschrift sind alle explosionsgefährlichen, 
brandfördernden, leicht entzündlichen, entzündlichen, 
giftigen, gesundheitsschädlichen, ätzenden u..tJ.d reizenden 
Ausgangs-, Hilfs- u..tJ.d Betriebsstoffe. 



-

-

Gesetz- und Vero:rdnungsblatt :fü:r das Land Nord:rhein-Westfalen - :Nr. 2,! vo!Il 26. Septembe:r 2002 407 

§ 2 
Allgemeine Anforderungen 

(1) Der Unternehmer hat :i.VIaßna!nnen zur Verhütung 
von Arbeitsunfällen. Berufskrankheiten u_"fld arbeitsbe­
d.L"'lgten Gesundheitsgefahren SO\v"i.e für eine ,virksame 
E:rste Hilfe zu treffen. Er hat ii,sbesondere Einrichtungen 
bereitzustellen und Anordnu_"flgen zu treffen, die den 
Bestirmnungen dieser Unfallverhütungsvorschrift, den 
für ihn sonst geltenden "Cnfallverhütungsvorschriften 
und im t.örigen den allgemein anerkannten sicherheits­
technischen und arbeitsmedizinischen Regeln entspre­
chen. Soweit in anderen Rechtsvorschriften, insbesondere 
in i\rbeitsschutzvorscro_riften, &"'1forderungen gestellt 
werden, bleiben diese Vorschriften unberührt. 

(2) Technische Erzeugnisse, die nicht den Unfallverhü­
tu_"flgsvorschriften entsprechen, dürfen verwendet wer­
den, soweit sie in ihrer Beschaffenheit die gleiche Sicher­
heit auf andere Weise gewährleisten. 

(3) T1itt bei eirler Einrichtung ein Mangel auf, durch 
den für die Versicherten sonst nicht abzuwendende 
Gefahren entstehen, ist die Einrichtung stillzuiegen. 

§ 3 
Ausnah..-rnen 

(1) Der Träger der gesetzlichen Cnfallversicherung 
kann im Einzelfall auf schriftlichen ,-\ntrag des Unter­
nehmers Ausnahmen von üniaüverhütungsvorschriften 
zulassen, ,.venn 

1. der Unterneh..111er eine andere, ebenso ,,irksame :VIaß­
nahme trifft oder 

2. die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall zu eirler 
lL"'lverhältnismäßigen Härte führen ·würde und die 
Abweichung mit dem Schutz der Versicherten verein­
bar ist. 

Dem A.."'ltrag ist eine Stellungnah..-rne der Betriebsvertre­
tung beizufü.gen. 

(2) Von den in § 2 Abs. 1 bezeichneten allgemein 
anerkannten Regeln darf nur abge,v"i.chen werden, soweit 
die gleiche Sicherheit auf andere Weise gewä.."in-leistet ist. 

§4 
Persönliche Schutzausrüstungen 

(1) Ist es durch betriebstechi,..ische Maßnahmen nicht 
ausgeschlossen, dass die Versicherten Unfall- oder Ge­
sundheitsgefahren ausgesetzt sind, so hat der "Cnterneh­
mer geeignete persönliche Schutzausrüstungen zur Ver­
fügung zu stellen und diese irl ordnungsgemäße!n Zu­
stand zu halten. 

(2) Der Unternehmer hat insbesondere zur Verfügung 
zu stellen 
1. Kopfschutz, wenn mit Kopfverletzungen durch ~-'illsto­

ßen, durch pendelnde, herabfallende, mnfallende oder 
wegfliegende Gegenstände oder durch lose hängende 
Haare zu rechnen ist; 

2. Fußschutz, wenn mit Fußverletzungen durch Stoßen, 
EiPJtle:rrnnen. umfallende. herabfallende oder abrol­
lende Gegenstände, durch Hineintreten in spitze lL"fJ.d 
scharfe Gegenstände oder durch heiße Stoffe, heiße 
oder ätzende Flüssigkeiten zu rechnen ist; 

3. Augen- oder Gesichtsschutz, wen.."'1 :rnit Augen- oder 
Gesichtsverletzungen durch wegfliegende Teile, Ver­
spritzen von Flüssigkeiten oder durch gefährliche 
Strahlung zu rech.."tJ.en ist; 

4. Atemschutz, weil!7. Versicherte gesund11eitsschädli­
chen, insbesondere giftigen, ätzenden oder reizenden 
Gasen, Dämpfen, NebeL"'l oder Stäuben ausgesetzt sein 
können oder wen,_, Sauerstoffmangel auftreten kann; 

5. Körperschutz, wenn :rnit oder in der Nähe von Stoffen 
gearbeitet wird, cie zu Hautverletzungen führen oder 
durch die Haut in den menschlichen Körper eindringen 
können, sowie bei Gefahr von Verbrennu_"flgen, Verät­
zungen. Verbrühu_"flgen, Cnterkühlu_"flgen, elektrischen 
Durchströmungen, Stich- oder Schnittverletzungen. 

(3) Die Vorschriften über die ärztlichen Vorsorgeunter-
suchungen sind unabhängig davon anzuwenden, ob per­
sönliche Schutzausrüstungen benutzt werden. 

§5 
Vergabe von Aufträgen 

Erteilt der Cnternehmer den Auftrag, 

1. Eiru"i.chtu_"flgen zu planen, herzustellen, zu ändern oder 
in Stand zu setzen, 

2. tech.."'lische Arbeits:rnittel oder i\.rbeitsstoffe zu liefern, 

3. Arbeitsverfahren zu planen oder zu gestalten, 

so hat er dem Auftragnehmer schriftlich aufzugeben, die 
in§ 2 Abs. 1 Sätze 2 und 3 bezeiclmeten Vorschriften und 
Regeln zu beachten. Bei technischen Erzeugnissen im 
Sinne von § 2 Abs. 2 hat der Auftragnehr,1.er eLTJ.e 
Bescheinigung über die Gewährleistung der gleichen 
Sicherheit IP..itzuliefern. 

§ 6 
Koordinieru.TJ.g von Arbeiten 

(1) Vergibt der Unternehrn.er Arbeiten an andere Unter­
nehmer, dann hat er, soweit dies zur Vern1eidung einer 
möglichen gegenseitigen Gefährdung erforderlich ist, 
eine Person zu besti.-rn..-rnen. die die Arbeiten aufeinander 
abstL-rnmt. Er hat dafür zu sorgen, dass diese Person 
Weisungsbefugnis gegenüber seirlen Auftragnehmern 
und deren Beschäftigten hat. 

(2) Übernimmt der Unternehmer Aufträge, deren 
Durchführung zeitlich und örtlich mit Aufträgen anderer 
"Gnternehmer zusammenfällt, so ist er verpflichtet, sich 
ID..it den anderen Unternehmern abzusti:rn..-rnen. soweit dies 
zur Vermeidung einer gegenseitigen Gefährdung erfor­
derlich ist. 

§ 7 
Auslegen von Unfallverhütungsvorschriften, 

Unterweisung der Versicherten 

(1) Der Unternehmer hat die für sein Unternehmen 
geltenden Cnfallverhütungsvorschriften an geeigneter 
Stelle auszulegen. Den mit der Durch.c-'uhrung der Maß­
nahmen zur Verhütung von Arbeitsu_TJ.fällen, Berufs­
krankheiten und arbeitsbedingten Gesu_"fldheitsgefahren 
betrauten Personen sind die Arbeitsschutz- lL"tJ.d Unfall­
verhütungsvorschriften auszuhändigen, soweit sie ihren 
Arbeitsbereich betreffen. 

(2) Der Unternehmer hat die Versicherten über die bei 
ihren Tätigkeiten auftretenden Gefahren sowie über die 
Maßnahmen zu ihrer Abwendu_"flg vor der Beschäftigung 
und danach in angemessenen Zeitabständen, IP..indestens 
jedoch einmal jährlich, zu unterweisen. 

§ 8 
Förderung 

der ::.VIit,v"i.rkung der Versicherten 

Der Unterneh..TTI.er hat die :\iiitw"i.rkung der Versicherten 
an der Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufsl<-..ranld1ei­
ten lLTJ.d arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren zu för­
dern. Er hat den ID..it der Durchführung der :VIaßnah:rnen 
zur Verhütu."tJ.g von Arbeitsunfällen, Berufskranl<-..heiten 
und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren betrauten 
Personen die Teilnahme an einscl1lägigen Aus- und 
Fortbildungsveranstaltungen unter Berücksichtigung der 
betrieblichen Belimge zu ermöglichen. 

§ 9 
Sicherheitsbeauftragte 

(1) Die Zahl der nach § 22 Abs. 1 SGB VII zu 
bestellenden SicherheitsbeaUJ.-"tragten ergibt sich aus der 
Anlage 1 zu dieser Unfallverhütungsvorschrift. Anlage 1 

(2) Der Unterneh..111er hat den Sicherheitsbeauftragten 
Gelegen..heit zu geben, ihre Aufgaben zu erfüllen, insbe­
sondere in Lh.rem Bereich an den Betriebsbesichtigungen 
und Unfalluntersuchungen der Aufsichtspersonen nach 
§ 18 SGB VII teilzunebnen. Den Sicherheitsbeauftragten 
sirld auf Verlangen die Ergebnisse der Betriebsbesichti­
gungen 1md Unfalluntersuchu_"flgen zur Ke:r1ntnis zu ge­
ben. 
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§ 10 
Besichtigung des Unternehmens 

durch Aufsichtspersonen nach § 18 SGB VII, 
Erlass einer Anordnung 

(1) Der Unterneh..lller hat der Aufsichtsperson nach § 18 
SGB VII die Besichtigung seines Unternehmens zu er­
möglichen und sie auf fri..r Verlangen dabei zu begleiten 
oder durch einen geeigneten Vertreter begleiten zu lassen. 

(2) Erlässt der Träger der gesetzlichen Unfallversiche­
rung eine Anordnung und setzt er hierbei eine Frist, 
LlJ.Ilerhalb der die verlangten Maßnahmen zu treffen sind, 
so hat der Unternehmer nach Ablauf der Frist unverzüg­
lich mitzuteilen, ob er die verlangten lVIaßnahmen getrof­
fen hat. 

§ 11 
Auskunftspflicht 

Der Unternelm1er hat dem Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung die im Zusam..lllenhang mit der Ver­
hütu_l'lg von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und ar­
beitsbedLl'lgten Gesundheitsgefahren stehenden A.l'lgaben 
zu machen U-l'ld Auskünfte zu erteilen. 

§ 12 
Pflichtenübertragung 

Hat der Unternehmer ih..lll hinsichtlich der Verhütung 
von Arbeitsunfällen. Berufskrank..l:ieiten und .arbeitsbe­
dingten Gesundheitsgefahren obliegende Pflichten über­
tragen, so hat er dies unverzüglich schri_ftlich zu bestäti­
gen. Die Bestätigung ist von dem Verpflichteten zu 
unterzeichnen; in ihr sLl'ld der Verantwortungsbereich 
und die Befugnisse zu beschreiben. Eine Ausfertigung der 
schri.,.-"tlichen Bestätigung ist dem Verpflichteten auszu­
händigen. 

§ 13 
Betriebliche Aufsichtspersonen 

Der Unternehmer hat die Vera..l'ltwortungsbereiche der 
von ihm zu bestellenden betrieblichen Aufsichtspersonen 
abzugrenzen und dafür zu sorgen, dass diese ihren 
Pflichten auf dem Gebiet der Verhütung von Arbeitsun­
fällen, BerufskraDY_heiten und arbeitsbedingten GesU-l'ld­
heitsgefahren nachkommen und sich untereLl'lander ab­
sti.rnmen. 

II. 
Pflichten der Versicherten 

§ 14 
Befolgung von Anweisungen des Unternehmers, 

Benutzung persönlicher Schutzausrüstungen 

Die Versicherten haben nach ihren Möglichkeiten alle 
Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufs­
krankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren 
smv:ie für eine u-irksame Erste Hilfe zu unterstützen und 
die entsprechenden Anweisungen des Unternehmers zu 
befolgen. Sie haben die zur Verfügung gestellten persön­
lichen Schutzausrüstungen zu benutzen. Die Versicher­
ten dürfen sicherheits"\vidrige Weisungen nicht befolgen. 

§ 15 
Bestirnmungsgemäße 

Verwendung von Einrichtungen 

Die Versicherten dürfen Einrichtungen nur zu dem 
Zweck verv,enden. der vom Unternehmer bestimmt oder 
üblich ist. · 

§ 16 
Beseitigung von l\riängeln 

(1) Stellt ein Versicherter fest, dass eine Einrichtung im 
Hinblick auf die Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufs­
krankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren 
nicht einwandfrei ist, so hat er diesen Mangel unverzüg­
lich zu beseitigen. Gehört dies nicht zu seiner Arbeitsauf­
gabe oder verfügt er nicht über Sachkunde, so hat er den 
Mangel dem Vorgesetzten unverzüglich zu melden. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn der Versicherte 
feststellt, dass 

l. Arbeitsstoffe Llll Hinblick auf die Verhütung von 
Arbeitsunfällen. Berufskrankheiten und arbeitsbe­
dingten GesU-l'l<iheitsgefal>..ren nicht einwandfrei ver­
packt, gekenP..zeichnet oder beschaffen sind oder 

2. das Arbeitsverfahren oder der ~'\rbeitsablauf Llll Hin­
blick auf die Verhütung von Arbeitsu_l1fällen, Berufs­
krankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsge­
fahren nicht einwandirei gestaltet bzw. geregelt sind. 

§ 17 
Unbefugte Benutzung 

von ELl'lrichtungen 

Versicherte dürien Einrichtu_l'lgen und Arbeitsstoffe 
nicht unbefugt benutzen. Einrichtu_l'lgen dürfen sie nicht 
U-l'lbefugt betreten. 

m. 
Betriebsanlagen und Betriebsregelungen 

§ 18 
A.rbeitsplätze 

(1) Arbeitsplätze müssen unbeschadet der Vorscl>..riiten 
der§§ 19 bis 23 so eingerichtet und beschaffen sein und so 
erhalten werden, dass sie ein sicheres Arbeiten ermögli­
chen. Dies gilt Ll'lsbesondere hinsichtlich des :i.VIaterials, 
der GeräUIDigkeit, der Festigkeit, der Standsicherheit, 
der Oberfläche, der Trittsicherheit, der Beleuchtung und 
Belüftu_l'lg so"\vie hinsichtlich des Fern.l:ialtens von schäd­
lichen Umwelteinflüssen und von Gefali..ren. die von 
Dritten ausgehen. · 

(2) Arbeitsplätze müssen so beschaffen sein, dass sie 
nicht einstürzen, u_lllkippen, einsLl'lken, abrutschen oder 
ihre Lage auf andere \Veise ungewollt ändern kfümen. 

§ 19 
Beleuchtungseinrich,tU-l'lgen 

in Arbeitsräumen (Gebäuden) 

(1) In Arbeitsräumen müssen Lichtschalter leicht zu­
gä.l'lglich und selbstleuchtend sein. Sie müssen auch in der 
:--Yähe der Zu- und Ausgänge angebracht sein. Dies gilt 
nicht, wenn die Beleuchtung zentral geschaltet wird. 
Selbstleuchtende Lichtschalter sLl'ld bei vorhandener 
Orientierungsbeleuchtung nicht erforderlich. 

(2) Beleuchtungseinrichtungen in Arbeitsräumen sind 
so anzuordnen und auszulegen, dass sich aus der Art der 
Beleuchtung keine Unfall- oder GesU-l'ldheitsgefahren für 
die Versicherten ergeben können. Die Beleuchtung muss 
sich nach der Art der Sehaufgabe richten. Die Stärke der 
Allgemeinbeleuchtung muss roindestens 15 Lu..'C betragen. 

(3) Sind auf Grund der Tätigkeit der Versicherten, der 
vorhandenen Betriebseinrichtungen oder sonstiger be­
sonderer betrieblicher Verhältnisse bei Ausfall der Allge­
meinbeleuchtung Unfallgefal>..ren zu befürchten, muss 
eine Sicherheitsbeleuchtung mit einer Beleuchtungs­
stärke von mLl'ldestens eins vom Hundert der Allgemein­
beleuchtung, mindestens jedoch von einem Lmc vorhan­
den sein. 

§ 20 
Fußböden in Räumen (Gebäuden), 

lichtdurchlässige Wände 

(1) Fußböden in Räumen dürfen keine Stolperstellen 
haben; sie müssen eben und rutsch..hemmend ausgeführt 
und leicht zu reinigen sein. Für Arbeits-, Lager-, :i\'Iaschi­
nen- und :Nebenräume gilt dies insoweit, als es betrieblich 
möglich und aus sicherheitstechnischen oder gesU-l'ldheit­
lichen Gründen erforderlich ist. Standflächen an Arbeits­
plätzen müssen unter Berücksichtigung der Art des 
Betriebes und der körperlichen Tätigkeit der Versicher­
ten eine ausreichende \Värmedäm..lllung aufweisen. 

(2) Die zulässige Belastung der Fußbodenfläche in 
Lagerräumen, U-l'lter denen sich andere Räume befinden, 
muss an den Zugängen gut erkennbar angegeben sein. 
Dies gilt auch für die zulässige Belastung von Z"\vi.schen­
böden und Galerien in Lagerräu_lllen. 

-

-



-

-

Gesetz- und Verord.>J.ungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 24 vom 26. Septen1ber 2002 409 

(3) Lichtdurchlässige Wände, insbesondere Gar>..zglas­
wände, im Bereich von Arbeitsplätzen und Verkehrswe­
gen müssen aus bruchsicherem ·werkstoff bestehen oder 
so gegen die Arbeitspiätze und Verkehrswege abge­
schirmt sein. dass Versicherte nicht mit den Wänden in 
Berührung kommen und beim Zersplittern der Wände 
verletzt werden können. 

§ 21 
Arbeitsplätze 

in nicht allseits umschlossenen Räumen 

Auf Arbeitsplätze in nicht allseits u..mschlossenen Räu­
men sind die § § 19 und 20 sinngemäß ar>..zuwenden. 

§ 22 
Arbeitsplätze 

auf dem Betriebsgelände im Freien 

(1) Arbeitsplätze auf dem Betriebsgelände im Freien 
sind so herzurichten, dass sich Versicherte bei jeder 
"Witterung sicher bewegen können. 

(2) Arbeitsplätze auf dem Betriebsgelände im Freien 
müssen zu beleuchten sein, wenn das Tageslicht nicht 
ausreicht. Die Beleuchtung muss sich nach der Art der 
Sehaufgabe richten. 

§ 23 
Ortsgebundene Arbeitsplätze 

auf dem Betriebsgelände im Freien 

(1) Ortsgebundene Arbeitsplätze auf dem Betriebsge­
lände im Freien, auf denen nicht nur vorübergehend 
Versicherte beschäftigt werden, sind nur zulässig, wen..11 
es betriebstechnisch erforderlich ist. 

(2) Ortsgebundene Arbeitsplätze auf dem Betriebsge­
lände Lm Freien, auf denen nicht nur vorübergehend 
Versicherte beschäftigt ,verden, sind im Rahmen des 
betrieblich :i.VIöglichen so einzurichten und auszustatten, 
dass die Versicherten 

1. gegen Witterungseinflüsse geschützt sind, 

2. keinem u..112uträglichen Lärm und keinen unzuträgli­
chen mechanischen Sch,vingungen, Gasen, Dämpien, 
NebeL11 oder Stäuben ausgesetzt sind, 

3. nicht ausgleiten und abstürzen können. 

§ 24 
Verkehrswege 

(1) Verkehrswege müssen freigehalten werden, drunit 
sie jederzeit benutzt werden können. 

(2) Führen Wege des Lastverkehrs an unübersichtlichen 
Ausgängen, Treppenzu- und -abgängen u..11.d ähnlichen 
Gefahrstellen in nicht mehr als 1,00 m Abstand vorbei, so 
sind die Gefahrstellen durch Umgehungssc1'..ranken oder 
ähnliche Einrichtungen gegen den Querverkehr zu si­
chern. 

§ 25 
Verkehrswege 

in Räumen (Gebäuden) 

(1) Verkehrswege müssen in solcher Anzahl vorhanden 
und so beschaffen und bemessen sein, dass sie je nach 
ihrem Bestimmungszweck sicher begangen oder befahren 
werden können und neben den ·wegen beschäftigte 
Personen durch den Verkehr nicht gefährdet werden. 

(2) Verkehrswege für kraftbetriebene oder schienenge­
bundene Beförderu..11.gsmittel müssen so breit sein, dass 
z,vischen der äußeren Begrenzung der Beförderungsmit­
tel und der Grenze des Verkehrsweges ein Sicherheitsab­
stand von mindestens 0,50 m auf beiden Seiten des 
Verkehrsweges vorhanden ist. 

(3) Verke1'..rswege für Fahrzeuge müssen L11 einem 
Abstand von mindestens 1.00 m an Türen u..11.d Toren. 
Durchgängen, Durchfahrten und Treppenaustritten vor..: 
beiführen. 

(4) Die B~grenzun~en der Verkehrswe~e in ~b~its­
und Lagerrau..men n11t mehr als 1000 m- Grund.flache 
müssen gekennzeichnet sein. Soweit Nutzung, Einrich-

tung und Belegungsdichte es zum Schutz der Versicher­
ten erfordern, müssen die Begrenzungen der Verkehrs­
wege bei Arbeits- und Lagerräumen mit weniger als 
1000 m2 Grundfläche gekennzeichnet sein. Die Kenn­
zeichnung ist nicht notwendig, wenn die Verkehrswege 
durch ihre Art, durch die Betriebseinrichtungen oder 
durch das Lagergut deutlich erkennbar sind oder die 
betrieblichen Verhältnisse eh1e Kennzeichnung der Ver­
kehrswege nicht zulassen. 

(5) Beleuchtungseimichtungen in Verkehrswegen sind 
so anzuordnen u..11.d auszulegen, dass sich aus der Art der 
Beleuchtung keine Unfall- oder Gesundheitsgefahren für 
Personen ergeben können. Für Lichtschalter gilt § 19 
Abs. 1 entsprechend. Die Beleuchtung muss sich nach der 
Art der Sehaufgabe richten. Die Stärke der Allgemeinbe­
leuchtung muss mindestens 15 Lux betragen. 

§ 26 
Verkehrswege 

in nicht allseits umschlossenen Räumen 

Auf Verkehrswege in nicht allseits umschlossenen 
Räumen ist § 25 sinngemäß anzuwenden. 

§ 27 
Verkehrswege 

auf dem Betriebsgelände im Freien 

(1) Auf Verkehrswegen auf dem Betriebsgelände im 
Freien ist § 25 Abs. 1 bis 3 anzuwenden. 

(2) Verkehrswege auf dem Betriebsgelände im Freien 
müssen zu beleuchten sein, wenn das Tageslicht nicht 
ausreicht. Die Beleuchtung muss sich nach der Art der 
Sehaufgabe richten. 

§ 28 
Türen, Tore 

(1) Lage, i~nzahl, Ausführung und Abmessungen von 
Türen u..11.d Toren müssen sich nach der Art und Xutzung 
der Räume richten. 

(2) Tore, die auch dem Fußgängerverkehr dienen, 
müssen so ausgeführt sein, dass sie oder Teile von ihnen 
vom Benutzer leicht geöffnet und geschlossen werden 
können. 

(3) In unmittelbarer '-~ähe von Toren, die vonviegend 
für den Fahrzeugverkehr bestimmt sind, müssen Türen 
für den Fußgängerverkehr vorhanden sein. 

(4) Pendeltüren und -tore müssen durchsichtig sein 
oder Sichtfenster haben. 

(5) Bestehen lichtdurchlässige Flächen von Türen nicht 
aus bruchsicherem Werkstoff und ist zu befürchten. dass 
sich Personen durch Zersplittern der Türflächen verlet­
zen können, so sind diese Flächen gegen Eindrücken zu 
schützen. 

(6) Schiebetüren und -tore müssen gegen Ausheben und 
Herausfallen, Türen und Tore, die nach oben öffnen, 
gegen Herabfallen gesichert sein. 

§ 29 

Zusätzliche Anforderungen 
an kra:ftbetätigte Türen und Tore 

(1) An kraftbetätigten Türen und Toren müssen 
Quetsch- und Seherstellen bis zu einer Höhe von 2,50 m so 
gesichert sein, dass die Bewegung der Türen und Tore im 
Gefahrfall zum Stillstand kommt. Dies gilt nicht, wenn 

1. durch besondere Einrichtungen sichergestellt ist, dass 
die Tür- oder Torbewegung nur dann erfolgen kann, 
wenn sich keine Person im Gefahrbereich befindet 
oder 

2. der Gefahrbereich vom Bedienungsstandort vollstän­
dig zu übersehen ist und eine Person mit der Bedie­
nung der Türen und Tore besonders beauftragt ist. 

(2) Bei einer Steuenmg des Antriebs kraftbetätigter 
Türen und Tore von Hand muss die Bewegung der Türen 
und Tore beim Loslassen des Steuerorgans zum Stillstand 
kommen. Dies gilt nicht, wenn 
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1. durch besondere Eiri_richtungen sichergestellt ist, dass 
die Tür- oder Torbewegung nur dann erfolgen kan__ri, 
wenn sich keine Person im Gefahrbereich befindet 
oder 

2. die betrieblichen Gegebenheiten eine andere Form der 
Steuerung erfordern und sich daraus keine Gefähr­
dung von Personen ergibt. 

(3) Wird der Antrieb kraftbetätigter Türen und Tore 
durch Steuerimpulse oder von einer Stelle aus gesteuert, 
von der aus der Gefahrenbereich der Türen und Tore 
nicht vollständig zu übersehen ist, müssen gut erkenn­
bare und leicht zugängliche Xotabschalteirinchtungen 
vorhanden sein. 

(4) ::,fach Abschalten des Antriebs von kraftbetätigten 
Türen und Toren oder bei Ausfall der Energieversorgu„rig 
für den Antrieb muss die Bewegung der Türen und Tore 
sofort zum Stillstand kommen. Eine unbeabsichtigte 
erneute Bewegung der Türen und Tore darf nicht möglich 
sein. Abweichend von Satz 1 müssen sich kraftbetätigte 
Türen und Tore, die einen Brandabschluss bilden, bei 
Ausfall der Energieversorgung gefahrlos selbsttätig 
schließen. 

(5) Kraftbetätigte Türen müssen auch von Hand zu 
öffnen sein. 

§ 30 
Rettungswege, Xotausgänge 

(1) Das schnelle und sichere Verlassen von ~'\rbeitsplät­
zen und Räumen muss durch Anzahl, Lage, Bauart u..rid 
Zustand von Rettungswegen und Ausgängen gewährlei­
stet sein: erforderlichenfalls sLrid zusätzliche Notaus­
gänge zu· schaffen. 

(2) Rettungswege und Xotausgänge müssen als solche 
deutlich erkennbar und dauerhaft gekennzeichnet sein 
und auf möglichst kurzem Weg L'ls Freie oder in einen 
gesicherten Bereich führen. Auf sie ist zusätzlich hiri..zu­
weisen, wenn sie nicht von jedem Arbeitsplatz aus 
gesehen werden können. 

(3) Rettu..rigswege U..lld Notausgänge dürfen nicht einge­
engt werden und sLrid stets freizu..h.alten. :-rotausgänge 
müssen sich leicht örrnen lassen. 

(4) Türen Lm Verlauf von Rettungswegen müssen als 
solche gekennzeichnet sein und in Fluchtrichtung auf­
schlagen. Die Türen müssen sich von innen ol>..ne iremde 
Hilfsmittel jederzeit leicht öffnen lassen, solange sich 
Personen Lri dem Raum befinden. 

§ 31 
Fahrtreppen, Fahrsteige 

(1) Fahrtreppen und umlaufende stufenlose Bänder für 
den Personenverke},_r (Fahrsteige) müssen so beschaffen 
sein. dass sie sicher benutzt werden können. An den Zu­
u..rid· Abgängen muss ausreichend bemessener Rau..m als 
Stau.raum vorhanden seLri. 

(2) An Fahrtreppen und Fahrsteigen müssen Quetsch­
und Seherstellen gesichert sein. 

(3) Fal>_rtreppen und Fal>_rsteige müssen im Gefahrfall 
vom Benutzer oder von dritten Personen durch gut 
erkennbare und leicht zugängliche Notabschalteinrich­
tungen stillgesetzt werden können. Fahrtreppen und 
Fahrsteige müssen bei einem technischen Mangel, der zu 
einer Gefährdung der Benutzer :führen kann, selbsttätig 
zum Stillstand kom..rnen. Bei Fahrtreppen und Fahrstei­
gen, die erst beim Betreten in Betrieb gesetzt werden, 
muss die Lauirichtung gut erkennbar angegeben se:in. 
Nach dem Abschalten des Antriebs von Fahrtreppen und 
Fahrsteigen darf eine unbeabsichtigte erneute Bewegung 
nicht möglich sein. 

§ 32 
Laderampen 

(1) Laderampen müssen :rnindestens 0,80 m breit sein. 

(2) Laderampen müssen mLridestens einen Abgang 
haben. Laderampen :mit mehr als 20 m Länge müssen, 
soweit dies betriebstechnisch möglich ist, in jedem End­
bereich einen Abgang haben. Abgänge müssen als Trep-

pen oder als geneigte sicher begeh- oder befahrbare 
Flächen ausgeführt sein. Treppenöffnungen innerhalb 
von Rampen müssen so gesichert sein, dass Versicherte 
nicht abstürzen u..rid Fahrzeuge pjcht in die Treppenöff­
nungen abkippen kön__rien. 

(3) Laderampen von mehr als 1,00 m Höhe sollen im 
Ral>~'Ilen des betriebstechnisch Möglichen mit Einrich­
tungen zum Schutz gegen Absturz ausgerüstet sein. Das 
gi..lt Lrisbesondere für die Bereiche von Laderampen, die 
keine ständigen Be- und Entladestellen sLrid. 

(4) Laderampen, die neben Gleisanlagen liegen und 
mehr als 0,80 m über Schienenoberkante hoch sind, 
müssen so ausgeführt sein, dass Versicherte im Gefahrfall 
unter der Rampe Schutz finden können. 

§ 33 
Schutz gegen Absturz 

und herabfallende Gegenstände 

(1) Arbeitsplätze und Verkehrswege, die mel>_r als 1,00 m 
über dem Boden oder über einer anderen ausreichend 
breiten tragfähigen Fläche liegen oder an Gefahrbereiche 
grenzen, müssen ständige Sicherungen haben, die verhin­
dern. dass Versicherte abstürzen oder in die Gefahrberei­
che gelangen. § 32 bleibt u..-.iberührt. 

(2) Wandlu..ken, Fußbodenluken, Treppenöffnungen, 
Gruben, Schächte. Kanäle. versenkte Gefäße und andere 
gefahrdrohende Vertiefungen oder Öfinungen smvie Be­
hälter, die heiße, ätzende oder giftige Stoife enthalten, 
ferner nicht tragfähige Dächer und Oberlichter im .Ar­
beits- u.nd Verkehrsbereich, müssen ständige Sicherun­
gen haben, die verhindern, dass Versicherte hineinstür­
zen. 

(3) Lässt die Eigenart des ~'\rbeitsplatzes oder der 
durchzuführenden ~'\rbeit eine ständige Sicherung nach 
den Absätzen 1 und 2 nicht zu, muss eLrie Sicherung gegen 
das Abstürzen oder Hineinstürzen von Versicherten auf 
andere \Veise ermöglicht werden. 

(4) Wenn Versicherte auf Arbeitsplätzen und Verkehrs­
wegen dadurch gefäl>_rdet werden können, dass Gegen­
stände von höher gelegenen Arbeitsplätzen, Verkehrswe­
gen oder BetriebseLririchtungen herabfallen, müssen 
Schutzvorkehru..rigen getroffen werden. 

(5) Geländer müssen so ausgeführt u..rid bemessen sein, 
dass sie bei den zu erwartenden Belastungen nicht 
abbrechen und Versicherte nicht durch das Geländer 
abstürzen können. 

(6) Handläufe müssen so beschaffen sein, dass die Hand 
einen sicheren Griff hat und nicht verletzt ,vird. Hand­
läufe müssen den zu erwartenden Belastungen standhal­
ten. 

§ 34 
Lager, Stapel 

(1) Lager und Stapel dürfen nur so errichtet werden, 
dass die Belastung sicher aufgeno:rn__men werden kann. 
Die zulässige Belastung von tragenden Bauteilen je 
Flächeneir>Jieit ist deutlich erkennbar u..rid dauerhaft 
anzugeben. 

(2) Lager und Stapel sind so zu errichten, zu erhalten 
U..lld abzutragen oder abzubauen, dass Versicherte durch 
herabfallende, u..miallende oder wegrollende Gegen­
stände oder durch ausfließende Stoffe nicht gefäl>_rdet 
werden. 

(3) Lager und Stapel dürfen nur so errichtet werden, 
dass Versicherte durch zu geringen .Abstand der Lager 
und Stapel untereLriander oder durch die A..rinäherung des 
gelagerten oder gestapelten Gutes an Anlagen oder 
technische Arbeitsmittel nicht gefährdet werden. Gegen­
über bewegten Teilen der Umgebung, \vie ortsfesten oder 
spurgebundenen ortsveränderlichen Hebezeugen oder 
Fördermitteln, muss nach allen Seiten ein Sicherheitsab­
stand von mindestens 0,50 m eingehalten werden, es sei 
den__ri, dass dies konstruktiv nicht möglich ist und die 
Sicherheit auf andere Weise gewäl>_rleistet ,vird. 

(4) Lager und Stapel müssen gegen äußere Ein,virkun­
gen so geschützt werden, dass keine gefährlichen chemi-

-
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sehen oder physikalischen Veränderungen des gelagerten 
und gestapelten Gutes eintreten und Verpackungen in 
ihrer Haltbarkeit nicht angeg-riffen werden können. 

§ 35 
Kleidung, 

:Mitführen von Werkzeugen 
und Gegenständen, 

Tragen von Schmuckstücken 

(1) Versicherte dürfen bei der Arbeit nur Kleidung 
tragen, durch die ein i\.rbeitsunfall, insbesondere durch 
sich bewegende Teile von Einrichtungen, durch Hitze, 
ätzende Stoffe, elektrostatische Aufladung nicht verur­
sacht werden kann. 

(2) Scharfe und spitze Werkzeuge oder andere gefahr­
bringende Gegenstände dürfen in der Kleidung nur ge­
tragen werden, wenn Schutzmaßnah..Tt1.en eine Gefähr­
dung während des Tragens ausschließen. 

(3) Scr~rnuckstücke, Armbanduhren oder ähnliche Ge­
genstände dürfen beim i\rbeiten nicht getragen werden, 
wenn sie zu einer Gefährdung führen können. 

§ 36 
Gefährliche Arbeiten 

(1) Gefährliche Arbeiten dürfen nur geeigneten Perso­
nen. denen die damit verbundenen Gefahren bekani-i.t 
sL11.d, übertragen werden. 

(2) Wird eine Arbeit von mehreren Personen gemein­
schaftlich ausgeführt und erfordert sie zur Vermeidung 
von Gefahren eine gegenseitige Verständigung, muss eine 
zuverlässige, mit der Arbeit vertraute Person die Aufsicht 
führen. 

(3) Wird eine gefährliche Arbeit von einer}'erson allein 
ausgeführt, so hat der Unternehmer eine lJberwachung 
sicherzustellen; insbesondere hat er dafür zu sorgen, dass 

- sich die allein arbeitende Person bei Durchführung der 
Arbeiten in Sichhveite von anderen Personen befindet, 

- die allein arbeitende Person durch Kontrollgänge in 
kurzen Abständen beaufsichtigt ,vird, 

- ein zeitlich abgestim..rntes lVIeldesystem eingerichtet 
,vird. durch das eLlJ. vereinbarter, in bestL'Illllten Zeit­
abständen zu \viederholender Anruf erfolgt 

oder 

- von der allein arbeitenden Person ein Hilfsgerät (Sig­
nalgeber) getragen ,vird, das drahtlos, automatisch und 
,villensunabhängig Alarm auslöst, wenn es eine be­
stimmte Zeitdauer in einer definierten Lage verbleibt 
(Zwangshaltung der Person). 

§ 37 
Zutritts- und Aufenthaltsverbote 

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass 11..11.be­
fugte Dritte Betriebsteile nicht betreten, wenn dadurch 
ei.TJ.e Gefahr für Versicherte entsteht. 

(2) An gefährlichen Stellen, insbesondere unter schwe­
benden Lasten. in Fahr- und Schwenkbereichen von 
Fahrzeugen und ortsveränderlichen Arbeitsmaschinen 
suwie in unübersichtlichen Verkehrs- und Transportbe­
reichen, dürfen sich Versicherte nicht unnötig aufhalten. 

§ 38 
Genuss von Alkohol 

(1) Versicherte dürfen sich durch Alkoholgenuss nicht 
in einen Zustand versetzen. durch den sie sich selbst oder 
andere gefährden können. · 

(2) Versicherte, die infolge Alkoholgenusses oder ande­
rer berauschender Mittel nicht mehr in der Lage sind, 
ihre Arbeit ohne Gefahr für sich oder andere auszufüh­
ren, dürfen mit Arbeiten nicht beschäftigt werden. 

§ 39 
Prüfungen 

(1) Einrichtungen sind vor der ersten Inbetriebnahme, 
in angemessenen Zeiträumen so,vie nach Anderungen 

oder Instandsetzungen auf ihren sicheren Zustand, min­
destens jedoch auf äußerlich erkennbare Schäden oder 
Mängel, zu überprüfen. 

(2) Hat die Aufsichtsperson nach § 18 SGB VII Anlass 
zu der Annahme, dass eine Einrichtung sicherheitstech­
nisch nicht einwandfrei ist und kann sie diese Einrich­
tung im Rahmen einer Besichtigung nicht prüfen, so kann 
der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung anord­
nen, dass der Unternehmer die Einrichtlmg durch einen 
Sachverständigen prüfen lässt und ihr das Ergebnis der 
Prüfung mitteilt. Dies gilt nicht, soweit in anderen 
Rechtsvorschriften eine Sachverständigenprfu7.L.11.g vorge­
sehen ist. 

(3J Sicherheitseinrichtungen zur Verhütung oder Besei­
tigung von Gefahren, z.B. Sicherheitsbeleuchtung, Feuer­
löscheinrichtungen, Absaugeeinrichtungen, Signalanla­
gen, Notaggregate und Notschalter so,de lüftungstechni­
sche Anlagen mit Luftreinigung müssen regelmäßig ge­
wartet und aui ihre Funktionsfähigkeit geprüft werden. 
Die Prüfungen müssen bei Sicherheitsewi-ichtungen, aus­
genommen bei Feuerlöschern, mindestens jäl,_rlich und 
bei Feuerlöschern und iüftungstechnischen AI>..lagen rri..in­
destens alle zwei Jahre durchgeführt werden. 

§ 40 
Kennzeichmmg von Einrichtungen 

Ist es zum sicheren Betrieb einer Einrichtung no"hven­
dig, dass sich der Benutzer über besti.rri_rnte Daten stets 
verge,vissern kann, so müssen auf der Einrichtung deut­
lich erkennbar und dauerhaft angebracht sein 

1. Ke:nnzeichnungen zur Identifizierung der Einrichtung, 

2. Kenngrößen, durch die die zulässigen Grenzen für eine 
gefahrlose Benutzung festgelegt werden, z.B. zulässige 
Belastung, Drehza:hl, Druck. 

Es müssen sich unter den Voraussetzungen des Satzes 1 
bei der Einrichtung Hinweise über die besti.rri.mungsge­
mäße Verwendung und auf mögliche Gefahren beLrn 
Umgang befinden. 

§ 41 
Rüst-, Instandhaltungsarbeiten 

Können Rüst- und Instandhaltungsarbeiten nur durch­
geführt oder Störungen nur beseitigt werden, wenn 
bestimmte Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvor­
schriften nicht eingehalten werden, so sind diese Arbeiten 
zulässig, wenn mit der Durchfühnmg nur fachlich geeig­
nete Personen beauftragt werden, die imstande sind, etwa 
entstehende Gefahren abzuwenden. 

§ 42 

Erprob1mg Yon Einrichtungen 

(1) :iVIuss eine Ein_ri.chtung probeweise in Betrieb ge­
nommen werden, ohne dass für den ?,ormalbetrieb gel­
tende Vorschriften angewandt werden können, L11.sbeson­
dere weil nur so die sicherheitstechnisch einwandfreie 
Beschaffenheit der Einrichtung festgestellt werden kann 
oder weil eine neu ent\vickelte oder eine für den Export 
bestimmte Einrichtung erprobt werden muss, gelten 
hierfür die besonderen Besti.rri..mungen der nachfolgenden 
Absätze. 

(2) Der Unternehmer hat die notwendigen besonderen 
Sicherheitsmaßnal,_TJ.1en zu ermitte1n und für deren Ein­
haltlmg zu sorgen. 

(3) Die mit der Erprobung Beschäftigten müssen fach­
kundig, über die mit der hbeit verbundenen Gefahren 
unterrichtet und mit den erforderlichen Sicherheitsmaß­
nal,_rnen vertraut sein. Für das Verhalten beim Auftreten 
von UnregeL-rnäßigkeiten oder Störungen sL11.d ~.t\nweisun­
gen zu geben. 

(4) Bei der Erprobung sind Gefahrenbereiche zu kenn­
zeichnen und erforderlichenfalls abzusperren. hn Gefah­
renbereich dürfen sich nur die für die DurchfiUrrung der 
Erprobung unbedingt erforderlichen Personen aufhalten. 
Ist roit außergewöhnlichen Gefahren zu rechnen, müssen 
besondere Rettungswege vorhanden und gekennzeichnet 
sein. 
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(5) Falls es insbesondere der Umfang der Erprobung 
so,vie die mögliche Gefährdung der Beschäftigten erfor­
dern, hat der Unternehmer 
- eine Person zu bestellen, die für die Planung, Durch­

fü...lrrung und Übenvachung der Erprobu_11g sowie der 
Sicherheitsmaßnahmen verantwortlich ist; 

- den Ablauf der Erprobung einschließlich ihrer Koordi­
nierung schriftlich festzulegen. 
(6) Eine Einricht1mg darf erst erprobt werden, wenn die 

hierfür erforderlichen Mess-. Sicherheits- und WarneL11-
richtungen betriebsbereit und funktionsfähig sind. 

§ 43 
Maßnah..111en 

gegen Entstehungsbrände 

(1) An oder in der Nähe von Arbeitsplätzen dürfen 
leicht entzündliche oder selbstentzündliche Stoffe nur in 
einer Menge gelagert werden, die für den Fortgang der 
Arbeiten erforderlich ist. 

(2) Werden in einem Bereich leicht entzündliche oder 
selbstentzündliche Stoffe in einer Menge gelagert, die im 
Falle eines Brandes zu einem Schadenfeuer fil.ren kann 
(feuergefährdeter Bereich), so ist dieser Bereich deutlich 
erkennbar und dauerhaft zu kennzeichnen. 

(3) Aus feuergefährdeten Bereichen sind offenes Feuer 
und andere Zü..11dquellen fernzuhalten. Das Rauchen in 
diesen Bereichen ist verboten. Auf das Verbot ist deutlich 
erkennbar und dauerhaft hinzuweisen. 

(4) Zum Löschen von Bränden sind Feuerlöscheinrich­
tungen der Art und Größe des Betriebes entsprechend 
bereitzustellen und gebrauchsfertig zu erhalten. Sie dür­
fen durch "Witterungseinflüsse, Vibrationen oder andere 
äußere Eimvirku.11gen in ihrer Funktionsfähigkeit nicht 
beeinträchtigt werden. Von Hand zu betätigende Fem,r­
löscheiruichtungen müssen jederzeit schnell u.11d leicht 
erreichbar sein. 

(5) Die Stellen, an denen sich Feuerlöschei.n..-richtungen 
befinden, sL11d deutlich erkennbar und dauerhaft zu 
keilil..zeichnen, soweit die FeuerlöscheiP.richtu.ngen nicht 
automatisch oder zentral von Hand gesteuert werden. 

(6) :Mit der Handhabung der Feuerlöscheinrichtungen 
sL11d Personen in ausreichender Anzap.J. vertraut zu 
machen. Für den Brandfall ist ein Alarm.plan aufzustel­
len. 

(7) Selbsttätige ortsfeste Feuerlöscheinrichtu.11gen, bei 
deren Einsatz Gefahren für die Versicherten auftreten 
können, müssen mit selbsttätig ,virkenden \VarneiP..rich­
tungen ausgerüstet sein. 

(8) t.J'"ber die Prüfung der Feuerlöscheinrichtungen nach 
§ 39 Abs. 3 ist ein schriftlicher Nachweis zu führen. 

§ 44 
lVIaßnahmen 

zur Verhinderung von Explosionen 

(1) Kann beim Umgang mit brennbaren Stoffen durch 
das Auftreten von Gasen, Dämpfen, Nebein oder Stäuben 
explosionsfähige Atmosphäre entstehen, müssen :;_vraß­
nahmen getroffen werden, 
- die eine Bildung explosionsfähiger Atmosphäre in 

gefahrdrohender Menge verhindern oder einschränken 
oder 

- die Zündung der explosionsfähigen Atmosphäre ver­
hindern. 
(2) Lassen sich im Innern von Behältern und Apparaten 

explosionsfähige Gemische von Gasen, Dämpfen, Nebeln 
oder Stäuben in gefahrdrohe..11der Menge und Zü..11dquel­
len nicht ausscP.ließen, sind :i.VIaßnahmen zu treffen, die 
bei einer E:i-::plosion im Innern gefährliche Auswirklmgen 
verhindern. 

(3) fa e:1<::plosionsgefäP_rdeten Bereichen sind Zündquel­
len zu vermeiden; die Venvendung von offenem Feuer 
und offenem Licht sowie das Rauchen ist verboten. Auf 
das Verbot ist deutlich erkennbar und dauerhaft hinzu­
weisen. 

(4) Explosionsgefährdete Bereiche sind deutlich er­
kennbar und dauerhaft zu ken11..zeichnen. 

§ 45 
GesuncLh.eitsgefahren 

(1) Sind Versicherte gesundheitsgefährlichen Stoffen, 
Krankheitskeimen, Erschütterungen, Strahlung, Kälte 
oder \Värme oder anderen gesundheitsgefäp_rlichen Ein­
"\virku.11gen ausgesetzt, so hat der UnterneP~"'Iler unbescha­
det anderer Rechtsvorschriften das Ausmaß der Gefähr­
dung zu. ernütteln. Ist er nicht in der Lage, die zur 
Abwendu.11g einer Gefahr notwendigen :iVIaßnahmen zu 
ermitteL11, hat er sich hierbei sachverständig beraten zu 
lassen. 

(2) Arbeiten, bei denen sich die Ent\vicklung gesund­
heitsgefährlicher Gase, Dämpfe, Nebel oder Stäube in 
gefährlicher :il/Ienge nicht vermeiden lässt, müssen 

1. L11 geschlossenen Apparaturen durchgeführt werden 
oder, wenn dies technisch nicht möglich oder zweck­
mäßig ist, 

2. die gesundheitsgefährlichen Gase, Dämpfe, Nebel oder 
Stäube an der Entstehungs- oder Austrittsstelle L11 
u.11gefährlicher \Veise abgesaugt werden. 

Ist auch dies nicht möglich, müssen die Räume ange­
messen, nötigenfalls künstlich, belüftet werden. 

(3) Werden Versicherte im Freien beschäftigt und 
bestehen infolge von Witterungseinflüssen Gesundheits­
gefahren, so ist entweder der i\.rbeitsplatz wetterfest 
herzurichten oder Schutzldeidung zur Verfügung zu 
stellen. 

§ 46 
Umgang 

mit gefährlichen Arbeitsstoffen 

Gefährliche Arbeitsstoffe dürfen an Arbeitsplätzen nur 
in iVIengen vorhanden seL11, die für den Fortgang der 
Arbeiten notwendig sL11d. Abfälle und Rückstände sind 
regeL111äßig und gefap_rlos zu entfernen; verschüttete 
Stoffe sind unverzüglich gefahrlos zu beseitigen. 

§ 47 
Betreten von Bereichen. 

in denen gesundheitsgefährliche Stoffe 
auftreten können 

Bereiche, in denen gesundheitsgefäp_rliche Stofie er­
fahrungsgemäß in gefäp_rlicher Konzentration oder 
lVIenge au,_-"treten können, dürfen nur von ausdrücklich 
befugten Personen und unter Anwendung der erforderli­
chen Sicherheitsmaßnahmen betreten oder befahren wer­
den. 

§ 48 
AW:"bewahru.11g 

gesu.11dheitsgefährlicher Fiüssigkeiten 

Für gesuncLh.eitsgefährliche Flüssigkeiten dürfen keine 
Trinkgefäße, Getränkeflaschen oder Gefäße benutzt wer­
den, die ihrer Art nach für die Aufbewahrung von 
Lebens- oder Genussmitteln bestimmt sind; dies gilt auch 
für Behältnisse. die ro..it solchen Gefäßen venvechselt 
werden körmen.' 

§ 49 
Kennzeichnung 

von Gefäßen und Leitungen 

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Gefäße und 
Leitungen eindeutig und dauerhaft gekennzeichnet sind, 
wenn durch Lllhalt, Temperatur oder durch Verwechseln 
Gefahren entstehen können. 

IV. 
Arbeitsmedizinische Vorsorge*) 

§§ 50 bis 60 außer Kraft; ersetzt durch UVV „Arbeits­
medizinische Vorsorge" (Guv 0.6). 

"') §§ 50 b:s 6:J sind :ric!lt :Jesetz: i:.ir die Eisen:J~h.:."1-U:ifa~:...1{a:::se ur..C. für cie 
"Cr.iallkasse Pos: unä. Te'.ekom. 

-

-
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V. 
Übergangsbestimmungen 

§ 61 
Allgemeine l'...'oergangsfrist 

Soweit Pichts anderes bestiID...mt ist, ,,ird dem Unter­
nehmer zur DurchlillLrung von Unfallverhütu..lJ.gsvor­
schriften. die über die bisher gültigen Unfallverhühmgs­
vorschriften oder sonst geltenden Rechtsvorschriften 
hinausgehen und Änderungen an Einrichtungen erfor­
dern, eine Frist von drei J aJ,..ren gewährt, gerechnet vom 
Tage des In-Kraft-Tretens der Vorschrift. 

§ 62 
1.ibergangsregelung 

(1) Soweit bei.'Il In-Kraft-Treten dieser lTnfallverhü­
tu..lJ.gsvorscJ,..rift eine Einrichtung errichtet ist oder roit 
fürer Errichtu..lJ.g begonnen worden ist und in dieser 
Unfaliverhütungsvorscln:ift Anforderungen gestellt wer­
den, die über die bisher gült~gen Anforderungen hinaus­
gehen und die umfangreiche Anderungen der Einrichtung 
notwendig machen, ist diese Unfallverhütungsvorschrift 
vorbehaltlich des Absatzes 2 nicht anzuwenden. 

(2) Der Träger der gesetzlichen unfallversicherung 
kann verlangen, dass eine Einrichtung entsprechend 
dieser Unfallverhüttmgsvorschrift geändert wird, soweit 

1. sie wesentlich erweitert oder umgebaut ·wird, 

2. die Xutzung der EiP..richtung wesentlich geändert \\ird 
oder 

3. nach der Art des Betriebes vermeidbare Gefahren für 
Leben oder Gesundheit der Versicherten zu befürchten 
sind. 

VI. 
In-Kraft-T-reten 

§ 63 
In-Kraft-Treten 

Diese Unfallverhütungsvorschrift tritt am ersten Tag 
des lVIonats Anril oder des :iYionats Oktober in F_raft. der 
als erster der Bekanntmachung folgt. · 

Der 2. Nachtrag zu dieser UnfallverhütungsvorscJ,..rift 
tritt am ersten Tag des :;\,fonats April oder des Monats 
Oktober in Kraft, der als erster der Bekanntmachung 
folgt. 

Anlage 1 

Anlage 1 *) 
zu § 9 Abs. 1 der "Cnfallverhütungsvorschrift 

,,Allgemeine Vorschriften" (GlJV 0.1) 
Zahl der Sicherheitsbeauftragten 

Die Zahl der vom Unternehmer zu bestellenden Sicher­
heitsbeauftragten \\ird gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 7 in 
Verbindung mit§ 22 Abs. 1 SGB VII wie folgt besfünmt: 

1. ZaliJ. der Beschäftigten 

a) Für Betriebe oder örtlich 
selbstständige Betriebsteile -
z.B. Bauhof, Fuhrpark oder 
Fu_lrrparkaußenstellen - bei 
21 bis 150 Beschäftigten 
und je angefangene weitere 
250 Beschäftigte 

b) Für reine Venvaltungen 
(Bürobetriebe) oder örtlich 
selbstständige Verwalt1mgsstellen 
bei 51 bis 250 Beschäftigten 
und je angefangene weitere 
400 Beschäftigte 

Zahl der Sicher­
heitsbeauftragten 

wind. l 

mind. 1 zusätzlich 

mind.1 

mind. 1 zusätzlich 

1. ZaJ.,J. der Beschäftigten 

c) Für den Bereich der .. äußeren 
Schulangelegenheiteii" in 
allgemein bildenden und 
berufsbildenden Schulen 

Zahl der Sicher­
heitsbeauftragten 

mind. l 

2. Der Träger .der gesetzlichen Unfallversicherung kann bei 
Vorliegen besonderer betrieblicher Verhältnisse die Zahl 
der zu bestellenden Sicherheitsbeau_ftragten entsprechend 
diesen Verhältnissen abweichend regeln. 

*) Fiz C:.e ~isenbai-...!1-Unfa!.lkasse t:...~d iür die Lriar....~asEe ?oEt 1Zid Te~ekom 
ge:te!l :::tr A!-i.age 1 So:::de~egelt:-'lgen. 

Düsseldorf, den 22. August 2002 

gez. Zech 

Genehmigung 

Die vorstehende GnfallverhütungsvorscJ,..riit 

,,Allgemeine Vorschriften" (GUV 0.1) 

wird genehmigt. 
Az.: 211-8006.15.4.5 

Düsseldorf, den 30. August 2002 

:..VIinisteriu_lJ.1 
für Arbeit und Soziales. 

Qualifikation und Technologie 
des Landes Nordrhein-\Vestfalen 

L'Il Auftrag 

gez. Postler 

(Siegel) 

- GV. J\TRW. 2002 S. 406. 

Bekanntmachung 
der Unfallverhütungsvorschrift 

,,Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren" 
(GUV 3.8) 

Vom 13. Juni 2002 

Die Vertreterversammlung des Rhei.lJ.ischen Gemei.T:1-
deunfallversicherungsverbandes hat in ihrer Sitzung am 
13. JUI>i 2002 folgende UnfallverhütungsvorscJ,..rift be­
schlossen: 

l;nfallverhütungsvorschrift 
,,Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren" 

(GUV 3.8) 
vom Juni 1989, 

in der Fassung vom Februar 20011
) 
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I. 
Geltungsbereich 

§ 1 
Geltungsbereich 

(1) Diese Unfallverhütungsvorschrift gilt für Schwei­
ßen, Sclmeiden und verwandte Verfahren zum Bearbeiten 
metallischer Werkstücke so,vie für zugehörige Einrich­
tungen. 

(2) § 30 gilt nicht für die Durchfü_lrrung von schweiß­
technischen Arbeiten an Leitungen mit brennbaren Ga­
sen, solange keine Brand- oder Explosionsgefahr aus der 
Umgebung besteht. 

*) !t~e: Ä:J.de:i21gshl!:weis zu den Durc1tfü11~ngsar..weisar:ge!l. zu § 2~ 

**) S:.e!1.e Ä.TJ.äeru .... 11.gs!l!.Il, .. :eis zu de!l Durc:"dür . .ru.'lgsa..."1.\'.~eisG..~gen. za § 41 

-

-



-

Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Xordrhein-Westfalen- Nr. 24 vom 26. September 2002 415 

(3) § 31 gilt nicht für die DurcJ:,.iührung von schweiß­
technischen Arbeiten an Leitungen mit brennbaren Ga­
sen. 

(4) Diese unfalh·erhütungsvorsch..rift gilt nicht, soweit 
ihr Gegenstand durch staatliche Rechtsvorsch..riiten gere­
gelt ist. 

II. 
Begriffsbestimmungen 

§2 
Begriffsbestimmungen 

(1) Schweißen im Süme dieser Unfallverhütungsvor­
schrift ist ein Verfahren zum Vereinigen metallischer 
\Verkstoffe unter A.11.wendung von \Värrne oder Kraft oder 
von beiden :!:!l.i.t oder ohne Schweißzusatz. 

(2) Schneiden im Sin,,e dieser -Cnfallverhütun.gsvor­
schrift ist ein thermisches Trennen metallischer \Verk­
stoffe. 

(3) Verwandte Verfahren im Sin..l'le dieser Unfallverhü­
tungsvorschrift sind insbesondere Löten, thermisches 
Spritzen, Flammwärmen, Flam.=ichten, Flam.l'Ilhärten 
und \Viderstandswärmen. 

(4) Schweißtechnische Arbeiten im Sin..l'le dieser Uniail­
verhühmgsvorschrift sind Arbeiten nach den Verfahren 
der Absätze 1 bis 3. 

(5) Schweißtechnische Arbeiten in Bereichen mit be­
sonderen Gefahren im Sinne dieser unfa.llverhütungsvor­
schrift sind 

l. Arbeiten in engen Räumen nach § 29, 

2. Arbeiten in Bereichen mit Brand- und Explosionsge­
fahr nach § 30, 

3. Arbeiten an Behältern mit gefährlichem L7.halt nach 
§ 31, 

4. Arbeiten unter erhöhter elektrischer Gefährd1mg nach 
§ 45, 

5. Unterwasserschweiß- und -schneidarbeiten nach § 47 

und 

6. Arbeiten in Druckluft nach § 48. 

(6) Einrichtungen im Sinne dieser Unfallverhütungs­
vorschrift sind alle A..TJlagen, JYiaschinen, Betriebsmittel, 
Geräte und deren Teile zu.in Schweißen, Schneiden und 
für verwandte Verfahren. 

m. 
Bau und Ausrüstung 

A. 
Gemeinsame Bestimmungen 

§ 3 
Allgemeines 

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Einrich­
tungen ZU.'ll Schweißen, Schneiden und für venvandte 
Verfahren entsprechend den BestL-rnmungen dieses Ab­
schnittes III beschaffen sind. 

(2) Für Einrichtungen zum Schweißen, Schneiden und 
für verwandte Verfahren, die unter den A..l'lwendungsbe­
reich der Maschinenverordnung und der A.rbeitsmittelbe­
nutzungsverordnung fallen, gelten die folgenden Bestim­
mungen. 

(3) Für Einrichtu.l'lgen zu.lll Schweißen, Sclmeiden U.l'ld 
für verwandte Verfahren, die unter den A..m.vendungsbe­
reich der Maschinenverordnung fallen und nach dem 
31. Dezember 1992 erstmals in Betrieb geno:rr>..men worden 
sLTJ.ci, gelten anstatt der Beschaffero..heitsanforderungen 
dieses Abschnittes die Beschaffenheitsanforderungen ge­
mäß § 2 der Maschinenverordnung. Der Unterneri~'ller 
darf diese ELl'lrichtungen erstmals nur in Betrieb nehmen, 
wenn die Voraussetzungen gemäß §§ 3 und 4 der 1viaschi­
nenverordnung erfüllt sLl'ld. 

(4) Absatz 3 gilt nicht für Einrichtungen zum Schwei­
ßen, Schneiden u.l'ld für verwandte Verfahren, die den 
Beschaffenheitsanforderungen dieses Abschnittes ent­
sprechen und bis zum 31. Dezember 1994 in Verkehr 
gebracht worden sind. 

(5) Einrichtu.l'lgen zum Schweißen, Schneiden und für 
venvandte Verfahren, die nicht unter Absatz 3 fallen, 
müssen mindestens den Anforderungen des Anhanges der 
Arbeitsmittelbenutz,mgsverordnung entsprechen. 

§4 
gegenstandslos 

§ 5 
Schutzeinrichtungen gegen optische Strahlung 

(1) .Arbeitsplätze zun1 Lichtbogenschweißen müssen so 
eingerichtet sein, dass unbeteiligte Versicherte gegen 
schädliche Ein,virkung optischer Strahlung auf Augen 
und Haut geschützt sind. 

(2) Raumbegrenzungen und Abschirmungen müssen so 
beschaffen sein, dass RefleY.ion und Durchlässigkeit 
optischer Strahlung weitgehend vermieden werden. 

(3) Zur Beobachtung des Lichtbogens oder der Bren­
nerflam..'lle dienende Sichtfenster müssen mit Schweißer­
schutzfiltern geeigneter Schutzstufe ausgerüstet sein. 

B. 
Einrichtungen der Gasversorgung 

§6 
Druck.ininderer 

(1) Druckrn.inderer müssen so beschaffen sein, dass sie 
den zu envartenden Beanspruchu.l'lgen standhalten und 
Versicherte nicht gefährdet werden. 

(2) Druckminderer müssen deutlich erkennbar und 
dauerhaft rri.it den Kennbuchstaben für die Gasart ge­
kennzeichnet sein. 

(3) An Druck.'llinderern muss während der Gasent­
nahme die Höhe des Hinterdn.1ckes oder die Entnahme­
menge erkennbar sein. 

(4) Sauerstoff-Druckminderer müssen zusätzlich zu 
den Absätzen 1 bis 3 so beschaffen sein, dass Lllr 
Ausbrennen verhindert ,vird. 

(5) Bei Flaschendruckminderern muss zusätzlich zu den 
Absätzen 1 bis 4 der i\nschluss zum Flaschenventil der 
Gasart entsprechend ausgeführt sein. 

(6) Entnah..'llestellen-Druckminderer müssen zusätzlich 
zu den Absätzen 1 bis 3 so beschaffen sein. dass sie nicht 
an Druckgasflaschen angeschlossen werden können. 

(7) FlaschendruckmLl'lderer für Sauerstoff müssen ihrer 
Bauart nach von einer anerkannten Prüfstelle geprüft 
sein. Die in Satz 1 genannte Prüfstelle hat zu prüfen, ob 
FlaschendruckrnLl'lderer für Sauerstoff den BestiID..mun­
gen des § 6 entsprechen. Bauartgeprüite Flaschendruck­
minderer müssen mit eh1em Prüfzeichen gekennzeichnet 
sein. 

§ 7 
l.;ÖercLruckmessgeräte 

(1) Überdruckmessgeräte müssen so beschaffen seb, 
dass L'll Falle ihres Undichtwerdens Versicherte nicht 
verletzt werden. 

(2) t..'berdruckrnessgeräte für Sauerstoff müssen deut­
lich erkennbar und dauerhaft mit dem Bildzeichen 
Wi und der Aufschrift „0:i,..'Ygen" oder dem Buchsta­
ben „O" gekennzeich..l'let sein. 

§ 8 
Gasschläuche 

(1) Gasschläuche müssen so beschaffen sein, dass sie 
den zu erwartenden Beanspruchu.l'lgen standhalten und 
Versicherte ri.icht gefährdet werden. 

(2) Gasschläuche müssen deutlich erkennbar und dau­
erhaft mit einer Kennfarbe versehen sein. 
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(3) Gasschläuche müssen gegen Abgleiten von den 
Schlauchtüllen gesichert sein. 

(4) Brenngasschläuche und Sauerstoffschläuche z,vi­
schen Flaschendruckminderern und Brennern müssen 
mindestens 3 m lang sein. 

(5) Schlauchanschlüsse und Schlauchverbindungen 
müssen entsprechend der Gasart ausgeführt sein. Sie 
müssen so beschaffen sein, dass ein dichter Anschluss und 
eine sichere Befestigung des Gasschlauches möglich sind. 

(6) Schlauchkupplu_TJ.gen für Gasschläuche müssen mit 
einer selbsttätig ,virkenden Gassperre ausgerüstet und 
gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert seLTJ.. Schlauch­
kupplungen eLTJ.er gasspezifischen Bauart dürfen sich 
nicht mit Schlauchkupplungen einer anderen gasspezifi­
schen Bauart kuppeln lassen. 

C. 
Einrichtungen der Autogentechnik 

§ 9 
Sicherheitseinrichtungen 

gegen Gasrücktritt und Flammendurchschlag 

(1) Gefährdungen durch Flammendurchschlag, Gas­
rücktritt oder Nachströmen von Gas sind ,vie folgt zu 
verhLTJ.dern: 

1. Entnahmestellen an Verteilungsleitungen sind mit der 
Gasart und dem Druck entsprechenden Sicherheits­
einrichtungen (Entnahmestellensicherungen) 

und 

2. Einzelflaschenanlagen sind mit der Gasart und der 
Betriebsweise entsprechenden Sicherheitseinrichtun­
gen (Einzelflaschensicherungen) 

auszurüsten. 

(2) An eine Sic..h.erheitseinrichtung darf nur ein Ver­
brauchsgerät angeschlossen sein. 

(3) Sicherheitseinrichtungen müssen deutlich erkenn­
bar und dauerhaft mit der Gasart und dem zulässigen 
Betriebsüberdruck gekennzeichnet sein. 

§ 10 
Sicherheitseinrichtungen 

gegen Flüssiggasaustritt bei Schlauchbeschädigungen 

Flüssiggas-Einzelflaschenanlagen und-Flaschenbatte­
rieanlagen müssen unmittelbar hinter dem Druckminde­
rer mit einer selbsttätig ·wirkenden Sicherheitseinrich­
tung zur Absperrung der Gaszufuhr ausgerüstet sein, 
wenn mit Schlauchbeschädigungen zu rechnen ist. Dies 
gilt nicht, wenn Brenner 

- mit Schläuchen bis höchstens 400 mm Länge ange­
schlossen 

oder 

- aus Flüssiggasbehältern bis zu 11 Rauminhalt (0,425 kg 
Füllgewicht) versorgt 

werden. 

§ 11 
Autogenbrenner für Brenngas/Sauerstoff 

und Brenngas/Druckluft 

(1) Brenner mussen so beschaffen sein, dass sie den zu 
erwartenden Beanspruchungen standhalten und Versi­
cherte nicht gefährdet werden. 

(2) Brenner müssen so beschaffen sein, dass Brenngas 
und Sauerstoff oder Druckluft in getrennten Leitungen 
zugeführt werden. Für jede Leitung muss am Brenner ein 
Absperrventil vorhanden sein. 

(3) Absperrventile von Brennern müssen so beschaffen 
sein, dass sie im Gebrauch dicht gegen Atmosphäre sind. 

(4) Soweit nicht die Zuleitungen mit je einer Einzelfla­
schensicherung ausgerüstet sind, müssen Brenner so 
beschaffen sein, dass der Übertritt des einen Gases in die 
Leitung des anderen unter Betriebsbedingungen verhin­
dert ist. 

(5) Brenner müssen an ihren Düsen mit der Gasart, an 
ihrer :i.Vlischdüse zusätzlich mit dem :i.Vlischsystem deutlich 
erke1mbar und dauerhaft gekennzeiclmet sein. 

(6) Brenner-AblegeeLTJ.richtungen nüt selbsttätiger Gas­
absperru_TJ.g müssen so beschaffen sein, dass eLTJ.e unbeab­
sichtigte Freigabe des Gasflusses nicht möglich ist. 

§ 12 
Luftansaugbrenner 

(1) Brenner müssen so beschaffen sein, dass sie den zu 
envartenden Beanspruchungen standhalten und Versi­
cherte nicht gefährdet werden. 

(2) Brenner müssen mit einem Absperrventil für das 
Bre1mgas ausgerüstet sein. Ventile müssen so beschaffen 
sein, dass sie im Gebrauch dicht gegen Atmosphäre sind. 

(3) Bren.TJ.ereinsätze müssen deutlich erkennbar und 
dauerhaft mit der Gasart gekennzeichnet sein. · 

(4) Handbrenner, bei denen die Flarrm1enlänge mehr als 
100 mm betragen kann, müssen mit einer Einrichtung 
ausgerüstet sein, die beim Loslassen des Stellteiles die 
Flamme selbsttätig auf eine stabile Flammenlänge von 
maxi.mal 100 mm begrenzt (Flammenkleinstelleinrich­
tu_TJ.g) oder die Gaszu__fuhr abspe1rt. 

§ 13 
Brennschneidmaschinen 

(1) Brennschneidmaschinen müssen so beschaffen sein, 
dass sie den zu erwartenden Beanspruchungen standhal­
ten und Versicherte nicht gefährdet werden. 

(2) Quetschstellen müssen durch sicherheitsgerechte 
Gestaltung vermieden oder durch Verdeckungen gesi­
chert sein. 

(3) Gas führende Rohrleitungen müssen der Gasart 
entsprechend farblich oder durch Aufschrift deutlich 
erkennbar und dauerhaft gekennzeichnet sein. 

(4) Schlauchleitungen müssen sicher verlegt und befes­
tigt sein. 

(5) Gas führende Leitungen und andere Gas führende 
Teile dürfen in Einbauräu_rnen für elektrische Betriebs­
mittel nicht vorhanden sein. 

(6) Sauerstoffabblasstutzen müssen so gestaltet und 
angeordnet sein, dass eine Gefährdung durch austreten­
den Sauerstoff vermiedem ist. 

§ 14 
Mikro-Löt- und -Schweißgeräte mit 

eigener ·w asserstoff-Sauerstoff-Erzeugung 

(1) j_\fürro-Löt- und -Schweißgeräte mit eigener Was­
serstoff-Sauerstoff-Erzeugung (:i.VILS-Geräte) müssen so 
beschaffen sein, dass sie den zu envartenden Beanspru­
chungen standhalten und Versicherte nicht gefährdet 
werden. 

(2) Gasgeneratoren von :iYILS-Geräten 

- müssen so beschaffen sein, dass sie dem zweifachen 
zulässigen Betriebsüberdruck standhalten, 

- dürfen keine Entlüftungseinrichtung zu_rn Druckaus­
gleich haben, 

- müssen mit einem 1'..."berdruckmessgerät und einer Si­
cherheitseinrichtung, die bei Drucküberschreitlmg die 
Stromzufuhr 11-TJ.terbricht, ausgerüstet sein 

und 

- müssen mit einer geeigneten Gebrauchsstellenvorlage 
unmittelbar am Gasausgang ausgerüstet sein. 

(3) MLS-Geräte müssen un..rnittelbar vor oder im Bren­
ner mit einer geeigneten Flam..rnensperre ausgerüstet sein. 

(4) ivILS-Geräte müssen deutlich erkennbar und dauer­
haft mit dem zulässigen Betriebsüberdruck 0,3 bar, der 
zulässigen Einschaltdauer und dem Sicherheitszeichen 
für ätzende Stoffe gekennzeichnet sein. 

-

-
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D. 
Einrichtungen der Lichtbogentechnik 

§ 15 
Schweißstromquellen 

(1) Schweißstrom.quellen müssen so beschaffen sein, 
dass 

1. Versicherte geschützt sind 

a) gegen direktes Berü...hren aktiver Teile durch eine 
für die vorgesehenen Einsatzbedingungen ausrei­
chende Schutzart 

und 

b) bei LYJ.direktem Berühren durch eine geeignete 
Schutzklasse und Isolierung des Schweißstromkrei­
ses gegen den Versorgungsstromkreis und gegen 
den Schutzleiter; 

2. die einstellbare Leerlaufspannung unter Berücksichti­
gung von Einsatzbedingungen und Spanmmgsart fol­
gende Höchstwerte nicht überschreitet: 

Leerlaufspannung 

Einsatzbedingungen Spannungs- Höchstwerte in Voit 
art 

Scheitel- Effektiv-
we..rt wert 

a) Erhöhte elektrische Gleich 113 -
Gefährdm1g Wechsel 68 48 

b) Ohne erhöhte elek- Gleich 113 -
trische Gefährdung Wechsel 113 80 

c) Begrenzter Betrieb Gleich 113 -
ohne erhöhte elek- Wechsel 78 55 

trische Gefährdm1g 

d) Lichtbogenbrem1er Gleich 141 -
maschinell gefü.hrt Wechsel 141 100 

e) Plasmaschneiden Gleich 500 -
Wechsel - -

f) Unter Wasser mit Gleich 65 -
Personen im Wasser Wechsel unzulässig uzulässig 

3. auch im Falle eines Fehlers die Leerlaufspannung nach 
Nummer 2 Buchstaben a) und f) nicht überschritten 
\vird und der Wechselspannungsanteil der Gleichspan­
nung 48 V Effektivwert nicht überschreitet, 

4. die Leerlaufspannung nach Nummer 2 Buchstabe d) 
beL-rn Ausbleiben der Zündung oder nach Beenden des 
Schweißvorganges selbsttätig abgeschaltet wird 

und 

5. sie für Plasmaschneiden mit Leerlaufspannung über 
113 V Scheitelwert nach Nummer 2 Buchstabe e) mit 
dem zugehörigen Brenner nach § 18 sicherheitstech­
nisch eine Einheit bilden und mit SicherheitseLYJ.rich­
tungen ausgerüstet sind, die eine Leerlaufspannung 
am Ausgang verlündern, wenn der Brenner zerlegt ist 
oder von der Schweißstromquelle getrennt ist. 

(2) Schweißstromquellen nach Absatz 1 Nr. 2 Buch­
stabe eJ und );urnmer 5 sind für Plasmaschneiden auch 
unter erhöhter elektrischer Gefährdung zulässig. 

(3) Abweichend von Absatz 1 Xr. 2 Buchstabe a) dürfen 
die Höchstwerte der Leerlaufspannung von Schweiß­
stromquellen überschritten werden, wenn sie mit selbst­
tätig ,virkenden und sich selbst übenvachenden Leer­
laufspannungsminderungseinrichtungen ausgerüstet 
sind. Deren Funktion muss ohne Anwendung von ·werk­
zeug überprüfbar sein. 

(4) Abweichend von Absatz 1 Nr. 2 Buchstaben b) und 
d) dürfen die Höchstwerte der Leerlaufspannung von 
Schweißstromquellen überschritten werden, wenn sie mit 
selbsttätig ,virkenden Leerlaufspannungsminderungs­
einrichtungen ausgerüstet sind. 

(5) Leerlaufspannungsminderungseinrichtlmgen müs­
sen so beschaffen sein. dass sie nicht auf einfache ·weise 
un,virksam gemacht ,verden können. 

(6) Ortsveränderliche Fernsteuerungen von Schweiß­
stromquellen dürfen nur 

1. mit der Schutzmaßnahme Schutzkleinspannung aus­
geführt, 

2. mit der Schutzmaßnahme Schutztrennung ausgeführt 

oder 

3. für den Betrieb mit Schweißspannung bis 113 V 
Scheitelwert ausgelegt 

sein. 

(7) Schweißstromquellen müssen standsicher sein. 

(8) An Schweißstromquellen müssen deutlich erkenn­
bar und dauerhaft angegeben sein: 

1. für Schweißstromquellen nach Absätzen 1, 2 und 3, die 
für Lichtbogenarbeiten unter erhöhter elektrischer 
Gefährdung zulässig sind, das 

Zeichen [II 
2. für Schweißstromquellen mit Leerlaufspannungsmin­

derungseinrichtung nach Absatz 3 oder 4 die ungemin­
derte Leerlaufspannung. 

§ 16 
Drahtvorschubgeräte 

(1) Antriebe von Drahtvorschubgeräten müssen 

1. mit der Schutzmaßnahme Schutzld.einspannung aus­
gerüstet 

oder 

2. für den Betrieb mit Schweißspannung bis 113 V 
Scheitelwert ausgelegt 

sein. 

(2) Schweißdrahthaspeln und die zur Drahtführurlg 
vorhandenen Einrichtungen müssen so beschaffen sein, 
dass sie gegen zufälliges Berühren geschützt sind, wenn 
der Scheitelwert der Leerlaufspannung 75 V und zusätz­
lich bei Wechselspannung der Effektivwert 50 V über­
schreiten kann. Der Berührungsschutz ist in Verbindung 
J.T1..it Schweißstromquellen für maschinell geführte Licht­
bogenbrenner nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe d) nicht 
erforderlich. 

(3) Der Wechsel der Drahtelektroden muss in span­
nungsfreiem Zustand der Drahtelektrode möglich sein. 

(4) Drahtvorschubgeräte, die nicht mit der Schweiß­
stromquelle ein gemeinsames Gehäuse haben, müssen 
deutlich erkennbar und dauerhaft mit 

- der Art der Spannungsversorgung nach Absatz 1 

und 

- dem Anwendungsbereich nach Absatz 2 

gekennzeichnet sein. 

§ 17 
Stabelektrodenhalter 

(1) Stabelektrodenhalter müssen so beschaffen sein, 
dass Versicherte 

- vor direktem Berühren aktiver Teile 

und 

- gegen Verbrennungen 

geschützt sind. 

(2) Schweißleitungen am Stabelektrodenhalter müssen 
lösbar angesd•J.ossen sein. 

§ 18 
Lichtbogenbrenner 

Lichtbogenbrenner müssen so beschaffen sein, dass 
Versicherte 
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- vor direktem Berühren aktiver Teile 

und 

- gegen Verbrennungen 

geschützt sind. 

§ 19 
Schweißleitungsanschlüsse und -verbinder 

(1) Schweißleitungsansc}->.lüsse und -verbinder müssen 
so ausgeführt sein, dass 

1. sie lösbar sind, 

2. sie gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert sinci, 

3. bei angesc}->.J.ossener Schweißleitung eL-r-1 vollständiger 
Schutz gegen direktes Berühren \virksam ist 

und 

4. ohne angeschlossene Schweißleitung ein teilweiser 
Schutz gegen direktes Berühren ,vi.rksam ist. 

(2) Abweichend von Absatz 1 Xr. 3 und 4 erfordern 
Schweißstromrückleitungsanschlüsse am Werkstück 
oder an der \Verkstückaufnahme keinen Berührungs­
schutz. 

(3) Plasmaschlauchpaketsteckanschlüsse müssen so 
ausgeführt sein, dass auch ohne angeschlossenes 
Schlauchpaket ein vollständiger Schutz gegen direktes 
Berühren ,virksam ist. 

§ 20 
Schweißstromkreis 

(1) Schweißleitungen einschließlich Schweißstrom­
rückleitungen müssen isoliert sein, einen ausreichenden 
Querschnitt besitzen und den betrieblich zu erwartenden 
therrnischen, mechanischen und chemischen Beanspru­
chungen standhalten. 

(2) Der Schweißstromkreis darf nicht geerdet sein, 
ausgenommen, wenn \Verkstückaufna}->_-rnen oder \Verk­
stücke z,vangsweise mit Erde verbunden sind. 

(3) Schweißstromrückleitungen müssen direkt unci 
übersichtlich geführt sein und gut leitend 

1. den Anschluss am ·werkstück ermöglichen 

oder 

2. an der \Verkstückauinahme angeschlossen sein. 

(4) In der Nähe der Schweißstelle muss leicht erreich­
bar eine Einrichtung zum schnellen Abschalten der 
Schweißspannung vorhanden sein. 

E. 
Widerstandsschweißeinrichtungen 

§ 21 
Widerstandsschweißeinrichtungen 

(1) Widerstandsschweißeinrichtungen müssen so be­
schaffen sein, dass Versicherte gegen direktes Berühren 
aktiver Teile - mit Ausnahme von Teilen des Schweiß­
strom..lrreises - und bei indirektem Berühren geschützt 
sind. 

(2) Widerstandsschweißeinrichtungen müssen so be­
schaffen seL'l, dass Elektroden- und Spannbewegungen 
gegen unbeabsichtigtes Auslösen gesichert sind. 

(3) Widerstandsschweißeinrichtungen, bei denen das 
Einlegen und Festhalten der Werkstücke nicht ohne 
Gefahr von Handverletzungen möglich ist, müssen mit 

1. Verdeckungen, 

2. Schutzeinrichtungen mit Annäherungsreaktion 

oder 

3. Zweihandschaltungen 

ausgerüstet sein. 

(4) Ortsfeste Widerstandsschweißeir,..ri.chtungen müssen 
so gebaut oder ausgerüstet sein, dass Versicherte nicht 
durch Funken gefährdet werden. 

F. 
Reibschweißmaschinen 

§ 22 
Reibschweißmaschinen 

(1) Reibschweißmaschinen müssen mit trennenden 
Schutzeinrichtungen so ausgerüstet seL'l, dass Versi­
cherte durch sich drehende Werkstücke nicht gefährdet 
werden. 

(2) Bewegliche trer..nende Schutzeinrichtungen müssen 
mit dem Drehantrieb verriegelt sein. 

(3) Kraftbetätigte Spannfutter müssen mit dem Dreh­
antrieb verriegelt sein. 

G. 
Unterwasserschweiß- und -schneideinrichtungen 

§ 23 
Unterwasserschweiß- und -schneideinrichtungen 

(1) Stromquellen zum Untenvasserschweißen und -
schneiden müssen für Lichtbogenarbeiten unter erhöhter 
elektrischer Ge:fährdung geeignet und gekennzeichnet 
sein und dürfen nur Gleichstrom abgeben. Die Strom­
quellen müssen mit einer EiIL.richtung 211--rn Abschaiten 
der Schweißspann11-'lg ausgerüstet sein. 

(2) Stabelektrodenhalter und Lichtbogenbrenner so,vie 
Schweiß- und Schneidelektroden müssen für den Einsatz 
im Wasser geeignet sein. 

IV. 
Betrieb 

A. 
Gemeinsame Bestimmungen 

§ 24 
Auswahl von Verfahren und Arbeitspositionen 

(1) Der Unternehmer hat diejenigen Schweiß-, 
Schneid- und verwandten Verfahren auszuwählen. bei 
denen die Freisetzung gesundheitsgefährlicher Stoffe 
gering ist. 

(2) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Arbeits­
positionen eingenommen werden können, bei denen die 
EL'l,virkung gesundheitsgefährlicher Stoffe auf die Versi­
cherten gering ist. 

(3) Von den Absätzen 1 11-'ld 2 darf aus z,vingenden 
technischen Gründen abge,v:ichen werden. 

§ 25 
Beschäftigungsbeschränkungen 

(1) Der Unternehmer darf mit schweißtechI"lischen 
Arbeiten nur Versicherte beschäftigen, die das 18. Le­
bensjahr vollendet haben und mit den Einrichtungen und 
Verfahren vertraut sind. 

(2) Abweichend von Absatz 1 dürfen Jugendliche 
beschäftigt werden, soweit 

1. dies zur Erreichung Hrres Ausbildungszieies erforder­
iich ist, 

2. ihr Schutz durch einen Aufsicht Führenden gewährlei­
stet ist 

und 

3. der Luftgrenzwert bei gesundheitsgefährlichen Stof­
fen unterschritten ist. 

(3) Abweichend von Absatz 2 darf der Unterneh..-rner 
Jugendliche mit folgenden schweißtechI"lischen Arbeiten 
nicht beschäftigen: 

- Arbeiten in engen Räu_-rnen nach § 29, 

- i-\rbeiten in Bereichen mit Brand- lL'ld Explosionsge-
fahr nach § 30, 

- Arbeiten an Behältern mit gefährlichem Inhalt nach 
§ 31. 

-

-
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§ 25a 
Arbeiten in Bereichen 

mit besonderen Gefal>..ren 

(1) Der Gnternehmer hat vor Beginn schweißtechni­
scher Arbeiten festzustellen, ob es sich in dem • .\rbeitsbe­
reich um Arbeiten in Bereichen roJ.t besonderen Gefahren 
nach § 2 Abs. 5 handelt. 

(2) Der Unternehmer hat schweißtechnische Arbeiten 
in Bereichen nach § 2 Abs. 5 nur auf Personen zu 
übertragen, 

- denen die mit diesen Arbeiten verbundenen Gefahren 
bekannt sind 

und 

- die mit den durchzUL-"ührenden Schutzmaßnal>_rnen ver­
traut sind. 

§ 26 
Betriebsanweisu..1J.gen 

(1) Der Unternehmer hat eine Betriebsanweisung für 
schweißtechnische Arbeiten in Bereichen roJ.t besonderen 
Gefahren nach§ 2 Abs. 5 Nr. 1, 3 bis 6 und für Anlagen mit 
zusätzlichen Gefahren zu erstellen. Die Betriebsanwei­
sung ist in verständlicher Form und Sprache den Versi­
cherten bekannt zu rn.achen. 

(2) Die Versicherten haben die Betriebsanweisung zu 
beachten. 

§ 27 

Persönliche Schutzausrüstungen 

Der Unternehmer hat zum Schutz der Versicherten je 
nach Verfahren und i\rbeitsbedingungen geeignete per­
sönliche Schutzausrüstungen zur Verfügung zu stellen. 

§ 28 

Arbeitsk..leidung 

(1) Die Versicherten müssen bei schweißtechnischen 
Arbeiten Kieidung tragen, die 

1. den Körper ausreichend bedeckt, 

2. nicht mit entzü..1J.cllic..lien oder leichtentzündlichen 
Stoffen verunreinigt ist 

u..1J.d 

3. keine Gegenstände enthält, die zu besonderen Gefah­
ren führen können. 

(2) Die Versicherten dürfen Kleidung nicht mit Sauer­
stoff abblasen. 

§ 29 
Enge Räume 

(1) Der Unternehmer hat bei schweißtechnischen Ar­
beiten Lll engen Räumen dafür zu sorgen, dass 

1. eine Absaugung oder technische Lüftung 

- ein Vorhimdensein gesundheitsgefährlicher Stoffe, 

- eine A..meicherung mit Brenngas, 

- eine Anreicherung mit Sauerstoff 

und 

- eine Verarmung an Sauerstoff 

verhindert 

oder geeignete Atemschutzgeräte benutzt werden, so­
weit im Einzelfall eine Absaugung oder technische 
Lüftung ein Vorhandensein von gesundheitsgefähr­
lichen Stoffen oder eine Verarmung an Sauerstoff 
nicht verhindern kann, 

2. schwer entflammbare Schutzanzüge zur Veriügu..llg 
stehen 

und 

3. Druckgasflaschen und Einrichtungen zur Gaserzeu­
gung in den Räumen nicht vorhanden sind. 

(2) Die Versicherten haben bei schweißtechnischen 
Arbeiten in engen Räumen bei längerer Arbeitsunterbre­
chung Schläuche für brennbare Gase, Sauerstoff, Schutz­
und Plasmagase einschließlich deren Verbrauchseinrich­
tungen aus dem engen Raum zu entfernen oder von den 
Entnahmestellen zu trennen. 

(3) Die Versicherten dürfen enge Räume nicht mit 
Sauerstoff belüften. 

§ 30 
Bereiche mit Brand- und Explosionsgefahr 

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass in 
Bereichen mit Brand- oder Explosionsgefahr schweiß­
technische Arbeiten nur durchgeführt werden, wenn 

1. eine Brandentstehung verl>J.ndert 
und 

2. eine explosionsfähige Atmosphäre ausgeschlossen ist. 

(2) Können durch das Entfernen brennbarer Stoffe und 
Gegenstände 

- eine Brandentstehung nicht verhindert 
und 

- eLlle explosionsfähige Atmosphäre nicht ausgeschlos-
sen 

werden, hat der Unternehn1er ergä..=ende Sicherheits­
maßnahmen in einer Schweißerlaubnis schriftlich festzu­
iegen und für deren Durchfüh..rung zu sorgen. 

(3) Ergänzende Sicherheitsmaßnal>~"'llen zum Verhin­
dern einer Brandentstehung sind: 

1. Abdecken verbliebener brennbarer Stoffe und Gegen­
stände oder andere geeignete Maßnahmen, 

2. Abdichten von Öffnungen zu benachbarten Bereichen, 

3. Bereitstellen geeigneter Feuerlöscheinrichtungen nach 
Art und Umfang, 

4. tJberwachen durch einen Brandposten während 
schweißtechnischer Arbeiten 
und 

5. ,.viederholte Kontrolle durch eine Brandwache im 
Anscr..luss an die schweißtechnischen Arbeiten. 

(4) Abweichend von Absatz 2 darf der Unternehmer bei 
regelmäßig '-Viederkehrenden, gleichartigen schweißtech­
nischen Arbeiten, bei denen eh-ie Brandentstehung durch 
das Entfernen bre1mbarer Stoffe und Gegenstände nicht 
verhindert werden ka..lln, die ergänzenden Sicherheits­
maßnahmen nach Absatz 3 statt in einer Schweißerlaub­
nis in einer Betriebsanweisung schriftlich festlegen. 

(5) Ergänzende Sicherheitsmaßnahmen zum Ausschlie­
ßen einer explosionsfähigen Atmosphäre sind: 

1. sicheres Abdichten gegenüber der Atmosphäre, 

2. sicheres Abdichten gegenüber anderen Arbeitsberei­
chen, 

3. lufttechnisc~~ iVIaßnahmen in Verbindung mit mess­
technischer Uberwachung während der i\rbeiten 
und 

4. t}berwachen der Wirksamkeit der Sicherheitsmaßnah­
men während der Arbeiten. 

Diese Sicherheitsmaßnah..rnen dürfen erst aufgehoben 
werden, wenn die Arbeiten abgeschlossen sind und keine 
Zündgefahr mehr besteht. 

(6) Die Versicherten dürfen mit schweißtechnischen 
Arbeiten erst beginnen, wenn ihnen vom Unternehmer 
die Schweißerlaubnis nach Absatz 2 oder die Betriebsan­
weisung nach Absatz 4 ausgehändigt und die darin 
festgelegten Sicherheitsmaßnah..rnen durchgeführt sLlld. 

§ 31 
Behälter mit gefährlichem Inhalt 

(1) Der Unterneh..rner hat dafür zu sorgen, dass schweiß­
tech..lJ.ische Arbeiten an Behältern, die gefährliche Stoffe 
oder Zubereitu..llgen enthalten oder enthalten haben 
können, unter Aufsicht eines Sachkundigen ausgeführt 
werden. 
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(2) Der Sachkundige hat vor Beginn der schweißtechn.i­
schen Arbeiten nach Absatz 1 unter Berücksichtigung der 
Eigenschaften des Behälterinhaltes die notwendigen Si­
cherheitsmaßnahmen festzulegen und die Durch,.-"ührung 
der Arbeiten zu überwachen. 

(3) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass vor 
schweißtechnischen Arbeiten an geschlossenen kleinen 
Hohlkörpern Maßnahmen getroffen sind, die das Entste­
hen eines gefährlichen Überdruckes verhindern. 

(4) Die Versicherten dürfen Fässer und andere Behälter, 
die gefährliche Stoffe enthalten oder enthalten haben 
können, bei schweißtechn.ischen i\.rbeiten nicht als Werk­
stücku_11terlage benutzen. 

§ 32 
gegenstandslos 

§ 33 
In-Stand-Setzen 

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass 

- Einrichtungen nur von Sacl1kundigen L11 Stand gesetzt 

und 

- hierfür geeignete Ersatzteile zur Verfügung stehen und 
verwendet 

werden. 

B. 
Gasversorgung 

§ 34 
Aufstellen von Einzelflaschenanlagen 

und Flaschenbatterieanlagen 

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Einzel­
flaschen.an.lagen und Flaschenbatterieanlagen nicht auf­
gestellt werden 

1. in Treppen.räumen, Haus- und Stockwerksfluren, en­
gen Höfen sm.vi.e Durchgängen und Durchfahrten oder 
in deren unmittelbarer Nähe, 

2. an Treppen von Freianlagen und an Rettungswegen, 

3. in Garagen, 

4. in bewohnten oder der Öffentlichkeit zugänglichen 
Räu_rnen, 

5. in unmittelbarer Nähe leichtentzündlicher Stoffe, 

6. in ungenügend belüfteten Bereichen, 

7. in Räumen unter Erdgleiche, ausgenommen i\_l"llagen 
für Sauerstoff und Drnckluft. 

(2) Absatz 1 gilt nicht, wen..11 das Aufstellen zur 
Ausführung von schweißtechnischen Arbeiten vorüber­
gehend notwendig ist und besondere Sicherheitsmaßnah­
men getroffen sind. 

(3) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass an 
Arbeitsplätzen nur die für den 1L.11unterbrochenen Fort­
gang der schweißtechnischen Arbeiten erforderlichen 
Einzelflaschen.anlagen oder Flaschenbatterieanlagen 
aufgestellt werden. Er hat ferner dafür zu sorgen, dass 
eine Ansammlung von Druckgasflaschen außerhalb von 
besonderen Aufstellräumen für Flaschenbatterieanlagen 
und Lagern für Druckgasflaschen vermieden "l.vird. 

(4) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Einzel­
flaschen.anlagen und Flaschenbatterieanlagen gut zu­
gänglich und vor gefährlicher WärmeeL11"1.vi.rk1L11g ge­
schützt aufgestellt werden. 

(5) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Einzel­
flaschenanlagen und Flaschenbatterieanlagen gegen Um­
fallen gesichert sind, soweit sie nicht durch ihre Bauart 
standsicher sind. 

(6) Die Versicherten müssen Einzelflaschen.an.lagen 

1. vor gefährlicher Wärmeeinwirkung schützen 

und 

2. gegen "C"mfallen sichern, soweit sie :nicht durch ihre 
Bauart standsicher sind. 

(7) Die Versicherten müssen Flüssiggasflaschen für die 
Entnahme aus der Gasphase aufrecht aufstellen. 

§ 35 
Gasentnahme aus Einzelflaschernmlagen 

(1) Die Versicherten dürfen Gas aus Druckgasflaschen 
nur entnehmen, nachdem ein für die jeweilige Gasart und 
die vorliegenden Betriebsbeding1mgen geeigneter Fla­
schendruckminderer auf sichere ·weise angeschlossen ist. 

(2) Der Unternehmer hat bei Bauarbeiten dafür zu 
sorgen, dass keine Einwegbehälter für schweißtechnische 
&beiten verwendet werden. 

(3) Absatz 2 gilt nicht für Lötarbeiten auf :i\fasten bei 
Verwend11-11g geeigneter Geräte. 

(4) Die Versicherten dürfen in Einzelflaschen.anlagen 
l.i'oergangsstücke Z"\vischen Flaschenventil und Flaschen­
druckminderer nicht verwenden. 

(5) Die Versicherten haben die Flaschenventile 

1. vor längeren Arbeitsunterbrech11-11gen, 

2. nach Verbrauch des Flascheninhalts 

und 

3. vor dem Abschrauben des Druckminderers 

zu schließen; zu_rn kbeitsende sind zusätzlich die Fla­
schendruckminderer und Schlauchleitungen drucklos zu 
machen. 

§ 36 
Gasentnahme aus Flaschenbatterieanlagen 

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass 

1. Flaschenbatterieanlagen nur aus Druckgasflaschen 
bestehen, die mit dem gleichen Prüfdruck gekenn­
zeichnet sind, 

2. aus Sicherheitsventilen von Flaschenbatterieanlagen 
austretendes Gas gefahrlos abgefü_lirt ,vi.rd, 

3. Gas aus eL11er Flaschenbatterie nur entnommen "\vi.rd. 
nachdem diese über möglichst kurze Hochdruckleitun..: 
gen an einen nachgeschalteten Druckminderer auf 
sichere ·weise a..11geschlossen ist, 

und 

4. Leitungen und Druckminderer für die jeweilige Gasart 
11-11d die vorliegenden Betriebsbedingungen geeignet 
sind. 

(2) Die Versicherten haben 

1. zum Arbeitsende die Flaschenventile oder die Ab­
sperrventile vor dem Druckminderer zu schließen 

lLl"ld 

2. vor dem Lösen der Druckgasflaschen oder der Fla­
schen.bündel von den Leitungen die Flaschenventile 
und die Absperrventile vor dem Druckminderer zu 
schließen. 

§ 37 
:i.Vlit Sauerstoff 

in Berührung kommende Einricht11-11gen 

(1) Die Versicherten haben alle mit Sauerstoff in 
Berührung kommenden Einrichtungen frei von Öl, Fett 
und ähnlichen Stoffen zu halten. 

(2) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass 

1. Gleitrrtittel, die mit Sauerstoff in Berü..lrrung kommen 
können, 

und 

2. Dichtwerkstoffe, die bren..11bare Bestandteile enthal­
ten, zum Abdichten von Sauerstoff-Leitungen und 
-Armaturen 

nur verwendet werden. wenn sie von einem anerkannten 
Prüfinstitut mit dem Ergebnis geprüft worden sL11d, dass 
sie sich für die Verwendung bei den zu erwartenden 
BetriebsbedL11gungen eignen. 

-

-
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§ 38 
Umgang mit Gasschläuchen 

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Gas­
schläuche 

l. vor dem erstmaligen Benutzen mit Luit oder Betriebs­
gas, Sauerstofischläuche jedoch nur mit Sauerstoff 
oder inertem Gas ausgeblasen werden, 

2. gegen zu erwartende mechanische Beschädigungen, 
gegen .'\..l'lbrennen und gegen Ven1nreinigungen durch 
01 oder Fett geschützt werden 

und 

3. ausgetauscht oder sachgemäß ausgebessert werden, 
wenn sie schadhaft sind. 

(2) Die Versicherten haben Gasschläuche 

1. nur für Gase zu benutzen, für die sie bestinunt sL"ld, 

2. nicht um Körperteile zu führen, 

3. gegen zu en.vartende mechanische Beschädigungen, 
gegen Anbrennen und gegen Ver1mreinigungen durch 
01 oder Fett geschützt zu verlegen 

und 

4. in schadhaftem Zustand nicht zu benutzen. 

§ 39 
Anzeigen von Schadensfällen 

Der Unternehmer hat E:x-plosionen und Brände an 
Einrichtungen der Gasversorgung unverzüglich dem Un­
fallversicherungsträger anzuzeigen. 

C. 
Autogenverfahren 

§ 40 
Umgang mit Autogenbrennern 

(1) Der "Cnternehmer hat dafür zu sorgen, dass länger 
dauernde ·wärmarbeiten rnit lärmarmen Brennern ausge­
führt werden. 

(2) Der "Cnternehmer hat geeignete Gasanzünder zum 
sicheren Zünden von Brennern zur Verfügung zu stellen. 

(3) Die Versicherten müssen Brenner auf sichere Art 
zünden. 

(4) Die Versicherten müssen handgeführte Brenner bei 
Arbeitsunterbrechungen sicher ablegen oder aufhängen. 
Sie dürfen Brenner und Schläuche nicht an Druckgasfla­
schen oder anderen Gas führenden Einrichtungen auf­
hängen oder in Hohlräume ein..h.ängen. 

(5) Die Versicherten dürfen nach Flammenrückschlä­
gen oder anderen Störungen Brenner erst dann weiter 
betreiben, wenn die Störung beseitigt ist. 

§ 41 
gegenstandslos 

D. 
Lichtbogenverfahren 

§ 42 
Umgang mit Schweißstromquellen 

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass 

1. Arbeiten auf der ~etzspannungsseite von Schweißein­
richtungen nur von einer Elektrofachk.raft oder unter 
deren Leitung und Aufsicht ausgeführt werden, 

2. bewegliche Netzanschluss- und Schweißleitungen ge­
gen Beschädigungen geschützt werden 

und 

3. Schweißstromquellen nicht in _,\rbeitsbereichen aufge­
stellt ·werden. in denen unter erhöhter elektrischer 
Gefährdung geschweißt ,vird. 

§ 43 
Errichten und Trennen 

des Schweißstromkreises 

{l) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass vor 
Beginn von Lichtbogenarbeiten 

1. der Schweißstromkreis ordnungsgemäß hergestellt 
,vi.rd 

und 

2. wenn mehrere Schweißstromquellen zusa:mmenge­
schaltet werden, durch einen Sachkundigen geprüft 
wird, ob diese für ein zusammenschalten geeignet sind 
und die zulässige Leerlaufspannung nicht überschrit­
ten werden kann. 

(2) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass der 
K etzstecker einer Schweißstromquelle, die mit anderen 
zusammengeschaltet ist, erst gezogen ,,ird, nachdem 

1. alle zusam..TUengeschalteten Schweißstromquellen 
durch die Hauptschalter vom Netz abgeschaltet sind 

und 

2. die einzelne Schweißstromquelle vom gemeL"lsamen 
Schw·eißstromkreis getren..l'lt ist. 

§ 44 
Verhalten bei Lichtbogenarbeiten 

(1) Der Cnternehmer hat dafür zu sorgen, dass 

1. schadb.afte Isolierstoffteile von Stabeiektrodenhaltern 
und Lichtbogenbren..l'lern sofort durch einwandfreie 
Teile ersetzt werden 

und 

2. schadhafte Schweißleitungen durch einwandfreie er­
setzt werden. 

(2) Die Versicherten müssen 

1. Stabelektrodenhalter und Lichtbogenbrenner so hal­
ten, dass kein Strom durch den menschlichen Körper 
fließen kann, 

2. Lichtbogen-Zündversuche an nicht dafür vorgesehe­
nen Stellen lL"lterlassen, 

3. Stabelektrodenhalter und Lichtbogenbren..l'ler so able­
gen, dass kein elektrischer Kontakt wit dem Werk­
stück oder fremden leitfähigen Teilen, insbesondere 
dem Stromquellengehäuse, entstehen kann, 

4. bei längeren _,\rbeitsunterbrechungen die Schweiß­
stromquelle auf der Xetzseite abschalten, 

5. Drahtelektroden spannungsfrei wechseln, 

6. Schutzeinrichtungen nach § 5 gegen optische Strah­
lung verwenden, 

7. Stabelektrodenhalter, Lichtbogenbrenner und 
Schweißleitungen benutzen, die im einwandfreien Zu­
stand sind, 

8. vor i\rbeiten an Lichtbogenbrennern die Schweiß­
stromquelle und den Drahtvorschub so abschalten, 
dass sie während der Arbeiten nicht versehentlich 
eingeschaltet werden können 

und 

9. darauf achten, dass sie bei Lichtbogenarbeiten mit 
mehreren Stromquellen an einem ·werkstück oder an 
mehreren leitfähig miteinander verbundenen Werk­
stücken nicht gleichzeitig zwei Stabelektrodenhalter 
oder Lichtbogenbrenner berühren. 

§ 45 
Schutz gegen erhöhte elektrische GefährdlL"lg 

(1) Der Unternehn1er hat dafür zu sorgen, dass bei 
Lichtbogenarbeiten lL"lter erhöhter elektrischer Gefähr­
dung 
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l. nur geeignete und nach § 15 Abs. 8 ~r. 1 gekennzeich­
nete Schweißstromquellen verwendet werden 

und 
2. besondere Schutzmaßnahmen gegen elektrische 

Durchströmu..tJ.g durchgeführt sLtJ.d. 

(2) Die Versicherten dürfen Lichtbogenarbeiten unter 
erhöhter elektrischer Gefährdu..tJ.g nur ausführen, wenn 
sie 

1. hierfür nach § 15 Abs. 8 :t·fr. 1 gekennzeichnete 
Schv;eißstromquellen verwenden 

und 

2. sich gegen elektrische Durchströmu..tJ.g zusätzlich 
durch :iYiaßnahmen nach Absatz 1 Nr. 2 schützen. 

(3) Die Versicherten dürfen unter erhöhter elektrischer 
Gefährdung Lichtbogenbrenner nicht öffnen. 

E. 
Gießschmelzschweißen 

§ 46 
Gießschmelzschweißen 

Der Unterneh..mer hat dafür zu sorgen, dass 

1. Schweißpulver für das Gießschmelzschvreißen trocken 
und geschützt vor unbeabsichtigtem Zünden gelagert, 
transportiert und bereitgestellt ,vird, 

2. mit dem Beschicken des Tiegels erst begonnen ,vird, 
nachdem Tiegel, Gießform, Abdichtung und andere 
Teile trocken sind, 

3. Versicherte sich während des Reaktionsvorganges 
nicht näher als für den Arbeitsvorgang erforderlich an 
der Schweißstelle aufhalten, 

4. nach Beendigung des Schweißvorganges Teile der 
Schweißvorrichtung erst entfernt werden, wen..tJ. :'.Yietall 
und Schlacke erstarrt sind 

und 

5. :Yletall, Schlacke so,vie die Schweißeinrichtung erst 
dann der Feuchtigkeit ausgesetzt werden, nachdem 
mit einer gefährlichen Wasserdampfbildung nicht 
mehr zu rech..tJ.en ist. 

F. 
Unterwasserschweißen und -schneiden 

§ 47 
Untenvasserschweißen und -schneiden 

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass 

l. Untenvasserschweiß- und -schneidarbeiten nur von 
Versicherten ausgeführt werden, die als Taucher im 
Sinne der entsprechenden Vorschriften gelten und die 
mit den eingesetzten Einrichtungen und Verfahren 
zum Unterwasserschweißen und -scl>..neiden vertraut 
sind, 

2. Versicherte unter Wasser gegen gefährliche elektrische 
Durchströmung geschützt sind, 

3. Unterwasserschweiß- und -schneidarbeiten an \Van­
dungen von Behältern, anderen Hohlkörpern und 
geschlossenen Räumen nur ausgeführt werden, weri..n 
Vorkehrungen gegen die Ansammlung zündfähiger 
Gemische im Inneren der Hohlkörper getroffen sind, 

4. während des Tauchganges die für Untenvasser­
schweiß- und -schneidarbeiten angeschlossenen 
Druckgasflaschen überwacht werden 

und 

5. bei der Verwendung von flüssigem Brennstoff zum 
Unterwasserschneiden Auffangbehälter zur Verfü­
gung stehen. 

(2) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass bei 
Lichtbogenarbeiten unter \Yasser die Spannung nur auf 
Weisung des Versicherten eingeschaltet wird, der diese 
Arbeiten unter \Vasser ausfüh..rt. 

(3) Der Unternehmer hat zusätzlich zu Absatz 2 dafür 
zu sorgen, dass 

l. vor dem Hinablassen von Stabelektrodenhalter oder 
Lichtbogenbreri_tJ.er, 

2. zum Elektrodenwechsel. 
3. bei jeder Arbeitsunterbrechung 

und 

4. im Gefahrfall 

die Span..tJ.ung abgeschaltet ,vird. 

(4) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass beim 
Untenvasserschneiden mit Sauerstofflanzen die Zünd­
spari..nung nur auf ·weisung des Versicherten, der diese 
Arbeiten unter \Vasser ausführt, eingeschaltet und sofort 
nach dem Zünden abgeschaltet wird. 

(5) Versicherte, die über Wasser eine mit flüssigem 
Breimstoff gespeiste Einrichtung zum Untenvasser­
schneiden bedienen, müssen 

1. beim Zünden des Brenners darauf achten, dass vor 
dem Zünden ausströmender Brennstoff nicht zu Brän­
den an der Wasseroberfläche führen kan..tJ., 

und 

2. den Schneidbreri..ner so einstellen. dass während des 
Schneidvorganges kein überschüssiger Brennstoff an 
die \Vasseroberiläche gelangen kann. 

G. 
Schweißtechnische Arbeiten in Dmckluft 

§ 48 
Schweißtech..lJ.ische Arbeiten in Druckluft 

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass schweiß­
technische Arbeiten in Druckluft erst durchgeführt wer­
den, weri..n zusätzlich zu den Bestimmungen der Ab­
sclmitte IV C und IV D folgende Bedingungen erfüllt sind: 

1. In der Arbeitskammer dürfen nur so viele Personen 
anwesend sein, wie gleichzeitig ausgeschleust werden 
kön..tJ.en; sie müssen sich im Gefahrfall unverzüglich in 
die Scb..leuse zurück..ziehen können; 

2. in Abstimmung mit dem Unfallversicheru..tJ.gsträger 
müssen die erforderlichen Lüftungsmaßnahmen ge­
troffen seLtJ.; 

3. die Sicherheitsmaßnahmen für brandgefährdete Berei­
che nach § 30 müssen getroffen sein; 

4. die Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz gegen erhöhte 
elektrische Gefährdung bei Lichtbogenarbeiten nach 
§ 45 müssen getroffen sein; 

5. im Arbeitsbereich dürfen sich nur die für die Durch­
führung der schweißtechnischen Arbeiten erforderli­
chen Versicherten aufhalten: sie müssen schwer ent­
flammbare Schutzari..züge tragen; 

6. Dn1ckgasflaschen dürfen nur für die Dauer der 
schweißtechnischen Arbeiten und nur in besonderen 
Transportbehältern in die Arbeitskammer gebracht 
werden; 

7. Acetvlenflaschen dürfen nicht in die Arbeitskammer 
gebracht werden; 

8. während der schweißtechnischen Arbeiten muss sich 
ein Sicherheitsposten ständig bei den Druckgasfla­
schen aufhalten, in dauernder Sprechverbindung mit 
den Schweißern stehen und bei Arbeitspausen und 
Zwischenfällen sofort die Gaszufuhr abstellen. 

(2) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass schweiß­
technische Arbeiten nach Absatz möglichst mittels Licht­
bogenverfahren oder unter Venvendu..tJ.g von "Wasserstoff 
als Brenngas ausgeführt werden. 

-

-
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V. 
Prüfung 

§ 49 
Regelmäßige Prüfungen 

(1) Der "Cnternehmer hat dafür zu sorgen, dass Fla­
schenbatterieanlagen sm.Yie Verbrauchseinrichtungen 
vor der ersten Inbetriebnah..'lle sowie nach wesentlichen 
Instandsetzungs- und Änderungsarbeiten auf 

- ordnungsgemäße Aufstellung, 

- ordnungsgemäße Beschaffenheit 

und 

- Dichtheit unter Betriebs,·erhältnissen 

durch einen Sachkundigen geprüft werden. 

(2) Der Unterneh..,ner hat dafür zu sorgen, dass Ein­
zelflaschen- und Flaschenbatterieanlagen smvie Ver­
brauchseimichtungen regelmäßig auf 

- Dichtheit 

u..11.d 

- ordnungsgemäßen Zustand 

durch einen Sachkundigen geprüft werden. 

(3) Der "Cnternehmer hat dafür zu sorgen, dass Ver­
brauchseinrichtungen nach Flarr> .. menrückschlägen auf 
ordnungsgemäßen Zustand durch einen Sachkundigen 
geprüft werden. 

(4) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen. dass durch 
einen Sach..l{undigen mindestens einmal jährlich 

1. trockene Gebrauchsstellenvorlagen und Einzelfla­
schensicherungen auf Sicherheit gegen Gasrücktritt, 
Dichtheit und Durchfluss 

und 

2. nasse Gebrauchsstellenvorlagen gereinigt und auf Si­
cherheit gegen Gasrücktritt 

geprüft werden. 

(5) Der Unterr1ehmer hat dafür zu sorgen. dass nasse 
Gebrauchsstellenvorlagen mindestens einmal je Schicht 
vor Beginn schweißtechnischer Arbeiten und nach jedem 
Flammenrückschlag in drucld.osem Zustand auf ausrei­
chenden Flüssigkeitsinhalt geprüft und erforderlichen­
falls nachgefüllt werden. 

(6) Die Versicherten haben vor Arbeitsbeginn 

- Gasschläuche, deren Befestigungen und Verbindungs­
elemente auf einwandfreien Zustand 

und 

- Verbrauchseinrichtungen auf Funktion 

zu prüfen. 

VI. 
Ordnungswidrigkeiten 

§ 50 
Ordnungs,vidrigkeiten 

Ordnungs-widrig im Sinne des § 209 Abs. 1 :i.\r. Siebtes 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) handelt, wer vorsätz­
lich oder fahrlässig den Bestimmungen 

des§ 3 Abs. 1 in Verbindung mit 
§ 3 Abs. 3 Satz 2, 
§ 5 Abs. 1 oder 3, 
§ 6 Abs. 2 bis 6, 7 Satz 1·oder 3, 
§§ 7, 8 Abs. 2 bis 6, 
§§ 9, 10 Satz l, 
§ 11 Abs. 2 bis 6, 
§ 12 Abs. 2 bis 4, 

§ 13 Abs. 2, 3 oder 5, 
§ 14 Abs. 2, 3 oder 4, 
§ 15 Abs. l, 6, 7 oder 8, 
§ 16 Abs. 1, 2 Satz 1, Absatz 3 oder 4, 
§§ 17, 18, 19 Abs. 1 oder 3, 
§ 20 Abs. 1 oder 2, 
§§ 21, 22 oder 23, 

des § 25 Abs. 1, 
§ 25a 
§ 26 Abs. 1, 
§ 28 Abs. 2, 
§ 29 Abs. 1 oder 3, 
§ 30 Abs. 2 bis 6, 
§ 31 Abs. 1 oder 4, 
§§ 33, 34 Abs. 1, 3, 5 oder 7, 
§ 35 Abs. 2 und 3, 
§ 36 Abs. 2, 
§§ 37, 38, 39, 40 Abs. 4 oder 5, 
§§ 42, 43, 44 Abs. 1, 2 ~r. 1, 2, 3, 5 bis 9, 
§§ 45, 46 Kr. 1. 2 oder 4, 
§§ 47, 48 Abs. 1 
oder 
§ 49 

zuwiderhandelt. 

VII. 
In-Kraft-Treten 

§ 51 
In-Kraft-Treten 

Diese l7nfallverhütungsvorschrift tritt am l. Januar 
1993 in Kraft. 

Der 2. Kachtrag zu dieser "C"nfallverhütungsvorschrift 
tritt am 1. Januar 1997 in Kraft. 

Der 3. ::'{achtrag zu dieser Unfallverhütungsvorschrift 
tritt am ersten Tage des :Yionats April oder des ::VIonats 
Oktober in Kraft, der als Erster der Bekanntmachung 
folgt. 

Düsseldorf, den 22. August 2002 

gez. Zech 

Genehmigung 

Die vorstehende Unfallverhütungsvorschri.ft 

,,Schweißen, Schneiden und venvandte Verfahren" 
(GUV 3.8) 

wird genehmigt. 
Az.: 211-8006.15.4.5 

Düsseldorf, den 30. August 2002 

Ministerium 
für Arbeit und Soziales. 

Qualifikation und Technologie 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Im Auftrag 

gez. Postler 

(Siegel) 

- GV. ~"'RW. 2002 S. 413. 
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Bekanntmachung 
der Unfallverhütungsvorschrift 

,,Allgemeine Vorschriften" 
(GlJV 0.1) 

Vom 4. Juni 2002 

Die Vertreterversammlung des Gemeindeunfallversi­
cherungsverbandes Westfalen-Lippe hat in ihrer Sitzung 
am 4. Juni 2002 folgende Unfallverhütungsvorschrift 
beschlossen: 

Unfallverhütungsvorschrift 
,,Allgemeine Vorschriften" 

(GL--V 0.1) 
vom April 1979, 

in der Fassung vom Februar 20011
) 
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men 

§ 27 Verkehrswege auf dem Betriebsgelände im Freien 

§ 28 Türen, Tore 

§ 29 Zusätzliche Anforderungen an kraftbetätigte Türen 
und Tore 

§ 30 Rettungswege, Notausgänge 

§ 31 Fahrtreppen, Fahrsteige 

§ 32 Laderampen 

§ 33 Schutz gegen Absturz und herabfallende Gegen­
stände 

§ 34 Lager, Stapel 

§ 35 Kleidung, :Mitführen von Werkzeugen und Gegen-
ständen, Tragen von Schmuckstücken 

§ 36 Gefährliche Arbeiten 

§ 37 Zutritts- und Aufenthaltsverbote 

§ 38 Genuss von Alkohol 

§ 39 Prüfungen 

§ 40 Kennzeichnung von Einrichtungen 

§ 41 Rüst-, Instandhaltungsarbeiten 

§ 42 Erprobung von Einrichtungen 

§ 43 Maßnahmen gegen Entstehungsbrände 

§ 44 Maßnahmen zur Verhinderung von Explosionen 

§ 45 Gesundheitsgefahren 

§ 46 Umgang mit gefährlichen Arbeitsstoffen 

§ 47 Betreten von Bereichen, in denen gesundheits­
gefährliche Stoffe auftreten können 

§ 48 Aufbewahrung gesundheitsgefährlicher Flüssigkei­
ten 

§ 49 Kennzeichnung von Gefäßen und Leitungen 

IV. 
Arbeitsmedizinische Vorsorge 

§§ 50 bis 60 nicht besetzt 

V. 
Übergangsbestimmungen 

§ 61 Allgemeine ti'bergangsfrist 

§ 62 Übergangsregelu,,g 

VI. 
In-Kraft-Treten 

§ 63 In-Kraft-Treten 

Anlage 1 

Zu § 9 Abs. 1 der Unfallverhütungsvorschrift „Allge­
meine Vorschriften" (Gl:v 0.1) Zahl der Sicherheitsbe­
auftragten 

I. 
Allgemeine Vorschriften 

und Pflichten des Unternehmers 

§ 1 
Begriffsbestimmungen 

(1) Einrichtungen im Sin..tJ.e dieser "Cnfallverhütungs­
vorschrift sind alle in :;_\Iitgliedsunternehmen zum Be­
triebszweck eingesetzten sächlichen iVIittel, ausgenom­
men Arbeits-, Bilis- und Betriebsstoffe. 

(2) Gefährliche Arbeitsstoffe im Sinne dieser Unfall­
verhütungsvorschrift sind alle explosionsgefährlichen, 
brandfördernden, leicht entzündlichen, entzündlichen, 
giftigen, gesundheitsschädlichen, ätzenden und reizenden 
Ausgangs-, Hilfs- und Betriebsstoffe. 

-

-
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§2 
Allgemeine Anforderungen 

(1) Der "C"nterneh..mer hat =vraßnahmen zur Verhütung 
von .A.rbeitsunfällen. Berufsl<-. ..rankheiten und arbeitsbe­
dL11gten Gesundheitsgefahren sowie für eine ,virksame 
Erste Hilfe zu treffen. Er hat insbesondere Einrichtungen 
bereitzustellen und Anordnungen zu treffen, die den 
Bestimmungen dieser "Cnfallverhünmgsvorschrift, den 
für ihn __ sonst geltenden Unfailverhütungsvorschriften 
und im "Gbrigen den allgemein anerkannten sicherheits­
technischen tmd arbeitsmedizL11ischen Regeln entspre­
chen. Soweit in anderen Rechtsvorschriften, insbesondere 
in Arbeitsschutzvorschriften, Anforderungen gestellt 
werden, bleiben diese Vorschriften unbe1iihrt. 

(2) Technische Erzeugnisse, die nicht den "Gnfallverhü­
tungsvorsch..riften entsprechen, dürfen verwendet wer­
den, soweit sie in ihrer Beschaffenheit die gleiche Sicher­
heit auf andere Weise gewährleisten. 

(3) Tritt bei einer Einrichtm1g ein Mangel auf, durch 
den für die Versicherten sonst nicht abzuwendende 
Gefahren entstehen, ist die Einrichtung stillzulegen. 

§ 3 
Ausnahmen 

(1) Der Träger der gesetzlichen "Gnfallversicherung 
kann im Einzelfall auf schriftlichen Antrag des Unter­
nehmers Ausnahmen von "C"nfallverhütungsvorschriften 
zulassen, wenn 

1. der Unterneh..mer eine andere. ebenso ,virksame :Maß-
nahme trifft oder · 

2. die Durchfüh..rung der Vorschrift im Einzelfall zu einer 
unverhältnismäßigen Härte führen wiirde und die 
Abweichung mit dem Schutz der Versicherten verein­
bar ist. 

Dem Antrag ist eine Stellungnahme der Betriebsvertre­
tung beizufügen. 

(2) Von den in § 2 Abs. 1 bezeichneten allgemein 
anerkannten Regeln darf nur abgewichen werden, soweit 
die gleiche Sicherheit auf andere Weise gewährleistet ist. 

§4 
Persönliche Schutzausrüstungen 

(1) Ist es durch betriebstechnische i\Iaßnahmen nicht 
ausgeschlossen, dass die Versicherten "C"niall- oder Ge­
sundheitsgefahren ausgesetzt sind, so hat der Unterneh­
mer geeignete persönliche Schutzausrüstlmgen zur Ver­
fügung zu stellen tmd diese in ordnungsgemäßem Zu­
stand zu halten. 

(2) Der Unternehmer hat insbesondere zur Verfügung 
zu stellen 
1. Kopfschutz, wenn mit Kopfverletzungen durch Ansto­

ßen, durch pendelnde, herabfallende, umfallende oder 
wegfliegende Gegenstände oder durch lose hängende 
Haare zu rechnen ist; 

2. Fußschutz, wenn mit Fußverletzungen durch Stoßen, 
Einltlemmen. umfallende. herabfallende oder abrol­
lende Gegenstände, durch Hineintreten in spitze und 
scharfe Gegenstände oder durch heiße Stoffe, heiße 
oder ätzende Flüssigkeiten zu rechnen ist; 

3. Augen- oder Gesichtsschutz, wenn mit Augen- oder 
Gesichtsverletzungen durch wegfliegende Teile, Ver­
spritzen von Flüssigkeiten oder durch gefährliche 
Strahlung zu rechnen ist; 

4. Atemschutz, wenn Versicherte gesundheitsschädli­
chen, insbesondere giftigen, ätzenden oder reizenden 
Gasen, Dämpfen, Kebeln oder Stäuben ausgesetzt sein 
kö:nnen oder wenn Sauerstoffmangel auftreten kann; 

5. Körperschutz, wenn mit oder in der )Jähe von Stoffen 
gearbeitet ,vird, die zu Hautverletzungen führen oder 
durch die Haut in den menschlichen Körper eindringen 
können, sowie bei Gefahr von Verbrennungen, Verät­
zungen, Verbrühungen, "CnterküJ:>Jungen, elektrischen 
Durchströmungen, Stich- oder Schnittverletzungen. 

(3) Die Vorschriften über die ärztlichen Vorsorgeunter-
suchungen sind unabhängig davon anzuwenden, ob per­
sönliche Schutzausrüstungen benutzt werden. 

§5 
Vergabe von Aufträgen 

Erteilt der T.7nternehmer den Auftrag, 

1. Einrichtungen zu planen, herzustellen, zu ändern oder 
in Stand zu setzen, 

2 teclmische Arbeitsrr>ittel oder Arbeitsstoffe zu liefern, 

3. Arbeitsverfahren zu planen oder zu gestalten, 

so hat er dem A11.J.-"tragnehmer schriftlich aufzugeben, die 
in§ 2 Abs. 1 Sätze 2 tmd 3 bezeichneten Vorschriften und 
Regeln zu beachten. Bei technischen Erzeugnissen im 
Sinne von § 2 Abs. 2 hat der Auftragnehmer eine 
Bescheinigung über die Gewährleistung der gleichen 
Sicherheit mitzuliefern. 

§ 6 
Koordinierung von .A.rbeiten 

(1) Vergibt der "Gnterneh..mer .A.rbeiten an andere 1Jnter­
nehmer, dann hat er, soweit dies zur Vermeidung einer 
möglichen gegenseitigen Gefährdtmg erforderlich ist, 
eine Person zu bestimmen. die die Arbeiten aufeinander 
abstimmt. Er hat dafür zu sorgen, dass diese Person 
Weisungsbefugnis gegenüber seinen Auftragnehmern 
und deren Beschäftigten hat. 

(2) L'öerninlmt der Unterneh..mer Aufträge, deren 
Durchführung zeitlich und örtlich mit Aufträgen anderer 
Unternehmer zusammenfällt. so ist er verpflichtet. sich 
mit den anderen Unternehmern abzustimmen. soweit dies 
zur Vermeidung eL11er gegenseitigen Gefährdung erfor­
derlich ist. 

§ 7 
Auslegen von Unfallverhütungsvorsch..riften, 

Unterweisung der Versicherten 

(1) Der Unternehmer hat die für sein Unternehmen 
geltenden Uniallverhütungsvorschriften an geeigneter 
Stelle auszulegen. Den r.a.it der Durchführung der Maß­
nahmen zur Verhütung von Arbeits1mfällen, Berufs­
krankheiten und arbeitsbedingten Gesunci.h.eitsgefahren 
betrauten Personen sind die .A.rbeitsschutz- und Unfall­
verhütungsvorschri.ften auszuhändigen, soweit sie ihren 
Arbeitsbereich betreffen. 

(2) Der Unternehmer hat die Versicherten über die bei 
ihren Tätigkeiten auftretenden Gefahren so,vie über die 
Maßnahmen zu ihrer Abwendung vor der Beschäftigtmg 
und danach in angemessenen Zeitabständen, mindestens 
jedoch einmal jährlich, zu untenveisen. 

§ 8 
Förderung 

der :Vlit"\virkung der Versicherten 

Der Unternehmer hat die ::.Vlihvirkung der Versicherten 
an der Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankhei­
ten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren zu för­
dern. Er hat den mit der Durchführung der iviaßnahmen 
zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten 
und arbeitsbedingten Gesunci.heitsgefahren betrauten 
Personen die Teilnahme an einschlägigen Aus- und 
Fortbildungsveranstaltungen unter Berücksichtigung der 
betrieblichen Belange zu ermöglichen. 

§ 9 
Sicherheitsbeauftragte 

(1) Die Zahl der nach § 22 Abs. 1 SGB v7I zu 
bestellenden Sicherheitsbeauftragten ergibt sich aus der 
Anlage 1 zu dieser Unfallverhütungsvorscl1rift. Anlage 1 

(2) Der "Cnternehmer hat den Sicherheitsbeauftragten 
Gelegenheit zu geben, ihre Aufgaben zu erfüllen, L11sbe­
sondere in ihrem Bereich an den Betriebsbesichtigungen 
und Unfalluntersuchungen der Aufsichtspersonen nach 
§ 18 SGB VII teilzunel1men. Den Sicherheitsbeauftragten 
sind auf Verlangen die Ergebnisse der Betriebsbesichti­
gungen und Unialluntersuch1mgen zur Kenntniszuge­
ben. 
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§ 10 
Besichtigung des Cnternehmens 

durch Aufsichtspersonen nach § 18 SGB v"'Il, 
Erlass einer Anordnung 

(1) Der Unternehmer hat der Aufsichtsperson nach § 18 
SGB v7I die Besichtigung seines Unternehmens zu er­
möglichen und sie aui ihr Verlangen dabei zu begleiten 
oder durch einen geeigneten Vertreter begleiten zu lassen. 

(2) Erlässt der Träger der gesetzlichen "Cnfallversiche­
rung eine Anordnung und setzt er hierbei eine Frist, 
innerhalb der die verlangten :i.\faßnahmen zu treffen sind, 
so hat der Unternehmer nach Ablauf der Frist un.verzüg­
lich mitzuteilen, ob er die verlangten :Maßnahmen getrof­
fen hat. 

§ 11 
Auskunftspflicht 

Der Unterneli~>ner hat dem Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung die im Zusarrnnen..liang mit der Ver­
hütung von Arbeitsunfällen, Berufskran.."kheiten und ar­
beitsbedingten Gesundheitsgefahren stehenden Angaben 
zu machen \ffid Auskün.,.-"te zu erteilen. 

§ 12 
Pflichtenübertragung 

Hat der Unternehmer ihm },jnsichtlich der Verhütung 
von Arbeitsunfällen. Berufslr.rank..heiten und arbeitsbe­
dingten Gesu__11dheitsgefahren obliegende Pflichten über­
tragen, so hat er dies unverzüglich schriftlich zu bestäti­
gen. Die Bestätigung ist von dem Verpflichteten zu 
unterzeichnen; in ihr sind der Verantwortungsbereich 
und die Befugnisse zu beschreiben. Eine Ausfertigung der 
schriftlichen Bestätigung ist dem Verpflichteten auszu­
händigen. 

§ 13 
Betriebliche Aufsichtspersonen 

Der Unternehmer hat die Verantwortungsbereiche der 
von ih..m zu bestellenden betrieblichen Aufsichtspersonen 
abzugrenzen und dafür zu sorgen, dass diese ihren 
Pflichten auf dem Gebiet der Verhütu__11g von Arbeitsu_.11-
fällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesund­
heitsgefahren nach..lwmmen und sich untereinander ab­
stimmen. 

II. 
Pflichten der Versicherten 

§ 14 
Befolgung von iurweisungen des Unternehmers, 

Benutzung persönlicher Schutzausrüstungen 

Die Versicherten haben nach ihren Möglichkeiten alle 
Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufs­
kranI<-..heiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren 
sowie für eine ,virksame Erste Hilfe zu unterstützen und 
die entsprechenden ilnweisungen des Unternehn1ers zu 
befolgen. Sie haben die zur Verfügung gestellten persön­
lichen Schutzausrüstu__11gen zu benutzen. Die Versicher­
ten dürfen sicherheits,vidrige Weisungen nicht befolgen. 

§ 15 
Bestimmungs gemäße 

Verwendung von EL11richtu__11gen 

Die Versicherten dürfen Einrichtungen nur zu dem 
Zweck verwenden, der vom "Cnternehmer bestimmt oder 
üblich ist. 

§ 16 
Beseitigung von Mängeln 

(1) Stellt ein Versicherter fest, dass eine Einrichtung im 
Hinblick auf die Verhütung von Arbeitsu__11fällen, Berufs­
krankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren 
nicht einwandfrei ist, so hat er diesen :i.VIangel unverzüg­
lich zu beseitigen. Gehört dies nicht zu seiner Arbeitsauf­
gabe oder verfügt er nicht über Sach..~de, so hat er den 
:;_\Iangel dem Vorgesetzten unverzüglich zu melden. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn der Versicherte 
feststellt, dass 

1. Arbeitsstoffe im HL11blick auf die Verhütung von 
Arbeitsunfällen, Berufskranl,-.heiten und arbeitsbe­
dingten Gesm1dheitsgefahren nicht einwandfrei ver­
packt, gekennzeichnet oder beschaffen sind oder 

2. das i\rbeitsverfahren oder der Arbeitsablauf im Hin­
blick auf die Verhütu__11g von Arbeitsunfällen. Bemfs­
k..ran.."kheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsge­
fahren nicht einwandfrei gestaltet bzw. geregelt sind. 

§ 17 
Unbefugte Benutzung 

von Einrichtungen 

Versicherte dürfen Einrichtungen und Arbeitsstoffe 
nicht unbefugt benutzen. Einrichtungen dürfen sie nicht 
unbefugt betreten. 

m. 
Betriebsanlagen und Betriebsregelungen 

§ 18 
Arbeitsplätze 

(1) Arbeitsplätze müssen unbeschadet der VorscJ:-,..riften 
der§§ 19bis 23 so eingerichtet und beschaffen sein und so 
erhalten werden, dass sie ein sicheres Arbeiten ermögli­
chen. Dies gilt insbesondere hinsichtlich des .::viaterials, 
der Geräumigkeit, der Festigkeit, der Standsicherheit, 
der Oberfläche, der Trittsicherheit, der Beleuchtung und 
Belüftung smvie hinsichtlich des Fernhaltens von schäd­
lichen "Cmwelteinflüssen und von Gefali..ren. die von 
Dritten ausgehen. · 

(2) Arbeitsplätze müssen so beschaffen sein, dass sie 
nicht einstürzen, u__mlr.ippen, einsin..l{en, abrutschen oder 
ihre Lage auf andere ·weise ungewollt ändern können. 

§ 19 
Beleuchtungseinrichtungen 

in Arbeitsräumen (Gebäuden) 

(1) In Arbeitsräumen müssen Lichtschalter leicht zu­
gänglich und selbstleuchtend sein. Sie müssen auch in der 
:-Jähe der Zu- und Ausgänge angebracht sein. Dies gilt 
P.icht, wenn die Beleuchtung zentral geschaltet wird. 
Selbstleuchtende Lichtschalter sind bei vorhandener 
Orientierungsbeleuchtung nicht erforderlich. 

(2) Beleuchtungseinrichtungen in Arbeitsräumen sind 
so anzuordnen und auszulegen, dass sich aus der i\rt der 
Beleuchtung keine Unfall- oder Gesundheitsgefahren für 
die Versicherten ergeben können. Die Beleuchtung muss 
sich nach der .A..rt der Sehaufgabe richten. Die Stärke der 
Allgemeinbeleuchtung muss mindestens 15 Lux betragen. 

(3) Sind auf Grund der Tätigkeit der Versicherten, der 
vorhandenen Betriebseinrichtungen oder sonstiger be­
sonderer betrieblicher Verhältpjsse bei Ausfall der Allge­
meinbeleuchtung "Cnfallgefahren zu befürchten, muss 
eine Sicherheitsbeleuchtung mit einer Beleuchtungs­
stärke von mindestens eins vom Hundert der Allgemein­
beleuchtung, mindestens jedoch von einem Lux vorhan­
den sein. 

§ 20 
Fußböden in Räumen (Gebäuden), 

lichtdurchlässige Wände 

(1) Fußböden in Räumen dürfen keine Stolperstellen 
haben; sie müssen eben und rutschhemmend ausgeführt 
u..""ld leicht zu reinigen sein. Für _i\.rbeits-, Lager-, :Vlaschi­
nen- und Nebenräume gilt dies insoweit, als es betrieblich 
möglich und aus sicherheitstechnischen oder gesundheit­
lichen Gründen erforderlich ist. Standflächen an i'1rbeits­
plätzen müssen unter Berücksichtigung der Art des 
Betriebes und der körperlichen Tätigkeit der Versicher­
ten eine ausreichende "Wärmedämmung aufweisen. 

(2) Die zulässige Belastung der Fußboder1t1äche in 
Lagerräu__men, unter denen sich andere Räume befu7.den, 
muss an den Zugängen gut erkennbar angegeben sein. 
Dies gilt auch für die zulässige Belastung von Z,v-i.schen­
böden und Galerien in Lagerräumen. 

-

-
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(3) Lichtdurchlässige Wände, insbesondere Ganzglas­
wände, :im Bereich von Arbeitsplätzen und Verkehrswe­
gen müssen aus bruchsicherem ·werkstoff bestehen oder 
so gegen die Arbeitsplätze tmd Verkehrswege abge­
schirmt sein. dass Versicherte nicht mit den Wänden LTJ. 
Berührung kommen und beim Zersplittern der Wände 
verletzt werden können. 

§ 21 
Arbeitsplätze 

in nicht allseits un1.schlossenen Räun1en 

Auf Arbeitsplätze in nicht allseits u..rnschlossenen Räu­
men sind die§§ 19 und 20 sinngemäß anzuwenden. 

§ 22 
Arbeitsplätze 

auf dem Betriebsgelände :im Freien 

(1) Arbeitsplätze auf dem Betriebsgelände im Freien 
sLTJ.d so herzurichten, dass sich Versicherte bei jeder 
Witterung sicher bewegen können. 

(2) Arbeitsplätze auf dem Betriebsgelände im Freien 
müssen zu beleuchten sein, wenn das Tageslicht nicht 
ausreicht. Die Beleuchtung muss sich nach der Art der 
Sehaufgabe richten. 

§ 23 
Ortsgebundene il,.rbeitsplätze 

auf dem Betriebsgelände :im Freien 

(1) Ortsgebundene Arbeitsplätze auf dem Betriebsge­
lände im Freien. auf denen nicht nur vorübergehend 
Versicherte beschäftigt werden, sind nur zulässii wenn 
es betriebstechnisch erforderlich ist. 

(2) Ortsgebundene Arbeitsplätze auf dem Betriebsge­
lände :im Freien, auf denen nicht nur vorübergehend 
Versicherte beschäftigt werden, sind im Rah..rnen des 
betrieblich ::.\föglichen so einzurichten und auszustatten, 
dass die Versicherten 

1. gegen Witterungseinflüsse geschützt sind, 

2. keinem unzuträglichen Lärm und keinen unzuträgli­
chen mechanischen Schwingungen, Gasen, Dämpfen, 
NebeLTJ. oder Stäuben ausgesetzt sind, 

3. nicht ausgleiten und abstürzen können. 

§ 24 
Verkehrswege 

(1) Verkehrswege müssen freigehalten werden, damit 
sie jederzeit benutzt werden können. 

(2) Führen Wege des Lastverkeri..rs an unübersichtlichen 
Ausgängen, Treppenzu- und -abgängen und ähnlichen 
Gefahrstellen in nicht mehr als 1,00 m Abstand vorbei, so 
sind die Gefahrstellen durch Umgehungsschranken oder 
ähnliche Einrichtungen gegen den Querverkehr zu si­
chern. 

§ 25 
Verkehrswege 

in Räumen (Gebäuden) 

(1) Verkehrswege müssen in solcher Anzahl vorhanden 
u..TJ.d so beschaffen und bemessen sein, dass sie je nach 
ihrem Bestimmungszweck sicher begangen oder befahren 
werden können und neben den Wegen beschäftigte 
Personen durch den Verkehr nicht gefährdet werden. 

(2) Verkehrswege für kraftbetriebene oder schlenenge­
bundene Beförderungsmittel müssen so breit sein, dass 
Z\vischen der äußeren Begrenzung der Beförderungsmit­
tel und der Grenze des Verkehrsweges ein Sicherheitsab­
stand von mindestens 0,50 m. auf beiden Seiten des 
Verkehrsweges vorhanden ist. 

(3) Verkehrswege für Fahrzeuge müssen in einem 
Abstand von mindestens 1,00 m an Türen und Toren, 
Durchgängen, Durchfahrten und Treppenaustritten vor­
beiführen. 

(4) Die Begrenzungen der Verkehrswe§e in Arbeits­
und Lagerräu..rnen mit mehr als 1000 m Gru..TJ.dfläche 
müssen gekennzeichnet sein. Soweit Xutzung, Einrich-

tung und Belegu..'lgsdichte es zum Schutz der Versicher­
ten erfordern, müssen die Begrenzungen der Verkehrs­
wege bei Arbeits- und Lagen·äu..rnen mit weniger als 
1000 m 2 Grundfläche geken..TJ.Zeichnet sein. Die Ke:n.n­
zeichnung ist nicht notwendig, wenn die Verkehrswege 
durch ihre Art, durch die Betriebseinrichtungen oder 
durch das Lagergut deutlich erken..'lbar sind oder die 
betrieblichen Verhältnisse eine Kennzeichnung der Ver­
kehrswege nicht zulassen. 

(5) Beleuchtungsei.ri..richtungen in Verkehrswegen sind 
so anzuordnen und auszulegen, dass sich aus der Art der 
Beleuchtung keine Unfall- oder Gesundheitsgefahren für 
Personen ergeben kön..TJ.en. Für Lichtschalter gilt § 19 
Abs. 1 entsprechend. Die Beleuchtu..TJ.g muss sich nach der 
Art der Sehaufgabe richten. Die Stärke der illlgemeinbe­
leuchtung muss mindestens 15 Lux betragen. 

§ 26 
Verkehrswege 

in nicht allseits umschlossenen Räu..rnen 

Auf Verkehrswege in nicht allseits u..mscl>.J.ossenen 
Räumen ist § 25 sinngemäß anzuwenden. 

§ 27 
Verkehrswege 

auf dem Betriebsgelände im Freien 

(1) Auf Verkehrswegen auf dem Betriebsgelände im 
Freien ist § 25 Abs. 1 bis 3 anzuwenden. 

(2) Verkehrswege auf dem Betriebsgelände im FTeien 
müssen zu beleuchten sein, wenn das Tageslicht nicht 
ausreicht. Die Beleuchtung muss sich nach der Art der 
Sehaufgabe richten. 

§ 28 
Türen, Tore 

(1) Lage, Anzahl, Ausführung und Abmessungen von 
Türen u..TJ.d Toren müssen sich nach der Art und Nutzung 
der Räu..rne richten. 

(2) Tore, die auch dem Fußgängerverkehr dienen, 
müssen so ausgeführt sein, dass sie oder Teile von ihnen 
vom Benutzer leicht geöffnet und geschlossen werden 
können. 

(3) In unmittelbarer Nähe von Toren, die vonviegend 
für den Fahrzeugverkehr bestimmt sind, müssen Türen 
für den Fußgängerverkehr vorhanden sein. 

(4) Pendeltüren und -tore müssen durchsichtig sein 
oder Sichtfenster haben. 

(5) Bestehen lichtdurchlässige Flächen von Türen nicht 
aus bruchsicherem Werkstoff und ist zu befürchten, dass 
sich Personen durch Zersplittern der Türilächen verlet­
zen können, so sind diese Flächen gegen ELTJ.drücken zu 
schützen. 

(6) Schiebetüren und -tore müssen gegen Ausheben und 
Herausfallen, Türen und Tore, die nach oben öfinen, 
gegen Herabfallen gesichert sein. 

§ 29 
Zusätzliche Anforderungen 

an kraftbetätigte Türen u..TJ.d Tore 

(1) An kraftbetätigten Türen und Toren müssen 
Quetsch- und Seherstellen bis zu einer Höhe von 2.50 m so 
gesichert sein, dass die Bewegung der Türen 1md Tore im 
Gefahrfall zum Stillstand kom_rnt. Dies gilt nicht, wenn 

1. durch besondere Einrichtungen sichergestellt ist, dass 
die Tür- oder Torbewegung nur dann erfolgen kann, 
wenn sich keine Person Lm Gefahrbereich beii.ndet 
oder 

2. der Gefahrbereich vom Bedienungsstandort vollstän­
dig zu übersehen ist und eine Person mit der Bedie­
nung der Türen u..TJ.d Tore besonders beauftragt ist. 

(2) Bei einer Steuerung des Antriebs kraftbetätigter 
Türen und Tore von Hand muss die Bewegung der Türen 
und Tore beim Loslassen des Steuerorgans zum Stillstand 
kommen. Dies gilt nicht, wenn 



428 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen- Nr. 24 vom 26. September 2002 

l. durch besondere Einrichtungen sichergestellt ist, dass 
die Tür- oder Torbewegung nur dam1 erfolgen kann, 
,venn sich keine Person im Gefahrbereich befindet 
oder 

2. die betrieblichen Gegebenheiten eLTJ.e a.TJ.dere Form der 
Steuerung erfordern und sich daraus keLTJ.e Gefähr­
dung von Personen ergibt. 

(3) Wird der Antrieb kraftbetätigter Türen und Tore 
durch Steuerimpulse oder von eLTJ.er Stelle aus gesteuert, 
von der aus der Gefahrenbereich der Türen und Tore 
nicht vollständig zu übersehen ist, müssen gut erkenn­
bare und leicht zugängliche Notabschalteinrichtungen 
vorhanden sein. 

(4) Nach Abschalten des A_TJ.triebs von kraftbetätigten 
Türen und Toren oder bei Ausfall der Energieversorgung 
für den Antrieb muss die Bewegung der Türen und Tore 
sofort zum Stillstand kommen. ELTJ.e unbeabsichtigte 
erneute Beweg1mg der Türen und Tore darf nicht möglich 
sein. Abweichend von Satz 1 müssen sich kraftbetätigte 
Türen und Tore, die einen Brandabschluss bilden, bei 
Ausfall der Energieversorgung gefahrlos selbsttätig 
schließen. 

(5) Kraftbetätigte Türen müssen auch von Hand zu 
öffnen sein. 

§ 30 
Rettungswege, :Xotausgänge 

(1) Das sclmelle und sichere Verlassen von Arbeitsplät­
zen und Räumen muss durch ~'UlZahl, Lage, Bauart und 
Zustand vori Rettungswegen und Ausgängen gewährlei­
stet sein; erforderlichenfalls sind zusätzliche Notaus­
gänge zu· schaffen. 

(2) Rettungswege ,md Xotausgänge müssen als solche 
deutlich erkennbar ,md dauerhaft gekennzeichnet sein 
und auf möglichst kurzem Weg ins Freie oder in eLTJ.en 
gesicherten Bereich führen. Auf sie ist zusätzlich hinzu­
weisen, wenn sie nicht von jedem Arbeitsplatz aus 
gesehen ·werden köimen. 

(3) Rettungswege und :Notausgänge dürfen nicht einge­
engt werden und sind .stets freizuhalten. Notausgänge 
müssen sich leicht öffnen lassen. 

(4) Türen im Verlauf von Rettu__TJ.gswegen müssen als 
solche gekennzeichnet sein und in Fluchtrichtung auf­
schlagen. Die Türen müssen sich von innen ohne fremde 
Hilfsmittel jederzeit leicht öffnen lassen, solange sich 
Personen in dem Raum befLTJ.den. 

§ 31 
Fahrtreppen, Fahrsteige 

(1) Fahrtreppen und umlaufende stufenlose Bänder für 
den Personenverkehr (Fahrsteige) müssen so beschaffen 
sein, dass sie sicher benutzt werden können. An den Zu­
und Abgängen muss ausreichend bemessener Rau__'ll als 
Stauraum vorhanden sein. 

(2) An Fahrtreppen und Fahrsteigen müssen Quetsch­
u__TJ.d Seherstellen gesichert sein. 

(3) Fahrtreppen und Fahrsteige müssen L'll Gefahrfall 
vom Benutzer oder von dritten Personen durch gut 
erkennbare und leicht zugängliche Notabschalteinrich­
tungen stillgesetzt werden können. Fahrtreppen und 
Fahrsteige müssen bei eLTJ.em technischen :Vfangel, der zu 
einer Gefährdung der Benutzer führen karm, selbsttätig 
zu__'ll Stillstand kommen. Bei Fahrtreppen und Fahrstei­
gen, die erst beim Betreten in Betrieb gesetzt werden, 
muss die Laufrichtung gut erkennbar angegeben sein. 
Nach dem Abschalten des Antriebs von Fah..rtreppen und 
Fahrsteigen darf eine unbeabsichtigte erneute Bewegung 
nicht möglich sein. 

§ 32 
Laderampen 

(1) Laderampen müssen mLTJ.destens 0,80 m breit sein. 

(2) Laderampen müssen mindestens einen Abgang 
haben. Laderampen mit mehr als 20 m Länge müssen, 
soweit dies betriebstech..TJ.isch möglich ist, in jedem End­
bereich einen Abgang haben. Abgänge müssen als Trep-

pen oder als geneigte sicher begeh- oder befahrbare 
Flächen ausgeführt sein. Treppenöffnungen innerhalb 
von Rampen müssen so gesichert sein, dass Versicherte 
nicht abstürzen und FaI-,.rzeuge nicht in die Treppenöff­
nungen abkippen können. 

(3) Laderampen von mehr als 1,00 m Höhe sollen im 
Rah..'llen des betriebstechnisch :.\föglichen mit Einrich­
tungen zum Schutz gegen Absturz ausgerüstet sein. Das 
gilt insbesondere für die Bereiche von Laderampen, die 
keine ständigen Be- und Entladestellen sind. 

(4) Laderampen, die neben Gleisanlagen liegen und 
mehr als 0.80 m über Schienenoberkante hoch sind. 
müssen so ausgeführt sein, dass Versicherte im Gefahrfall 
unter der Rampe Schutz finden können. 

§ 33 
Schutz gegen Absturz 

und herabfallende Gegenstände 

(1) Arbeitsplätze und Verkehrswege, die mehr als 1,00 m 
über dem Boden oder über eLTJ.er anderen ausreichend 
breiten tragfähigen Fläche liegen oder an Gefahrbereiche 
grenzen, müssen ständige Sicherungen haben, die verhin­
dern. dass Versicherte abstürzen oder in die Gefahrberei­
che gelangen. § 32 bleibt unberührt. 

(2) Wandluken, Fußbodenluken, Treppenöffnungen, 
Gruben, Schächte, Kanäle, versenkt~ Gefäße und andere 
gefahrdrohende Vertiefungen oder Offnu__l)_gen so,vie Be­
häiter, die heiße, ätzende oder giftige Stoffe enthalten, 
ferner nicht tragfähige Dächer und Oberlichter im Ar­
beits- und Verkehrsbereich, müssen ständige Sicherun­
gen haben, die verhindern, dass Versicherte P..ineinstür­
zen. 

(3) Lässt die Eigenart des Arbeitsplatzes oder der 
durchzuführenden Arbeit eine ständige Sicherung nach 
den Absätzen 1 und 2 nicht zu, muss eine Sicherung gegen 
das Abstürzen oder Hineinstürzen von Versicherten auf 
andere \Veise ermöglicht werden. 

(4) Wenn Versicherte auf Arbeitsplätzen und Verkehrs­
wegen dadurch gefährdet werden können, dass Gegen­
stände von höher gelegenen Arbeitsplätzen, Verkehrswe­
gen oder Betriebseinrichtungen herabfallen, müssen 
Schutzvorkehrungen getroffen werden. 

(5) Geländer müssen so ausgeführt und bemessen sein, 
dass sie bei den zu erwartenden Belastungen nicht 
abbrechen und Versicherte nicht durch das Geländer 
abstürzen können. 

(6) Handläufe müssen so beschaffen seLTJ., dass die Hand 
einen sicheren Griff hat und nicht verletzt "'rird. Hand­
läufe müssen den zu erwartenden Belastungen standhal­
ten. 

§ 34 
Lager, Stapel 

(1) Lager und Stapel dürfen nur so errichtet werden, 
dass die Belastung sicher aufgenonL'llen werden kann. 
Die zulässige Belastung von tragenden Bauteilen je 
Flächeneinheit ist deutlich erkermbar und dauerhaft 
anzugeben. 

(2) Lager und Stapel sind so zu errichten, zu erhalten 
und abzutragen oder abzubauen, dass Versicherte durch 
herabfallende, u__infallende oder wegrollende Gegen­
stände oder durch ausfließende Stoffe nicht gefährdet 
werden. 

(3) Lager und Stapel dürfen nur so errichtet werden; 
dass Versicherte durch zu geringen Abstand der Lager 
und Stapel untereinander oder durch die Annäherung des 
gelagerten oder gestapelten Gutes an Anlagen oder 
technische Arbeitsmittel ·nicht gefäl>.rdet werden. Gegen­
über bewegten Teilen der Umgebung, """ie ortsfesten oder 
spurgebundenen ortsveränderlichen Hebezeugen oder 
Fördermitteln, muss nach allen Seiten eLTJ. Sicherheitsab­
stand von mindestens 0,50 m eingehalten werden, es sei 
denn, dass dies konstruktiv nicht möglich ist u__TJ.d die 
Sicherheit auf andere Weise gewährleistet wird. 

(4) Lager und Stapel müssen gegen äußere Einwirkun­
gen so geschützt werden, dass keLTJ.e gefäI-,.rlichen cherni-

-
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sehen oder physikalischen Veränderungen des gelagerten 
und gestapelten Gutes eintreten und Verpackungen ü1 
ihrer Haltbarkeit nicht angegriffen werden können. 

§ 35 
Kleidung, 

iVIitführen von \Verkzeugen 
und Gegenständen, 

Tragen von Schmuckstücken 

(1) Versicherte dürfen bei der Arbeit nur Kieidung 
tragen, durch die ein i\rbeitsunfall, insbesondere durch 
sich bewegende Teile von Eh7richtungen, durch Hitze, 
ätzende Storre, elektrostatische Aufladung :nicht verur­
sacht werden kann. 

(2) Scharfe und spitze Werkzeuge oder a..11.dere gefahr­
bringende Gegenstände dürfen in der Kleidung nur ge­
tragen werden, wenn Schutzmaßnalm1en eine Gefähr­
d1mg während des Tragens ausschließen. 

(3) Schmuckstücke, Armbanduhren oder ähnliche Ge­
genstände dürfen beim Arbeiten nicht getragen werden, 
wenn sie zu einer Gefährdm1g führen können. 

§ 36 
Gefährliche Arbeiten 

(1) Gefährliche i\rbeiten dürfen nur geeigneten Perso­
nen. denen die damit verbundenen Gefahren bekannt 
sind, übertragen werden. 

(2) Wird eine Arbeit von mehreren Personen gemein­
schaftlich ausgeiiLh.rt und erfordert sie zur Vermeidung 
von Gefahren eine gegenseitige Verständigung, muss eine 
zuverlässige, mit der Arbeit vertraute Person die Aufsicht 
führen. 

(3) Wird ei.11.e gefährliche Arbeit von einer Person allein 
ausgeführt, so hat der Unternehmer eine Übenvachung 
sicherzustellen; insbesondere hat er dafür zu sorgen, dass 

- sich die allein arbeitende Person bei Durchführung der 
Arbeiten in Sichtweite von anderen Personen befindet, 

- die alieL11. arbeitende Person durch Kontrollgänge in 
kurzen Abständen beaufsichtigt ·wird, 

- ein zeitlich abgestinnntes Meldesystem eingerichtet 
wird. durch das ein vereinbarter, in besti.nlmten Zeit­
abständen zu "INiederholender A.nrui erfolgt 

oder 

- von der allein arbeitenden Person ein Hilfsgerät (Sig­
nalgeber) getragen \vi.rd, das drahtlos, automatisch und 
w'.Jlensunabhängig Alarm auslöst, wenn es eine be­
stinlmte Zeitdauer in einer definierten Lage verbleibt 
(Zwangshaltung der Person). 

§ 37 

Zutritts- und Auienthaltsverbote 

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass unbe­
fugte Dritte Betriebsteile nicht betreten, wenn dadurch 
eine Gefahr für Versicherte entsteht. 

(2) An gefährlichen Stellen, insbesondere unter schwe­
benden Lasten. in Fahr- und Schwenkbereichen von 
Fahrzeugen l..illd ortsveränderlichen Arbeitsmascl,.i11.en 
smvie in unübersichtlichen Verkehrs- und Transportbe­
reichen, dürfen sich Versicherte nicht u..=ötig aufhalten. 

§ 38 
Genuss von Alkohol 

(1) Versicherte dürfen sich durch Alkoholgenuss nicht 
in einen Zustand versetzen. durch den sie sich selbst oder 
andere gefährden köP..nen. · 

(2) Versicherte, die infolge Alkoholgenusses oder ande­
rer berauschender ::\'1ittel nicht mehr in der Lage sind, 
il1re Arbeit ohne Gefahr für sich oder andere auszufüh­
ren, dürfen mit l\rbeiten nicht beschäftigt werden. 

§ 39 
Prüfu.1.,gen 

(1) Einrichtungen sind vor der ersten Inbetriebnahme, 
in angemessenen Zeiträumen so\v'ie nach Anderungen 

oder Instandsetzungen aui ihren sicheren Zustand, min­
destens jedoch auf äußerlich erkennbare Schäden oder 
Mängel, zu überprüfen. 

(2) Hat die Aufsichtsperson nach § 18 SGB ·vu Anlass 
zu der A..=ahme, dass eine Einrichtung sicherheitstech­
nisch nicht einwandfrei ist und kann sie diese Einrich­
tung im. Rahmen emer Besichtigung nicht prüfen, so kann 
der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung anord­
nen, dass der Unternehmer die Einrichtu..11.g durch eL11.en 
Sachverständigen prüfen lässt und Ll-ir das Ergebnis der 
Prüfung mitteilt. Dies gilt nicht, soweit in anderen 
Rechtsvorschriften eine Sachverständigenprü...fung vorge­
sehen ist. 

(3) Sicherheitseinrichtungen zur Verhütung oder Besei­
tigung von Gefahren, z.B. Sicherheitsbeleuchtung, Feuer­
löscheinrichtungen, AbsaugeeLri.richtungen, Signalanla­
gen, Xotaggregate und Xotschalter smvie lüftungstechni­
sche Anlagen mit Luftreinigung müssen regelmäßig ge­
wartet und auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft ,verden. 
Die Prü.1.7.Ulgen müssen bei Sicherheitseinrichtungen, aus­
genomn1en bei Feuerlöschern, mindestens jährlich und 
bei Feuerlöschern und lüitu..11.gstechnischen Anlagen min­
destens alle zwei Jahre durchgeführt werden. 

§ 40 
Kennzeichnung von Einrichtungen 

Ist es zu..'Il sicheren Betrieb einer Einrichtung notwen­
dig, dass sich der Benutzer über bestirri-'Ilte Daten stets 
vergewissern kan..11., so müssen auf der Einrichtung deut­
lich erkennbar und dauerhaft ~mgebracht sein 

l. Ken..TJ.Zeicl,..nungen zur Identifizierung der Einrichtung, 

2. Kenngrößen, durch die die zulässigen Gre:nzen für eine 
gefahrlose Benutzlmg festgeiegt werden, z.B. zulässige 
Belastung, Drehzahl, Druck. 

Es müssen sich unter den Voraussetzungen des Satzes 1 
bei der Einricht1mg Hinweise über die bestimmungsge­
mäße Verwendu...'l.g und auf mögliche Gefahren beim 
Umgang befinden. 

§ 41 
Rüst-, LTJ.standhaltungsarbeiten 

Können Rüst- und Instandhaltungsarbeiten nur durch­
geführt oder Stönmgen nur beseitigt werden, wenn 
bestiJ:n..,nte Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvor­
schriften nicht eingehalten werden, so sind diese i\rbeiten 
zulässig, wenn w..it der Durchfühnmg nur fachlich geeig­
nete Personen beauftragt werden, die Lrnstande sind, etwa 
entstehende Gefahren abzuwenden. 

§ 42 
Erprobung von EL11.richtungen 

(1) Muss eL11.e Einrichtlmg probeweise in Betrieb ge­
nommen werden, ohne dass für den Normalbetrieb gel­
tende Vorschriften angewandt werden können, insbeson­
dere weil nur so die sicherheitstechnisch einwandfreie 
Beschaffenheit der Einrichtung festgestellt werden kan..11. 
oder weil eine neu ent\v'i.ckelte oder eine für den Export 
bestimmte Einrichtung erprobt werden muss, gelten 
hierfür die besonderen Bestiin..1Tiungen der nachfolgenden 
Absätze. 

(2) Der Unternehmer hat die notwendigen besonderen 
Sicherheitsmaßnahmen zu ermitteln und für deren Ein­
haltung zu sorgen. 

(3) Die mit der Erprobung Beschäftigten müssen fach­
kundig, über die mit der Arbeit verbundenen Gefahren 
11-11.terrichtet und mit den erforderlichen Sicherheitsmaß­
nahmen vertraut sein. Für das Verhalten beim Auftreten 
von Unregelmäßigkeiten oder Störungen sind Anweisun­
gen zu geben. 

(4) Bei der Erprobung sind Gefahrenbereiche zu ken..11.­
zeichnen und erforderlichenfalls abzusperren. Im Gefah­
renbereich dürfen sich nur die für die Durchführu..11.g der 
Erprobung u..11.bedingt erforderlichen Personen aufhalten. 
Ist mit außergewö:hnlichen Gefahren zu rechnen, müssen 
besondere Rettungswege vorhanden und gekennzeichnet 
sein. 
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(5) Falls es insbesondere der Umfang der Erprobung 
so\vie die mögliche Gefährdung der Beschäftigten erfor­
dern, hat der Unternehmer 
- eine Person z~ bestellen, die für die Planung, Durch­

führung und Uberwachung der Erprobung so,vie der 
Sicherheitsmaßnahmen verantwortlich ist; 

- den Ablauf der Erprobung einschließlich ihrer Koordi­
nierung sch..riftlich festzulegen. 
(6) Eine Einrichtung darf erst erprobt werden, wenn die 

hierfür erforderlichen lVIess-, Sicherheits- und Warnein­
richtungen betriebsbereit und funktionsfähig sind. 

§ 43 
Maßnahmen 

gegen Entstehungsbrände 

(1) A.n oder in der Nähe von Arbeitsplätzen dürfen 
leicht entzü..ndliche oder selbstentzündliche Stoffe nur in 
einer :.Vlenge gelagert werden, die für den Fortgang der 
Arbeiten erforderlich ist. 

(2) Werden in einem Bereich leicht entzündliche oder 
selbstentzündliche Stoffe in einer lVIenge gelagert, die im 
Falle eines Brandes zu einem Schadenfeuer führen kann 
(feuergefährdeter Bereich), so ist dieser Bereich deutlich 
erkennbar und dauerhaft zu kennzeichnen. 

(3) Aus feuergefährdeten Bereichen sind offenes Feuer 
u..nd andere Zündquellen fernzuhalten. Das Rauchen in 
diesen Bereichen ist verboten. Auf das Verbot ist deutlich 
erkennbar und dauerhaft hinzuweisen. 

(4) Zum Löschen von Bränden sind Feuerlöscheinrich­
tungen der Art und Größe des Betriebes entsprechend 
bereitzustellen und gebrauchsfertig zu erhalten. Sie dür­
fen durch Witterungseinflüsse, Vibrationen oder andere 
äußere EL>nvirkungen in ihrer Funktionsfähigkeit nicht 
beeinträchtigt werden. Von Hand zu betätigende Feuer­
löscheinrichtungen müssen jederzeit schnell und leicht 
erreichbar sein. 

(5) Die Stellen, an denen sich Feuerlöscheinrichtungen 
befinden, sind deutlich erkennbar und dauerhaft zu 
kennzeichnen, soweit die Feuerlöscheinrichtungen nicht 
automatisch oder zentral von Hand gesteuert werden. 

(6) :iYiit der Handhabu..ng der Feuerlöscheinrichtungen 
sind Personen in ausreichender Anzahl vertraut zu 
machen. Für den Brand.fall ist ein Alarmplan aufzustel­
len. 

(7) Selbsttätige ortsfeste Feuerlöscheinrichtungen, bei 
deren Einsatz Gefahren für die Versicherten auftreten 
können, müssen mit selbsttätig wirkenden \Varneinrich­
tungen ausgerüstet sein. 

(8) Über die Prüfung der Feuerlöscheinrichtungen nach 
§ 39 Abs. 3 ist ein schriftlicher :Nachweis zu führen. 

§ 44 
Maßnahmen 

zur Verl>.inderung von Explosionen 

(1) Kann beim Umgang mit brennbaren Stoffen durch 
das Auftreten von Gasen, Dämpfen, Nebeln oder Stäuben 
explosionsfähige Atmosphäre entstehen, müssen lVIaß­
nah..'!len getrof:i'en werden, 
- die eine Bildung explosionsfähiger Atmosphäre in 

gefahrdrohender Menge verhindern oder einschränken 
oder 

- die Zündung der explosionsfähigen Atmosphäre ver­
hindern. 
(2) Lassen sich L'll Innern von Behältern und Apparaten 

explosionsfähige Gemische von Gasen, Dämpfen, Nebeln 
oder Stäuben in gefahrdrohender Menge und Zündquel­
len nicht ausschließen, sind Maßnahmen zu treffen, die 
bei einer Explosion im Im1ern gefährliche Aus\virkungen 
verhindern. 

(3) Ln explosionsgefährdeten Bereichen sind Zündquel­
len zu vermeiden; die Verwendung von offenem Feuer 
und offenem Licht sm.vie das Rauchen ist verboten. Auf 
das Verbot ist deutlich erkennbar und dauerhaft hinzu-
weisen. 

§ 45 
Gesundheitsgefahren 

(1) Sind Versicherte gesundheitsgefährlichen Stoffen, 
Kranl<-..heitskeimen, Erschütterungen, Strahlung, Kälte 
oder Wärme oder anderen gesundheitsgefährlichen Ein­
\Virkungen ausgesetzt, so hat der Unternehmer unbescha­
det a..nderer Rechtsvorschriften das Ausmaß der Gefähr­
dung zu ermitteln. Ist er nicht in der Lage, die zur 
Abwendung einer Gefahr notwendigen Maßnah..men zu 
ermitteln, hat er sich hierbei sachverständig beraten zu 
lassen. 

(2) Arbeiten, bei denen sich die Entivicklung gesund­
heitsgefährlicher Gase, Dämpfe, Nebel oder Stäube in 
gefährlicher Menge nicht vermeiden lässt, müssen 

1. in geschlossenen Apparaturen durchgeführt werden 
oder, wenn dies technisch nicht möglich oder zweck­
mäßig ist, 

2. die gesundheitsgefährlichen Gase, Dämpfe, Nebel oder 
Stäube an der Entstehungs- oder Austrittsstelle in 
ungefährlicher Weise abgesaugt werden. 

Ist auch dies nicht möglich, müssen die Räume ange­
messen, nötigenfalls künstlich, belüftet werden. 

(3) Werden Versicherte im Freien beschäftigt und 
bestehen infolge von Witterungseinflüssen Gesund..lieits­
gefahren, so ist entweder der Arbeitsplatz wetterfest 
herzurichten oder Schutzkleidung zur Verfügung zu 
stellen. 

§ 46 
Umgang 

mit gefährlichen Arbeitsstoffen 

Gefährliche Arbeitsstoffe dürfen an Arbeitsplätzen nur 
in Mengen vorhanden sein, die für den Fortgang der 
Arbeiten notwendig sind. Abfälle und Rückstände sind 
regelmäßig und gefahrlos zu entferr1en; verschüttete 
Stoffe sind unverzüglich gefahrlos zu beseitigen. 

§ 47 
Betreten von Bereichen. 

in denen gesundheitsgefährliche Stoffe 
auftreten können 

Bereiche, in denen gesundheitsgefährliche Stoffe er­
fahrungsgemäß in gefährlicher Konzentration oder 
Menge auftreten können, dürfen nur von ausdrücklich 
befugten Personen und unter Anwendung der erforderli­
chen Sicherheitsmaßnafonen betreten oder befahren wer­
den. 

§ 48 
Aufbewahrung 

gesundheitsgefährlicher Flüssigkeiten 

Für gesundheitsgefährliche Flüssigkeiten dürfen keine 
Trinkgefäße, Getränkeflaschen oder Gefäße benutzt wer­
den, die ihrer Art nach für die Aufbewahrung von 
Lebens- oder Genussmitteln besthnmt sind; dies gilt auch 
für Behältnisse, die mit solchen Gefäßen venvechselt 
werden können. 

§ 49 
Kennzeichnung 

von Gefäßen 1.md Leitungen 

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Gefäße und 
Leitungen eindeutig und dauerhaft gekennzeichnet sind, 
wenn durch Lnhalt, Temperatur oder durch Verwechseln 
Gefahren entstehen können. 

IV. 
Arbeitsmedizinische Vorsorge*) 

§§ 50 bis 60 außer Kraft; ersetzt durch UVV „Arbeits­
medizinische Vorsorge" (GUV 0.6). 

(4) Explosionsgefährdete Bereiche sind deutlich er- •) §§ 50 bis 60 sar.c. r:i6t besetzt für 8e Eise:ib"1u:-U,i:als:asse :i.>J.c. für die 
kennbar und dauerhaft zu kennzeichnen. U,riaw:asse Post lL-:td Telekom. 

-

-
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V. 
Übergangsbestimmungen 

§ 61 
Allgemeine Übergangsfrist 

Soweit nichts anderes bestinunt ist, ,vird dem Unter­
nehmer zur Durchführung von Unfallverhütungsvor­
schriiten, die über die bisher gültigen Unfallverhütungs­
vorschriiten oder sonst geltenden Rechtsvorschriften 
hinausgehen und Änderungen an Einrichtungen erfor­
dern, eine Frist von drei Jahren gewährt, gerechnet vom 
Tage des In-Kraft-Tretens der Vorschrift. 

§ 62 
LÖergangsregelung 

(1) Soweit beim In-Kraft-Treten dieser Uniallverhü­
tungsvorschrift eLlle Einrichtung errichtet ist oder mit 
ihrer Errichtung begonnen worden ist und in dieser 
Unfallverhütungsvorschrift ~'lllforderungen gestellt wer­
den, die über die bisher gült~gen Anforderimgen hinaus­
gehen und die umfangreiche Anderungen der Einrichtung 
notwendig machen, ist diese Unfallverhütungsvorschrift 
vorbehaltlich des Absatzes 2 nicht anzuwenden. 

(2) Der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung 
kann verlangen, dass eine Einrichtung entsprechend 
dieser Unfallverhütungsvorsch..ri.ft geändert v,ird, soweit 

1. sie wesentlich enveitert oder umgebaut ·wird, 

2. die Nutzung der Einrichtlmg wesentlich geändert ,vi.rd 
oder 

3. nach der Art des Betriebes vermeidbare Gefal1ren für 
Leben oder Gesundheit der Versicherten zu befürchten 
sind. 

VI. 
In-Kraft-Treten 

§ 63 
In-Kraft-Treten 

Diese Unfallverhütungsvorschrift tritt am ersten Tag 
des :i);!onats April oder des Monats Oktober in Kraft, der 
als erster der Bekanntmachung folgt. 

Der 2. Nachtrag zu dieser Unfallverhütungsvorschiift 
tritt am ersten Tag des Monats Ap1il oder des Monats 
Oktober in Kraft, der als erster der Bekanntmachung 
folgt. 

Anlage 1 

Anlage 1 ") 
zu § 9 Abs. 1 der "Cnfallverhiitungsvorschrift 

,,Allgemeine Vorschriften" (GUV 0.1) 
Zahl der Sicherheitsbeauftragten 

Die Zahl der vom Unterne}nner zu bestellenden Sicher­
heitsbeauftragten ,vird gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 7 in 
Verbindung mit§ 22 Abs. 1 SGB VII wie folgt bestiro..mt: 

1. Zahl der Beschäftigten Zahl der Sicher­
heitsbeauftragten 

1. Zahl der Beschäftigten 

c) Für den Bereich der „äußeren 
Schulangelegenheiten" in 
allgemein bildenden und 
berufsbildenden Schulen 

Zahl der Sicher­
heitsbeauftragten 

mind.1 

2. Der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung kann bei 
Vorliegen besonderer betrieblicher Verhältnisse 
die Zahl der zu bestellenden Sicherheitsbeau_ftragten ent­
sprechend diesen Verhältnissen abweichend regeh1. 

"") Für die Eise!lbahn-UnfaJ.k2sse und ::fu:" die UniaL~asse Pos: ~d Telekom 
gelten rJr A.:.7!1.age l Sm~.derregcinnge!l. 

i\fünster, den 27. Juni 2002 

Der Geschäftsführer 

:;_1,,Iicha 

Genehmigung 

Die vorstehende Unfallverhütungsvorschrift 

,,Allgemeine Vorschriften" (GL-V 0.1) 

wird genehmigt. 
Az.: 211-8006.15.4.4 

Düsseldorf, den 18. Juli 2002 

lviinisterium 
für Arbeit und Soziales, 

Qualifikation und Technologie 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Im Auftrag 

gez. Postler 

(Siegel) 

- GV. !'l""RW. 2002 S. 424. 

Bekanntmachung 
der Unfallverhütungsvorschrift 

,,Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren" 
(GUV 3.8) 

Vom 4. Juni 2002 

Die Vertreterversammlung des GemeLlldeunfallversi­
cherungsverbandes Westfalen-Lippe hat in ihrer Sitzung 
am 4. Juni 2002 folgende Unfallverhütungsvorschrift 
beschlossen: 

Unfallverhütungsvorschrift 
,,Schweißen, Schneiden und venvandte Verfahren" 

(GL-V 3.8) 
vom Juni 1989, 

in der Fassung vom Februar 20011
) 

Inhaltsverzeichnis 

I. 
mind. 1 Geltungsbereich 

§ 1 Geltungsbereich 

a) Für Betriebe oder örtlich 
selbstständige Betriebsteile -
z.B. Bauhof, Fuhrpark oder 
Fuhrparkaußenstellen - bei 
21 bis 150 Beschäftigten II. 
und je angefangene weitere Begriffshestimmm1gen 
250 Beschäftigte mind. 1 zusätzlich § 2 Begriffsbestimmungen -------------------------b) Für reine Venvaltungen mind. 1 
(Bürobetriebe) oder örtlich 
selbstständige Verwaltungsstellen 
bei 51 bis 250 Beschäftigten 
tmd je angefangene weitere 
400 Beschäftigte mind. 1 zusätzlich 
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§ 3 

§ 4 

§ 5 

m. 
Bau und Ausrüstung 

A. 
Gemeinsame Bestimmungen 

Allgemeines 
gegenstandslos*) 
Schutzeinrichtungen gegen optische Strahlung 

B. 
Einrichtungen der Gasversorgung 

§ 6 Druckminderer 
§ 7 Überdruckmessgeräte 
§ 8 Gasschläuche 

C. 
Einrichtungen der Autogentechnik 

§ 9 Sicherheitseinrichtung gegen Gasrücktritt U..lJ.d 
Fla.rr,_mendurchschlag 

§ 10 Sicherheitseinrichtu..llgen gegen Flüssiggasaustritt 
bei Schlauchbeschädigungen 

§ 11 

§ 12 

§ 13 

Autogenbrenner für Brenngas/Sauerstoff und 
Brenngas/Dn1ckluft 

Luftansaugbrenner 

Brennschneid..maschinen 

§ 14 :.Vlikro-Löt- und -Schweißgeräte mit eigener Was­
serstoff-Sauerstoff-Erzeugu..llg 

D. 
Einrichtungen der Lichtbogentechnik 

§ 15 Schweißstromquellen 

§ 16 Drahtvorschubgeräte 

§ 17 Stabelektrodenhalter 

§ 18 Lichtbogenbrenner 

§ 19 Schweißleitungsanschlüsse und -verbinder 

§ 20 Schweißstromkreis 

E. 
Widerstandsschweißeinrichtungen 

§ 21 WiderstandsschweißeLllrichtungen 

F. 
Reibschweißmaschinen 

§ 22 Reibschweißmaschinen 

G. 
Unterwasserschweiß- und -schneideinrichtungen 

§ 23 Unterwasserschweiß- und -schneideinri.chtu..llgen 

IV. 
Betrieb 

A. 
Gemeinsame Bestimmungen 

§ 24 Auswahl von Verfahren und Arbeitspositionen 

§ 25 Beschäftigungsbeschränku_11gen 

§ 25 a Arbeiten in Bereichen mit besonderen Gefahren 

§ 26 Betriebsanweisungen 

§ 27 Persönliche Schutzausrüstungen 

§ 28 Arbeitskleidung 

§ 29 Enge Räume 

§ 30 Bereiche mit Brand- und Explosionsgefahr 

§ 31 Behälter mit gefä..lirlichem Inhalt 

§ 32 gegenstandslos 

§ 33 In-Stand-Setzen 

B. 
Gasversorgung 

§ 34 Aufstellen von Einzelflaschenanlagen und Fla-
schenbatterieanlagen 

§ 35 Gasentnahme aus Einzelflaschenanlagen 

§ 36 Gasentnal1-me aus Flaschenbatterieanlagen 

§ 37 l\fit Sauerstoff in Berührung kom..TTiende Einrich­
tu..rigen 

§ 38 Umgang mit Gasscl,.läuchen 

§ 39 Anzeigen von Schadensfällen 

C. 
Autogenverfahren 

§ 40 Umgang wit Autogenbrennern 

§ 41 gegenstandslos**) 

D. 
Lichtbogenverfahren 

§ 42 Umgang mit Schweißstromquellen 

§ 43 Errichten und Trennen des Schweißstromkreises 

§ 44 

§ 45 

Verhalten bei Lichtbogenarbeiten 

Schutz gegen erhöhte elektrische Gefährdung 

E. 
Gießschmelzschweißen 

§ 46 Gießschmelzschweißen 

F. 
Unterwasserschweißen und -schneiden 

§ 47 Unterwasserschweißen und-schneiden 

G. 
Schweißtechnische Arbeiten in Druckluft 

§ 48 Schweißteclmische Arbeiten in Drucl.dU!.-"t 

V. 
Prüfung 

§ 49 Regelmäßige Prüfungen 

VI. 
Ordnungsu,iclrigkeiten 

§ 50 Ord..11ungswi.drigkeiten 

VII. 
In-Kraft-Treten 

§ 51 In-Kraft-Treten 

Stichwortverzeichnis 

I. 
Geltungsbereich 

§1 
Geltu..11gsbereich 

(1) Diese Unfallverhütungsvorschrift gilt für Schwei­
ßen. Sclmeiden und verwandte Verfahren zum Bearbeiten 
metallischer Werkstücke smvie für zugehörige Einrich­
tungen. 

(2) § 30 gilt nicht für die Durchfti....hrung von schweiß­
technischen Arbeiten an Leitu..11gen IPit brennbaren Ga­
sen, solange keine Brand- oder Explosionsgefahr aus der 
Umgebung besteht. 

"') it~e: --~...nde:i.;__"!gst.i.~·11.";~et.s zu der.. Drchl~ruP-g;;;:U!.v--eis:.u:.ge:1 zu § 2~ 

*"') Siehe kde:.·1.u:g5}--J..:.j_i."-~e:s zu de~ D:rrcl-~rungsan;. .. _~eisu...11.gen 21,: § .;i 

-
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(3) § 31 gilt nicht für die Durch...·"ührung von schweiß­
technischen il,.rbeiten an Leitungen mit brennbaren Ga­
sen. 

(4) Diese Unfallverhütungsvorschrift gilt :nicht, soweit 
ihr Gegenstand durch staatliche Rechtsvorschriften gere­
gelt ist. 

n. 
Begriffsbestimmungen 

§2 
Begriffsbesfünmungen 

(1) Schweißen im Sinne dieser unfallverhütu.Tlgsvor­
schrift ist ein Verfahren zum Vereinigen metallischer 
\Verkstoffe unter A.n,.,;endung von ·wärme oder Kraft oder 
von beiden mit oder ohne Schweißzusatz. 

(2) Schneiden L'"Il Sinne dieser Unfa1lverhütungsvor­
schri:ft ist ein thermisches Trennen metallischer \Verk­
stoffe. 

(3) Verwandte Verfahren im Sinne dieser unfallverhü­
tungsvorschri.ft sind insbesondere Löten, thermisches 
Spritzen, Flarri_,rnYärr.nen, Flai:nmrichten, Flammhärten 
und \Viderstandswärmen. 

(4) Schweißtechnische Arbeiten i..m Sin..T1e dieser Unfall­
verhütungsvorsc},..rift sind Arbeiten nach den Verfahren 
der Absätze 1 bis 3. 

(5) Schweißtechnische Arbeiten in Bereichen mit be­
sonderen Gefahren L'"Il Sinne dieser Un:i'allverhütungsvor­
schrift si..11.d 

1. i\rbeiten in engen Räumen nach § 29, 

2. i\rbeiten in Bereichen mit Brand- und Explosionsge­
fahr nach § 30, 

3. Arbeiten an Behältern nüt gefährlichem In..h.alt nach 
§ 31, 

4. Arbeiten unter erhöhter elektrischer Ge:fä:hrdung nach 
§ 45, 

5. Unterwasserschweiß- und -schneidarbeiten nach § 47 

und 

6. Arbeiten in Druclduit nach § 48. 

(6) Einrichtungen im Sinne dieser Unfailverhütungs­
vorschrift sind alle A.nlagen, ::VIaschinen, Betriebsmittel, 
Geräte und deren Teile zum Schweißen, Schneiden und 
für venvandte Verfahren. 

m. 
Bau und Ausrüstung 

A. 
Gemeinsame Bestimmungen 

§ 3 
Allgemeines 

(1) Der Unterneh..mer hat dafür zu sorgen, dass Ew..rich­
tungen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte 
Verfahren entsprechend den Besti..l"Illlungen dieses Ab­
schnittes III beschaffen sind. 

(2) Für Ew..richtungen zum Schweißen, Schneiden und 
für venvandte Verfahren, die U..Tlter den Anwendungsbe­
reich der Maschinenverordnung und der Arbeitsmittelbe­
nutzungsverordnung fallen, gelten die folgenden Bestim­
mungen. 

(3) Für Ew..richtungen zum Schweißen, Schneiden und 
für venvandte Verfahren, die unter den Anwendungsbe­
reich der Maschinenverordnung fallen und nach dem 
31. Dezember 1992 erstmals in Betrieb genommen "\Vorden 
sind, gelten anstatt der Beschaffenheitsanforderungen 
dieses Abschnittes die Beschaffenheitsanforderungen ge­
mäß § 2 der :Maschinenverordnung. Der Unterne},_mer 
darf diese Einrichtungen erstmals nur in Betrieb nehmen, 
wenn die Voraussetzurigen gemäß§§ 3 und 4 der l\faschi­
nenverordnung erfüllt sind. 

(4) Absatz 3 gilt nicht für ELlLiichtungen zum Sch,vei­
ßen. Sch..T1eiden und für venvandte Verfahren. die den 
Beschaffe:n.heitsaniorderungen dieses Abschnittes ent­
sprechen und bis zum 31. Dezember 1994 in Verke},..r 
gebracht worden sind. 

(5) Eimichtungen zum Schweißen, Schneiden und für 
venvandte Verfahren. die nicht unter Absatz 3 fallen. 
müssen mindestens den Anforderimgen des Anhanges der 
Arbeitsmittelbenutzungsverordmm.g entsprechen. 

§4 
gegenstandslos 

§5 
Schutzeinrichtungen gegen optische Strahlung 

(1) Arbeitsplätze zum Lichtbogenschweißen müssen so 
eingerichtet sein, dass unbeteiligte Versicherte gegen 
schädliche Eimvirkung optischer Strahlung auf Augen 
und Haut geschützt sind. 

(2) Raumbegrenzun.gen u..rid Abschirmungen müssen so 
beschaffen sein, dass Reflexion und Durchlässigkeit 
optischer Strahlung weitgehend vermieden werden. 

(3) Zur Beobachtung des Lichtbogens oder der Bren­
nerflam„me dienende Sichtfenster müssen rnit Schweißer­
schutzfiltern geeigneter Schutzstufe ausgerüstet sein. 

B. 
Einrichtungen der Gasversorgung 

§ 6 
Druck..l"Ilinderer 

(1) Druckminderer müssen so beschaffen sein, dass sie 
den zu envartencien Bea..11.spruchungen standhalten und 
Versicherte nicht gefährdet werden. 

(2) Druck..l"Ilinderer müssen deutlich erke1mbar und 
dauerhaft mit den Kennbuchstaben für die Gasart ge­
kennzeichnet sei.Tl. 

(3) An Druckminderern muss während der Gasent­
nah..me die Höhe des Hinterdruckes oder die Entnahme­
menge erkennbar sein. 

(4) Sauerstoff-Dn1ckminderer müssen zusätzlich zu 
den Absätzen 1 bis 3 so beschaffen sein. dass ihr 
Ausbrennen verhindert ·wird. · 

(5) Bei Flaschendruckminderern muss zusätzlich zu den 
Absätzen 1 bis 4 der Anschluss zum Flaschenventil der 
Gasart entsprechend ausgefül,..rt sein. 

(6) EntnaP_'Ilestellen-Druclaninderer müssen zusätzlich 
zu den Absätzen 1 bis 3 so beschaffen sein. dass sie nicht 
an Druckgasflaschen angeschlossen werden können. 

(7) Flaschendrucl.m1inderer für Sauerstorr müssen ihrer 
Bauart nach von einer anerkannten Prüfstelle geprüft 
sei..11. Die in Satz 1 genannte Prüfstelle hat zu prüfen, ob 
Flaschendruckminderer für Sauerstoff den Bestimmun­
gen des § 6 entsprechen. Bauartgeprüfte Flaschendruck­
minderer müssen mit einem Prüfzeichen gekennzeichnet 
sein. 

§7 
Überdruckmessgeräte 

(1) i,'oerdruckmessgeräte müssen so beschaffen sein, 
dass im Falle ihres Undicht<.verdens Versicherte nicht 
verletzt werden. 

(2) Überdruckmessgeräte für Sauerstoff müssen deut­
lich erkennbar und dauerhaft wit dem Bildzeichen 
~ und der Aufschrift „Oxygen" oder dem Buchsta­
ben „O" gekennzeichnet sein. 

§ 8 
Gasschläuche 

(1) Gasschläuche müssen so beschaffen sein, dass sie 
den zu erwartenden Beanspruchungen standhalten und 
Versicherte nicht gefährdet werden. 

(2) Gasschläuche müssen deutlich erkennbar und dau­
erhaft mit einer Kennfarbe versehen sein. 
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{3) Gasschläuche müssen gegen Abgleiten von den 
·Schlauchtüllen gesichert seL'l. 

(4) Bre1u1gassc},Jäuche und Sauerstoffschläuche z,vi­
schen FlaschencLruckminderern und Brennern müssen 
mindestens 3 m lang sein. 

(5) ScbJauchanschlüsse und Schlauchverbindungen 
müssen entsprechend der Gasart ausgeführt sein. Sie 
müssen so beschaffen sein. dass ein dichter Anschluss u..>J.d 
eine sichere Befestigu..>J.g des Gasschlauches möglich sind. 

(6) Schlauchkupplungen für Gasschläuche müssen mit 
einer selbsttätig wirkenden Gasspene ausgerüstet und 
gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert sein. Schlauch­
kupplungen einer gasspezifischen Bauart dürfen sich 
nicht mit Schlauch..~upplungen eL>J.er anderen gasspezifi­
schen Bauart kuppeln lassen. 

C. 
Einrichtungen der Autogentechnik 

§9 
Sicherheitseinrichtu..>J.gen 

gegen Gasrücktritt und Flam.inendurchscl,Jag 

(1) Gefährdungen durch Flam.l'Ilendurchschlag, Gas­
rücktritt oder Nachströmen von Gas sind ·1.vie folgt zu 
verhindern: 

1. Entnari_l'!lestellen an Verteilungsleitungen sind mit der 
Gasart und dem Druck entsprechenden Sicherheits­
eim·ichtungen (Entnahmestellensicherungen) 

und 

2. EL=elflaschenariJagen sind mit der Gasart und der 
Betliebsweise entsprechenden Sicherheitseimichtun­
gen (Einzelflaschensicherungen) 

auszurüsten. 

(2) A..'l eine SicherheitseL'lrichtung darf nur eL'l Ver­
brauchsgerät angeschlossen seL>J.. 

(3) Sicherheitseinrichtu..>J.gen müssen deutlich erkenn­
bar u..>J.d dauerhaft mit der Gasart U..'ld dem zulässigen 
BetriebsübercLruck geken..>J.Zeichnet sein. 

§ 10 
Sicherheitseinrichtungen 

gegen Flüssiggasaustritt bei Schlauchbeschädigungen 

Flüssiggas-EL>J.Zelflaschenanlagen und -Flaschenbatte­
rieanlagen müssen unmitteibar hinter dem Druckminde­
rer mit einer selbsttätig ,virkenden Sicherheitseinrich­
tung zur Absperrung der Gaszu...-"uhr ausgerüstet sein, 
wenn mit Schlauchbeschädigungen zu rechnen ist. Dies 
gilt pjcht, wenn Brenner 

- mit Schläuchen bis höchstens 400 mm Länge ange­
schlossen 

oder 

- aus Flüssiggasbehältern bis zu 11 Rauminhalt (0,425 kg 
Füllge,vicht) versorgt 

werden. 

§ 11 
Autogenbrenner für Brenngas/Sauerstoff 

und Brenngas/Druckluft 

(1) Brenner müssen so beschaffen sein, dass sie den zu 
en.vartenden Beanspruchungen standhalten und Versi­
cherte r,jcht gefährdet werden. 

(2) Brenner müssen so beschaffen seL>J., dass Brenngas 
und Sauerstoff oder DrucklUL-Cj; in getrennten Leitungen 
zugeführt werden. Für jede Leitung muss am Brenner ein 
Absperrventil vorhanden sein. 

(3) Abspen--ventile von Brennern müssen so beschaiien 
sein, dass sie im Gebrauch dicht gegen Atmosphäre sind. 

(4) Soweit nicht die Zuleitungen rojt je einer Einzelfla­
schensicherung ausgerüstet sind, müssen Brenner so 
beschaffen sein, dass der Übertritt des einen Gases L-r1 die 
Leitung des anderen unter Betriebsbedingungen verhin­
dert ist. 

(5) Brenner müssen an ihren Düsen mit der Gasart, an 
fürer :Mischdüse zusätzlich mit dem :VIischsystem deutlich 
erkennbar und dauerhaft geken..>J.Zeichnet sein. 

(6) Brenner-AblegeeL'lrichtungen mit selbsttätiger Gas­
absperrung müssen so beschaffen sein, dass eine unbeab­
sichtigte Freigabe des Gasflusses nicht möglich ist. 

§ 12 
Luftansaugbrenner 

(1) Brenner müssen so beschaffen sein, dass sie den zu 
en.vartenden Beanspn1chungen standhalten u.nd Versi­
cherte nicht gefährdet werden. 

(2) Brenner müssen rojt eL>J.em Absperrventil iür das 
Brenngas ausgerüstet sein. Ventile müssen so beschaffen 
sein, dass sie Ll'Il Gebrauch dicht gegen Atmosphäre sind. 

(3) Brennereinsätze müssen deutlich erken..>J.bar und 
dauerhaft roit der Gasart gekennzeichnet sein. 

(4) Handbrenner, bei denen die Flammenlänge mehr als 
100 mm betragen kann, müssen mit einer Einrichtung 
ausgerüstet sein, die beim Loslassen des Stellteiles die 
Flam.l'Ile selbsttätig auf eine stabile Flammenlänge von 
maximal 100 mm begrenzt (FlammenkleL>J.stelleinrich­
tung) oder die Gaszufuhr absperrt. 

§ 13 
Brennschneidmaschinen 

(1) Bren..>J.schneidmaschinen müssen so beschaffen sein, 
dass sie den zu erwartenden Beanspruchungen standhal­
ten und Versicherte nicht gefährdet werden. 

{2) Quetschstellen müssen durch sicherheitsgerechte 
Gestaltung vermieden oder durch Verdeckungen gesi­
chert sein. 

(3) Gas fü..lu.·ende Rohrleitungen müssen der Gasart 
entsprechend farblich oder durch Aufschrift deutlich 
erkennbar und dauerhaft gekennzeichnet seL'l. 

(4) Schlauchleitungen müssen sicher verlegt und befes­
tigt sein. 

(5) Gas führende Leitungen u..>J.d andere Gas führende 
Teile dürfen in Einbauräumen für elektrische Betiiebs­
rojttel nicht vorhanden sein. 

{6) Sauerstoffabblasstutzen müssen so gestaltet und 
angeordnet sein, dass eine Gefährdu..11g durch austreten­
den Sauersto:i':f vermieden ist. 

§ 14 

lVIikro-Löt- und -Schweißgeräte mit 
eigener \Vasserstoff-Sauerstoff-Erzeugu..>J.g 

(1) :iVlikro-Löt- und -Schweißgeräte mit eigener Was­
serstoff-Sauerstoff-Erzeugung {MLS-Geräte) müssen so 
beschaffen seL>J.. dass sie den zu erwartenden Bea..>J.spru­
chungen standhalten und Versicherte nicht gefährdet 
werden. 

(2) Gasgeneratoren von :iVILS-Geräten 

- müssen so beschaffen sein, dass sie dem zweifachen 
zulässigen Betriebsüberdruck stancLh.alten, 

- dürfen keine Entlüftlmgseinrichtung zum Druckaus­
gleich haben, 

- müssen mit einem Überdruckmessgerät u..11d einer Si­
cherheitseinrichtung, die bei Drucküberschreitung die 
Str01nzUL-'uhr unterbricht, ausgerüstet sein 

und 

- müssen mit einer geeigneten Gebrauchsstellenvorlage 
u..'lmittelbar am Gasausgang ausgerüstet sein. 

(3) lViLS-Geräte müssen unmittelbar vor oder Ll'Il Bren­
ner mit einer geeigneten Flammensperre ausgerüstet sein. 

(4) MLS-Geräte müssen deutlich erkennbar und dauer­
haft mit dem zulässigen Betriebsüberdruck 0,3 bar, der 
zulässigen Einschaltdauer und dem Sicherheitszeichen 
:für ätzende Stoffe gekennzeichnet sein. 

-

-
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D. 
Einrichtungen der Lichtbogentechnik 

§ 15 
Schweißstromquellen 

(1) Schweißstromquellen müssen so beschaffen seL11, 
dass 

1. Versicherte geschützt sind 

a) gegen direktes Berühren aktiver Teile durch eine 
für die vorgesehenen Einsatzbedingungen ausrei­
chende Schutzart 

und 

b) bei indirektem Berifören durch eine geeignete 
Schutzklasse 11-11.d Isolierung des Schweißstromkrei­
ses gegen den Versorgu_11gsstromkreis und gegen 
den Schutzleiter; 

2. die einstellbare Leerlaufspannung unter Berücksichti­
gung von Einsatzbedingungen und Spannungsart fol­
gende Höchstwerte nicht überschreitet: 

Leerlaufsyannung 

Einsatzbedingungen Spannungs- Höchstwerte in Volt 
art 

Scheitel- Effektiv-
,vert wert 

a) Erhöhte elektrische Gleich 113 -
Gefährdung Wechsel 68 48 

b) Ohne erhöhte elek- Gleich 113 -
trische Gefährdung Wechsel 113 80 

c) Begrenzter Betrieb Gleich 113 -
olme erhöhte elek- Wechsel 78 55 

trische Gefährdung 

d) Lichtbogenbrenner Gleich 141 -
maschinell geführt Wechsel 141 100 

e) Plasmaschneiden Gleich 500 -
Wechsel - -

f) Unter Wasser mit Gleich 65 -
Personen im Wasser Wechsel unzulässig uzulässig 

3. auch im Falle eines Fehlers die Leerlaufspannung nach 
Nummer 2 Buchstaben a) und f) nicht überschritten 
,vird und der Wechselspannungsanteil der Gleichspan­
nung 48 V Effektivwert nicht überschreitet, 

4. die Leerlaufspannung nach Nummer 2 Buchstabe d) 
beim Ausbleiben der Zündung oder nach Beenden des 
Schweißvorganges selbsttätig abgeschaltet wird 

und 

5. sie für Plasmaschneiden mit Leerlaufspannung über 
113 V Scheitelwert nach Nummer 2 Buchstabe e) mit 
dem zugehörigen Brenner nach § 18 sicherheitstech­
nisch eine Einheit bilden und mit Sicherheitseinrich­
tungen ausgerüstet sind, die eine Leerlaufspannung 
am Ausgang verhindern, wenn der Brenner zerlegt ist 
oder von der Schweißstromquelle getrennt ist. 

(2) Schweißstromquellen nach Absatz 1 Nr. 2 Buch­
stabe e) und Nummer 5 sind für Plasmaschneiden auch 
unter erhöhter elektrischer Gefährdung zulässig. 

(3) Abweichend von Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe a) dürfen 
die Höchst\verte der Leerlaufspannung von Schweiß­
stromquellen überschritten werden, wenn sie mit selbst­
tätig ,virkenden und sich selbst überwachenden Leer­
laufspannungsminderungseinrichtungen ausgerüstet 
sind. Deren Funktion muss ohne Anwendung von Werk­
zeug überprüfbar ssin. 

(4) Abweichend von Absatz 1 Nr. 2 Buchstaben b) und 
d) dürfen die Höchstwerte der Leerlaufspannung von 
Schweißstromquellen überschritten werden, wenn sie mit 
selbsttätig \vi.rkenden Leerlaufspannungsminderungs­
eL'lrichtungen ausgerüstet sind. 

(5) LeerlaufspannungsminderungseirLrichtungen müs­
sen so beschaffen sein. dass sie nicht auf einfache ·weise 
unwirksam gemacht ,verden können. 

(6) Ortsveränderliche Fernsteuerungen von Schweiß­
stromquellen dürfen nur 

1. mit der Schutzmaßnahme Schutzkleinspannung aus­
gefü.½rt, 

2. mit der Schutzmaßnahme Schutztrennung ausgefül>.rt 

oder 

3. für den Betrieb mit Schweißspan.11.ung bis 113 V 
Scheiteiwert ausgelegt 

sein. 

(7) Schweißstromquellen müssen standsicher sein. 

(8) An Schweißstromquellen müssen deutlich erkenn­
bar und dauerhaft angegeben sein: 

1. für Schweißstromquellen nach Absätzen 1, 2 und 3, die 
für Lichtbogenarbeiten unter erhöhter elektrischer 
Gefährd11-11g zulässig sind, das 

Zeichen 0 
2. für Schweißstromquellen mit Leerlaufspannungsmin­

derungseinrichtung nach Absatz 3 oder 4 die ungemin­
derte Leerlaufspannung. 

§ 16 
Drahtvorschubgeräte 

(1) .-\ntriebe von Drahtvorschubgeräten müssen 

1. mit der Schutzmaßnahn1e Schutzldeinspannung aus­
gerüstet 

oder 

2. für den Betrieb mit Schweißspannung bis 113 V 
Scheitelwert ausgelegt 

sein. 

(2) Schweißdrahthaspeln und die zur Drahtführung 
vorhandenen Einrichtungen müssen so beschaffen seL11, 
dass sie gegen zufälliges Berühren geschützt sL11d, wenn 
der Scheitelwert der Leerlaufspannung 75 V und zusätz­
lich bei Wechselspannung der Effektivwert 50 V über­
scro..reiten kann. Der Beriförungsschutz ist in Verbindung 
mit Schweißstromquellen für maschinell geführte Licht­
bogenbrenner nach § 15 Abs. 1 ~r. 2 Buchstabe d) nicht 
erforderlich. 

(3) Der Wechsel der Drahtelektroden muss in span­
nungsfreiem Zustand der Drahtelektrode möglich sein. 

(4) Drahtvorschubgeräte, die nicht mit der Schweiß­
stromquelle ein gemeinsames Gehäuse haben, müssen 
deutlich erkennbar und dauerhaft mit 

- der Art der Spannungsversorgung nach Absatz 1 

und 

- dem Anwendungsbereich nach Absatz 2 

gekennzeichnet sein. 

§ 17 

Stabelektrodenhalter 

(1) Stabelektrodenhalter müssen so beschaffen sein, 
dass Versicherte 

- vor direktem Berühren aktiver Teile 

und 

- gegen Verbrenn11-11gen 

geschützt sind. 

(2) Schweißleitungen am Stabelektroden.lialter müssen 
lösbar angeschlossen sein. 

§ 18 
Lichtbogenbren.11.er 

Lichtbogenbrenner müssen so beschaffen sein, dass 
Versicherte 
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- vor direktem Berühren aktiver Teile 

u..TJ.d 

- gegen Verbrennungen 

geschützt sind. 

§ 19 
Schweißleitungsanschlüsse und -verbinder 

(1) Schweißleitu..TJ.gsa..TJ.schlüsse und -verbinder müssen 
so ausgeführt sein, dass 

l. sie löshar sind, 

2. sie gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert sind, 

3. bei angeschlossener Schweißleitung ein vollständiger 
Schutz gegen direktes Berühren ·wirksam ist 

und 

4. ohne angeschlossene Schweißleitung ein teilweiser 
Schutz gegen direktes Berühren ,virksam ist. 

(2) Abweichend von Absatz 1 Nr. 3 und 4 erfordern 
Schweißstromrücldeitungsanschlüsse am \Verkstück 
oder an der \Verkstückaufnahme keinen Berührungs­
schutz. 

(3) Plasmaschlauchpaketsteckanschlüsse müssen so 
ausgeführt seLTJ., dass auch ohne angeschlossenes 
Schlauchpaket ein vollständiger Schutz gegen direktes 
Berühren ,virksam ist. 

§ 20 
Schweißstromkreis 

(1) Schweißleitungen einschließlich Schweißstrom­
rückleitungen müssen isoliert sein, einen ausreichenden 
Querschnitt besitzen und den betrieblich zu erwartenden 
thermischen, mechanischen und chemischen Beanspru­
chungen stami.h.alten. 

(2) Der Schweißstromkreis darf nicht geerdet sein, 
ausgenonm1en, wenn \Verkstückaufnalunen oder ·werk­
stücke zwangsweise mit Erde verbunden sLTJ.d. 

(3) Schweißstromrückleitu.ngen müssen direkt und 
übersichtlich geführt sein und gut leitend 

1. den Anschluss am ·werkstück ermöglichen 

oder 

2. an der \Verkstückauinah..>ne angeschlossen sein. 

(4) In der Nähe der Schweißstelle muss leicht erreich­
bar eine Einrichtung zum schnellen Abschalten der 
Schweißspannung ·vorhanden sein. 

E. 
Widerstandsschweißeinrichtungen 

§ 21 
\Viderstandsschweißeinrichtungen 

(1) Widerstandsschweißeinrichtungen müssen so be­
schaffen sein, dass Versicherte gegen direktes Berühren 
aktiver Teile - mit Ausnahme von Teilen des Schweiß­
stromkreises - und bei LTJ.direktem Berühren geschützt 
sind. 

(2) Widerstandsschweißeinrichtungen müssen so be­
schaffen sein, dass Elektroden- u..TJ.d Spannbewegungen 
gegen unbeabsichtigtes Auslösen gesichert sind. 

(3) Widerstandsschweißeinrichtungen, bei denen das 
Einlegen und Festhalten der Werkstücke nicht ohne 
Gefahr von Handverletzungen möglich ist, müssen mit 

l. Verdeckungen, 

2. Schutzeinrichtungen mit Annäherungsreaktion 

oder 

3. Zweihandschaltungen 

ausgerüstet sein. 

(4) Ortsfeste Widerstandsschweißeinrichtungen müssen 
so gebaut oder ausgerüstet sein, dass Versicherte nicht 
durch Funken gefährdet werden. 

F. 
Reibschweißmaschinen 

§ 22 
Reibschweißmaschinen 

(1) Reibschweißrnaschinen müssen mit trermenden 
Schutzeinrichtungen so ausgerüstet sein, dass Versi­
cherte durch sich drehende Werkstücke nicht gefährdet 
werden. 

(2) Bev,egliche trennende Schutzeinrichtungen müssen 
mit dem Drehantrieb verriegelt sein. 

(3) Kraftbetätigte Spannfutter müssen mit dem Dreh­
antrieb verriegelt sein. 

G. 
Unterwasserschweiß- und -schneideinrichtungen 

§ 23 
ünterwasserschweiß- und -schneidein_richtu.ngen 

(1) Stromquellen zum Unterwasserschweißen und -
schneiden müssen für Lichtbogenarbeiten unter erhöhter 
elektrischer Gefährdung geeignet und gekeimzeichnet 
sein und dürfen nur Gleichstrom abgeben. Die Strom­
quellen müssen mit einer Ein..richtung zum Abschalten 
der Schweißspannu..TJ.g ausgerüstet sein. 

(2) Stabelektrodenhalter U..TJ.d Lichtbogenbrenner SO\Vie 
Schweiß- und Schneidelektroden müssen für den Einsatz 
im Wasser geeignet sein. 

IV. 
Betrieb 

A. 
Gemeinsame Bestimmm1gen 

§ 24 
Auswahl von Verfahren und Arbeitspositionen 

(1) Der Unternehmer hat diejenigen Schweiß-, 
Schneid- und venvandten Verfahren auszuwählen. bei 
denen die Freisetzung gesundheitsgefährlicher Stoffe 
gering ist. 

(2) Der Unterneh..>ner hat dafür zu sorgen, dass Arbeits­
positionen eingenommen werden können, bei denen die 
Eimvirkung gesundheitsgefährlicher Stoffe auf die Versi­
cherten geri..ng ist. 

(3) Von den Absätzen 1 und 2 darf aus zwingenden 
technischen Gründen abge,,.richen werden. 

§ 25 
Beschäftigungsbeschränku..'lgen 

(1) Der Unterneb_>ner darf mit schweißtecl>.nischen 
Arbeiten nur Versicherte beschäftigen, die das 18. Le­
bensjahr vollendet haben und mit den Einrichtungen und 
Verfahren vertraut sind. 

(2) Abweichend von Absatz 1 dürfen Jugendliche 
beschäftigt werden, soweit 

1. dies zur Erreichung ihres Ausbildungszieles erforder­
lich ist, 

2. für Schutz durch einen Auisicht Führenden gewährlei­
stet ist 

und 

3. der Luftgrenzwert bei gesundheitsgefährlichen Stof­
fen untersclLritten ist. 

(3) Abweichend von Absatz 2 darf der Unternehmer 
Jugendliche mit folgenden schweißtechnischen Arbeiten 
:nicht beschäftigen: 

- Arbeiten in engen Räumen nach § 29, 

- Arbeiten in Bereichen rnit Brand- und Explosionsge-
fahr nach § 30, 

- Arbeiten an Behältern mit gefährlichem Inhalt nach 
§ 31. 

-

-
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§ 25a 
Arbeiten in Bereichen 

mit besonderen Gefahren 

(1) Der UnternebJller hat vor Begin..11 schweißtechni­
scher Arbeiten festzustellen, ob es sich in dem i\rbeitsbe­
reich um Arbeiten in Bereichen mit besonderen Gefahren 
nach § 2 Abs. 5 handelt. 

(2) Der Unternehmer hat schweißtechnische Arbeiten 
in Bereichen nach § 2 Abs. 5 nur auf Personen zu 
übertragen, 

- denen die mit diesen 1\.rbeiten verbundenen Gefahren 
bekannt sind 

1md 

- die mit den durchzuführenden Schutzmaßnah..>nen ver­
traut sind. 

§ 26 
Betriebsanweisungen 

(1) Der Unterneh..,ner hat eine Betriebsanweisung für 
schweißtechnische Arbeiten in Bereichen mit besonderen 
Gefahren nach § 2 Abs. 5 Nr. 1, 3 bis 6 und für Anlagen mit 
zusätzlichen Gefahren zu erstellen. Die Betriebsamvei­
sung ist in verständlicher Form und Sprache den Versi­
cherten bekannt zu machen. 

(2) Die Versicherten haben die Betriebsanweisu..11g zu 
beachten. 

§ 27 
Persönliche Schutzausrüstungen 

Der UnterneI,_,ner hat zum Schutz der Versicherten je 
nach Verfahren und Arbeitsbedingungen geeignete per­
sönliche Schutzausrüstungen zi,;r Verfügung zu stellen. 

§ 28 
Arbeitskleidu..11g 

(1) Die Versicherten müssen bei schweißtechnischen 
Arbeiten IGeidung tragen, die 

1. den Körper ausreichend bedeckt, 

2. nicht mit entzündlichen oder leichtentzü..l'ldlichen 
Stoffen verunreinigt ist 

und 

3. keine Gegenstände enthäit, die zu besonderen Gefah­
ren führen können. 

(2) Die Versicherten dürfen Kleidung nicht mit Sauer­
stoff abblasen. 

§ 29 
Enge Räun1e 

(1) Der Unternehraer hat bei schweißtecl.1..nischen Ar­
beiten in engen Räu..lllen dafür zu sorgen, dass 

1. eine Absaugung oder technische Lüftung 

- ein Vorhandensein gesu..11dheitsgefährlicher Stoffe, 

- eine Anreicherung mit Brenngas, 

- eine A._11reicherung mit Sauerstoff 

1.md 

- eine Verarmung a._11 Sauerstoff 

verhindert 

oder geeignete Atemschutzgeräte benutzt werden, so­
weit Lm Einzelfall eine Absaugung oder technische 
Lfu-"tung ein Vorhandensein von gesundheitsgefähr­
lichen Stoffen oder eine Verarrnu..11.g an Sauerstoff 
nicht verhindern kann, 

2. schwer entf!ammbare Schutzanzüge zur Verfügung 
stehen 

und 

3. Druckgasflaschen und Einrichtungen zur Gaserzeu­
gu..l'lg in den Räu..,nen nicht vorhanden sind. 

(2) Die Versicherten haben bei schweißtechnischen 
Arbeiten in engen Räu..rnen bei längerer Arbeitsunterbre­
chung Schläuche für brennbare Gase, Sauerstoff, Schutz­
und Plasmagase einschließlich deren Verbrauchseinrich­
tungen aus dem engen Rau..rn zu entfernen oder von den 
Entnah..l!lestellen zu trennen. 

(3) Die Versicherten dürfen enge Räume nicht mit 
Sauerstoff belüften. 

§ 30 
Bereiche mit Brand- und Explosionsgefahr 

(1) Der Unternebner hat dafür zu sorgen, dass L11. 
Bereichen mit Brand- oder E:iqilosionsgefahr schweiß­
technische Arbeiten nur durchgeführt werden, wenn 

1. eine Brandentstehung ver!lindert 

und 

2. eLl"J.e e:xplosionsfähige Atmosphäre ausgeschlossen ist. 

(2) Kön..11en d1.ffch das Entfernen brennbarer Stoffe und 
Gegenstände 

- eine Brandentstehu..11.g nicht verhindert 
und 

- eine explosionsfähige Atmosphäre nicht ausgeschlos-
sen 

werden, hat der Unternehmer ergänzende Sicherheits­
maßna..lm1en in einer Schweißerlaubnis schriftlich festzu­
legen und für deren Durchfühnmg zu sorgen. 

(3) Ergänzende Sicherheitsmaßnahmen zum Verhin­
dern einer Brandentstehung sind: 

1. Abdecken verbliebener brennbarer Stoffe und Gegen­
stände oder andere geeignete iVIaßnahmen, 

2. Abdichten von Öffnungen zu benachbarten Bereichen, 

3. Bereitstellen geeigneter FeuerlöscheL11richtungen nach 
Art u..11d Umfang, 

4. "Überwachen durch einen Brandposten während 
schv,eißtechnischer Arbeiten 

und 
5. ,viederhoite Kontrolle durch eine Brandwache L.'n 

Anschluss an die schweißtechnischen i\rbeiten. 

(4) Abweichend von Absatz 2 darf der Unternehmer bei 
regelmäßig wi.ederkehrenden, gleichartigen schweißtech­
nischen Arbeiten, bei denen eine Brandentstehung durch 
das Entfernen brennbarer Stoffe und Gegenstände nicht 
verhindert werden kan._11, die ergänzenden Sicherheits­
maßnahmen nach Absatz 3 statt in einer Schweißerlaub­
nis in eL11er Betriebsanweisung schriftlich festlegen. 

(5) Ergäri...zende Sicherheitsmaßnahmen zu..rn Ausschlie­
ßen einer explosionsfähigen Atmosphäre sind:· 

1. sicheres Abdichten gegenüber der Atmosphäre, 

2. sicheres Abdichten gegenüber anderen i\rbeitsberei­
chen, 

3. lufttechnische :.VIaßnah..men L11 Verbindu..rig mit mess­
technischer lJoerwachung ·während der Arbeiten 
u..11d 

4. Loerwachen der Wirksamkeit der Sicherheitsmaßnah­
men wäh2·end der ~'\rbeiten. 

Diese Sicherheitsmaßnahmen dürfen erst aufgehoben 
werden, wenn die Arbeiten abgeschlossen sind und keine 
Zündgefahr mehr besteht. 

(6) Die Versicherten dürfen mit schweißtechnische..11. 
Arbeiten erst beginnen, wen..11 ihnen vom Unternehmer 
die Schweißerlaubnis nach Absatz 2 oder die Betriebsan­
weis1mg nach Absatz 4 ausgehändigt und die darL11. 
festgelegten Sicherheitsmaßnahmen durchgefü..hrt sind. 

§ 31 
Behälter mit gefährlichem In..h.alt 

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass schweiß­
technische ~'\rbeiten an Behältern, die gefährliche Stoffe 
oder Zubereitungen enthalten oder enthalten haben 
können, u..11.ter Aufsicht eL11es Sachkundigen ausgeführt 
werden. 
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(2) Der Sachkundige hat vor Beginn der sc..hweißtechni­
schen Arbeiten nach Absatz 1 unter Berücksichtigung der 
Eigenschaften des Behälterinhaltes die notwendigen Si­
cherheitsmaßnahmen festzulegen und die Durchführung 
der Arbeiten zu überwachen. 

(3) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass vor 
schweißtechnischen Arbeiten an geschlossenen kleinen 
Hohlkörpern :iVIaßnahm~n getroffen sind, die das Entste­
hen eines gefährlichen Uberdruckes verhindern. 

(4) Die Versicherten dürfen Fässer und andere Behälter, 
die gefährliche Stoffe enthalten oder enthalten haben 
können. bei schweißtechnischen Arbeiten nicht als Werk­
stückunterlage benutzen. 

§ 32 
gegenstandslos 

§ 33 
In-Stand-Setzen 

Der Unternehm.er hat dafür zu sorgen, dass 

- EiP..richtungen nur von Sachkundigen in Stand gesetzt 

u_>J.d 

- hierfür geeignete Ersatzteile zur Verfügung stehen und 
verwendet 

werden. 

B. 
Gasversorgung 

§ 34 
Aufstellen von Einzelflaschenanlagen 

u_>J.d Flaschenbatterieanlagen 

(1) Der "C"nternehmer hat dafür zu sorgen, dass Einzel­
flaschenanlagen und Flaschenbatterieanlagen nicht auf­
gestellt werden 

1. in Treppenräumen, Haus- und Stock\verksfluren, en­
gen Höfen sm.v"ie Durchgängen und Durchfahrten oder 
in deren un..'ll.ittelbarer Nähe, 

2. an Treppen von Freianlagen und an Rettungswegen, 

3. in Garagen, 

4. in bewohnten oder der Öffentlichkeit zugänglichen 
Räumen, 

5. in unmittelbarer Nähe leichtentzündlicher Stoffe, 

6. in ungenügend belüfteten Bereichen, 

7. in Räu_'llen unter Erdgleiche, ausgenommen Anlagen 
für Sauerstoff u_>J.d Druckluft. · 

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn das Aufstellen zur 
Ausführung von schweißtechr>..ischen Arbeiten vorüber­
gehend notwendig ist u_'ld besondere Sicherheitsmaßnah­
men getroffen sind. 

(3) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass an 
Arbeitsplätzen nur die r..ir den ununterbrochenen Fort­
gang der schweißtecP..nischen Arbeiten erforderlichen 
Einzelflaschenanlagen oder Flaschenbatterieanlagen 
aufgestellt werden. Er hat ferner dafür zu sorgen, dass 
eL>J.e Ansam..rnl.u_>J.g von Druckgasflaschen außerhalb von 
besonderen Aufstellräumen für Flaschenbatte.Tieanlagen 
und Lagern für Druckgasflaschen vermieden ,vird. 

(4) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Einzel­
flaschenanlagen und Flaschenbatterieanlagen gut zu­
gänglich und vor gefährlicher Wärmeein,v"irkung ge­
schützt aufgestellt werden. 

(5) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Einzel­
flaschenanlagen und Flaschenbatterieanlagen gegen Um­
fallen gesichert sind, soweit sie nicht durch ihre Bauart 
standsicher sind. 

(6) Die Versicherten müssen Einzelflaschenanlagen 

1. vor gefährlicher \Värmeeim\irkung schützen 

und 

2. gegen "C"mfallen sichern, soweit sie nicht durch ihre 
Bauart standsicher sind. 

(7) Die Versicherten müssen Flüssiggasflaschen für die 
Entnahme aus der Gasphase aufrecht aufstellen. 

§ 35 
Gasentnahme aus Einzelflaschenanlagen 

(1) Die Versicherten dürfen Gas aus Druckgasflaschen 
nur entnehmen, nachdem ein für die jeweilige Gasart und 
die vorliegenden Betriebsbedingu_>J.gen geeigneter Fla­
schendruckminderer auf sichere \Veise angeschlossen ist. 

(2) Der Unterne..hmer hat bei Bauarbeiten dafür zu 
sorgen, dass keine Einwegbehälter für schweißtechnische 
Arbeiten verwendet v,erden. 

(3) Absatz 2 gilt nicht für Lötarbeiten auf Masten bei 
Verwendung geeigneter Geräte. 

(4) Die Versicherten dürfen in Einzelflaschenanlagen 
Übergangsstücke z,v"ischen Flaschenventil und Flaschen­
druckminderer nicht verwenden. 

(5) Die Versicherten haben die Flaschenventile 

1. vor längeren Arbeitsunterbrechungen, 

2. nach Verbrauch des Flascheninhalts 

und 

3. vor dem Abschrauben des Druckminderers 

zu schließen; zum Arbeitsende sind zusätzlich die Fla- A 
schendruckminderer und Schlauchleitungen drucklos zu W 
machen. 

§ 36 
Gasentnahme aus Flaschenbatterieanlagen 

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass 

1. Flaschenbatterieanlagen nur aus Druckgasflaschen 
bestehen, die mit dem gleichen Prüfdruck gekenn­
zeichnet sind, 

2. aus Sicherheitsventilen von Flaschenbatterieanlagen 
austretendes Gas gefahrlos abgeführt \v"ird, 

3. Gas aus einer Flaschenbatterie nur entno:rmnen ,v"ird. 
nachdem diese über möglichst kurze Hochdruckleitun..: 
gen an einen nachgeschalteten DrucJ.,-..minderer auf 
sichere \Veise angeschlossen ist, 

und 

4. Leitungen und DruckmLlJ.derer für die jeweilige Gasart 
und die vorliegenden Betriebsbedingungen geeignet 
sind. 

(2) Die Versicherten haben 

1. zum Arbeitsende die Flaschenventile oder die Ab-
sperrventile vor dem Druck1ninderer zu schließen -

und 

2. vor dem Lösen der Druckgasflaschen oder der Fla­
schenbündel von den Leitungen die Flaschenventile 
u_l)_d die Absperrventile vor dem Druckminderer zu 
schließen. 

§ 37 
iVIit Sauerstoff 

in Berührung kommende Einrichtungen 

(1) Die Versicherten haben alle mit Sauerstoff in 
Berühru_>J.g kommenden EL'lrichtungen frei von Öl, Fett 
und ähnlichen Stoffen zu halten. 

(2) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass 

1. GleitID..ittel, die mit Sauerstoff in Berührung kommen 
können, 

und 

2. Dichtwerkstoffe. die brennbare Bestandteile enthal­
ten, zum Abdichten von Sauerstoff-Leitungen und 
-Armaturen 

nur verwendet werden, wenn sie von einem anerkannten 
Prüfinstitut mit dem Ergebnis geprüft worden sind, dass 
sie sich für die Verwendung bei den zu erwartenden 
Betriebsbedingungen eignen. 
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§ 38 
Umgang n>.it Gasschläuchen 

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Gas­
schläuche 

1. vor dem erstmaligen Benutzen mit Luft oder Betriebs­
gas, Sauerstoffschläuche jedoch nur mit Sauerstoff 
oder inertem Gas ausgeblasen werden, 

2. gegen zu erwartende mechanische Beschädigungen, 
gegen Anbrennen und gegen Verunreinigungen durch 
01 oder Fett geschützt werden 

und 

3. ausgetauscht oder sachgemäß ausgebessert werden, 
wenn sie schadhaft sind. 

(2) Die Versicherten haben Gasschläuche 

1. nur für Gase zu benutzen, für die sie bestimmt sind, 

2. nicht um Körperteile zu führen, 

3. gegen zu erwartende ~echanische Beschädigungen, 
gegen An.brenn.en U..lJ.d gegen VerunreLTJ.ig1mgen durch 
01 oder Fett geschützt zu verlegen 

U..lJ.d 

4. in schadhaftem Zustand nicht zu benutzen. 

§ 39 
Anzeigen von Schadensfällen 

Der l;nternehmer hat E:iqilosionen und Brände an 
Einrichtlmgen der Gasversorgung unve;rzüglich dem Un­
fallversicheru..llgsträger anzuzeigen. 

c. 
Autogenverfahren 

§ 40 
Umgang mit Autogenbrennern 

(1) Der Unternehn1er hat dafür zu sorgen, dass länger 
dauernde ·wärmarbeiten rr>..it lärmarmen Brennern ausge­
führt werden. 

(2) Der Unternehmer hat geeignete Gasanzünder zum 
sicheren Zünden von Brennern zur Verfügu..lJ.g zu stellen. 

(3) Die Versicherten müssen Brenner auf sichere Art 
zfu,den. 

(4) Die Versicherten müssen handgeführte Brenner bei 
Arbeitsunterbrechungen sicher ablegen oder aufhängen. 
Sie dürfen Brenner U..lJ.d Schläuche r>..icht an Druckgasfla­
schen oder anderen Gas führenden Einrichtu..lJ.gen auf­
hängen oder in Hohlräume einhängen. 

(5) Die Versicherten dürfen nach Flanm1enrückschlä­
gen oder anderen Störungen Brenner erst dann weiter 
betreiben, wenn die Störung beseitigt ist. 

§ 41 
gegenstandslos 

D. 
Lichtbogenverfahren 

§ 42 
Umgang mit Schweißstrom.quellen 

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass 

1. Arbeiten auf der Netzspannungsseite von Schweißein­
. richtungen nur von einer Elektrofachkraft oder unter 
deren Leitung und Aufsicht ausgefüh_rt werden, 

2. bewegliche Netzanschluss- und Schweißleitu..1J.gen ge­
gen Beschädigungen geschützt ·werden 

und 

3. Schweißstromquellen r>..icht in Arbeitsbereichen aufge­
stellt werden. in denen unter erhöhter elektrischer 
Gefährdung geschweißt ,vird. 

§ 43 
Errichten und Trennen 

des Schweißstromkreises 

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass vor 
Beginn von Lichtbogenarbeiten 

1. der Schweißstromkreis ordnungsgemäß hergestellt 
wird 

und 

2. wenn mehrere Schweißstromquellen zusammenge­
schaltet werden, durch einen Sachkundigen geprüft 
wird, ob diese für ein Zusammenschalten geeignet sind 
und die zulässige Leerlaufspannung nicht überschrit­
ten werden kann. 

(2) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass der 
Netzstecker einer Schweißstromquelle, die mit anderen 
zusam..lil.engeschaltet ist, erst gezogen ,vird, nachdem 

1. alle zusammengeschalteten Schweißstromquellen 
durch die Hauptschalter vom Netz abgeschaltet sind 

und 

2. die einzelne Schweißstromquelle vom gemeinsamen 
Schweißstromkreis getren.."flt ist. 

§ 44 

Verhalten bei Lichtbogenarbeiten 

(1) Der Unterneh..lil.er hat dafür zu sorgen, dass 

1. schadhafte Isolierstoffteile von Stabelektrodenhaltern 
U..lJ.d Lichtbogenbrennern sofort durch einwandireie 
Teile ersetzt werden 

und 

2. schadhafte Schweißleitungen durch einwandfreie er­
setzt werden. 

(2) Die Versicherten müssen 

1. Stabelektrodenhalter und Lichtbogenbrenner so hal­
ten, dass kein Strom durch den menschlichen Körper 
fließen kan..lJ., 

2. Lichtbogen-Zündversuche an nicht dafür vorgesehe­
nen Stellen unterlassen, 

3. Stabelektrodenhalter und Lichtbogenbrenner so able­
gen, dass kein elektrischer Kontakt mit dem Werk­
stück oder fremden leitfähigen Teilen, insbesondere 
dem Stromquellengehäuse, entstehen kann, 

4. bei längeren .Arbeitsunterbrechungen die Schweiß­
stromquelle auf der Netzseite abschalten, 

5. Drahtelektroden spannungsfrei wechseln, 

6. Schutzeinrichtungen nach § 5 gegen optische Strah­
lung ven.venden, 

7. Stabelektroden..h.alter, Lichtbogenbrenner und 
Schweißleitungen benutzen, die Llil. einwandfreien Zu­
stand sind, 

8. vor Arbeiten an Lichtbogenbrennern die Schweiß­
stromquelle und den Drahtvorschub so abschalten, 
dass sie während der i\.rbeiten nicht versehentlich 
eingeschaltet werden können 

und 

9. darauf achten, dass sie bei Lichtbogenarbeiten mit 
mehreren Stromquellen an eL"flem ·werkstück oder an 
mehreren leitfäb..ig miteinander verbu..lJ.denen ·werk­
stücken nicht gleichzeitig zwei Stabelektrodenhalter 
oder Lichtbogenbrenner berühren. 

§ 45 
Schutz gegen erhöhte elektrische Gefährdung 

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass bei 
Lichtbogenarbeiten unter erhöhter elektrischer Gefähr­
du..lJ.g 
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1. nur geeignete ;i_11d nach § 15 Abs. 8 Xr. 1 gekennzeich­
nete Schweißstromquellen verwendet werden 

und 
2. besondere Schutzmaßnahmen gegen elektrische 

Durchströmu..11g durchgeführt sL11d. 

(2) Die Versicherten dürfen Lichtbogenarbeiten unter 
erhöhter elektrischer Gefährdu..11g nur ausführen, wenn 
sie 

1. hierfür nach § 15 Abs. 8 Nr. 1 gekennzeichnete 
Schweißstromquellen verwenden 

und 

2. sich gegen elektrische DurchströmU.L-ig zusätzlich 
durch Maßnalm1en nach Absatz 1 Nr. 2 schützen. 

(3) Die Versicherten dürfen 1.mter erhöhter elektrischer 
Gefährdung Lichtbogenbrenner nicht öffnen. 

E. 
Gießschmelzschweißen 

§ 46 
Gießschmelzschweißen 

Der Unterneh..TTier hat dafür zu sorgen, dass 

1. Schweißpulver für das Gießschmelzschweißen trocken 
und geschützt vor unbeabsichtigtem Zünden gelagert, 
transportiert und bereitgestellt ,vird, 

2. rnit dem Beschicken des Tiegels erst begonnen ,vird, 
nachdem Tiegel, Gießform, Abdichtung und andere 
Teile trocken sL11d, 

3. Versicherte sich während des Reaktionsvorganges 
nicht näher als für den iubeitsvorgang erforderlich an 
der Schweißstelle aufhalten, 

4. nach Beendigung des Schweißvorganges Teile der 
Schweißvorrichtung erst entfernt werden, wenn Metall 
und Schlacke erstarrt sind 

u..11d 

5. Metall, Schlacke sm,vie die Schweißeinrichtung erst 
dann der Feuchtigkeit ausgesetzt werden, nachdem 
rnit eL11er gefährlichen Wasserdamp!bildung nicht 
mehr zu rechnen ist. 

F. 
Unterwasserschweißen und -schneiden 

§ 47 
Unterwasserschweißen und -schneiden 

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass 

1. Unterwasserschweiß- und -schneidarbeiten nur von 
Versicherten ausgeführt werden, die als Taucher im 
Sinne der entsprechenden Vorschriften gelten und die 
mit den eingesetzten ELlJ.ri.chtungen und Veriahren 
zu..TTI Unterwasserschweißen und -schneiden vertraut 
sL11d, 

2. Versicherte unter ·wasser gegen gefährliche elektrische 
Durchströmung geschützt sind, 

3. Untenvasserschweiß- u..11d -schneidarbeiten an \Van­
dungen von Behältern, anderen Hohlkörpern u..11d 
geschlossenen Räu..TTien nur ausgefill,..rt werden, wer>.n 
Vorkehrungen gegen die Ansam...TTilung zündfähiger 
Gemische im Lllneren der Hohlkörper getroffen sind, 

4. während des Tauchganges die für Untenvasser­
schweiß- und -schneidarbeiten angeschlossenen 
Druckgasflaschen überwacht werden 

und 

5. bei der Verwendung von flüssigem Brennstoff zum 
Unterwasserschneiden Auffangbehälter zur Verfü­
gung stehen. 

(2) Der unternehmer hat dafür zu sorgen, dass bei 
Lichtbogenarbeiten u..11ter \Vasser die Span.11ung nur auf 
Weisung des Versicherten eingeschaltet ,vird, der diese 
Arbeiten unter \Vasser ausführt. 

(3) Der Unternehmer hat zusätzlich zu Absatz 2 dafür 
zu sorgen, dass 

1. vor dem Hinablassen von Stabelektrodenhalter oder 
Lichtbogenbrenner, 

2. zum Elektrodenwechsel, 
3. bei jeder Arbeitsunterbrechung 

und 

4. LTTI Gefahrfall 

die Spannung abgeschaltet ·wird. 

(4) Der Unterneh..iner hat dafür zu sorgen, dass beim 
Unterwassersch..11eiden rr,..it Sauerstofflanzen die Zünd­
spannung nur auf ·weisung des Versicherten, der diese 
Arbeiten unter \Vasser ausführt, eingeschaltet und sofort 
nach dem Zünden abgeschaltet ,vird. 

(5) Versicherte, die über Wasser eine mit flüssigem 
Brennstoff gespeiste EL11richtung zum Untenvasser­
schneiden bedienen, müssen 

1. beim Zünden des Bren.11ers darauf achten, dass vor 
dem Zü..11den ausströmender Bren.11stoff nicht zu Brän­
den an der \Vasseroberfläche führen kann, 

1md 

2. den Scl>.neidbrenner so einstellen. dass während des 
Scl>.neidvorganges kein überschüssiger Brennstoff an 
die ·wasseroberfläche geiangen kann. 

G. 
Schweißtechnische Arbeiten in Druckluft 

§ 48 
Schweißtechnische Arbeiten in Druckluft 

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass schweiß­
tech..llische Arbeiten in Dn1clr...luit erst durchgeführt wer­
den, wenn zusätzlich zu den Bestimmungen der Ab­
schr>..itte IV C u..11d IV D folgende Bedingungen erfüllt sind: 

1. In der Arbeitskammer dürfen nur so viele Personen 
anwesend sein, ,vie gleichzeitig ausgeschleust werden 
können; sie müssen sich LTTI Gefahrfall unverzüglich in 
die Schleuse zurückziehen können; 

-

2. in Absfünmung mit dem Unfallversicherungsträger 
müssen die erforderlichen Lüftungsmaßnahmen ge- A 
troffen sein; W 

3. die Sicherheitsmaßnahmen für brandgefährdete Berei­
che nach § 30 müssen getroffen sein; 

4. die Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz gegen erhöhte 
elektrische Gefährdung bei Lichtbogenarbeiten nach 
§ 45 müssen getroffen sein; 

5. LTTI Arbeitsbereich dürfen sich nur die für die Durch­
führung der schweißtechnischen Arbeiten erforderli­
chen Versicherten aufhalten: sie müssen schwer ent­
flammbare Schutzanzüge tragen; 

6. Druckgasflaschen dürfen nur für die Dauer der 
schweißtechnischen Arbeiten und nur in besonderen 
Transportbehältern in die Arbeitskammer gebracht 
werden; 

7. Acetvlenflaschen dü_rfen nicht in die Arbeitskammer 
gebracht werden; 

8. während der schweißtechnischen Arbeiten muss sich 
ein Sicherheitsposten ständig bei den Druckgasfla­
schen aufhalten, in dauernder Sprechverbindung mit 
den Schweißern stehen und bei Arbeitspausen und 
Z,vischenfällen sofort die Gaszufuhr abstellen. 

(2) Der "C'nternehmer hat daiür zu sorgen, dass schweiß­
technische Arbeiten nach Absatz möglichst ro..ittels Licht­
bogenverfahren oder u..11ter Verwendu..11g von \Vasserstoff 
als Brenngas ausgeführt werden. 
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V. 
Prüfung 

§ 49 
Regelmäßige Prüfungen 

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Fla­
schenbatte1ieanlagen so,vie Verbrauchseinrichtungen 
vor der ersten Inbetriebnahme sowie nach wesentlichen 
htstandsetzungs- uI1d Änderun.gsarbeiten auf 

- orcinu_11gsgemäße Aufstellung, 

- orcl.mmgsgemäße Beschafienh.eit 

und 

- Dichtheit unter Betriebsverhält:n.issen 

durch einen Sachkundigen geprüft werden. 

(2) Der Unterneh..l!ler hat dafür zu sorgen, dass Ein­
zelflaschen- und Flaschenbatterieanlagen so\vi.e Ver­
brauchseinrichtungen regelmäßig auf 

- Dichtheit 

und 

- ordnungsgemäßen Zustand 

durch eLTJ.en Sachk:u_11digen geprüft werden. 

(3) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Ver­
brauchseinricht,mgen nach Flammenrückschlägen aui 
ordnungsgemäßen Zustand durch einen Sachkundigen 
geprüft werden. 

(4) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass durch 
eLTJ.en Sachkundigen rr> • .indestens einmal jährlich 

1. trockene Gebrauchsstellenvorlagen u_TJ.d Einzelfla­
schensicherungen auf Sicherheit gegen Gasrücktritt, 
Dichtheit und Durchfluss 

und 

2. nasse Gebrauchsstellenvorlagen gereinigt und auf Si­
cherheit gegen Gasrücktritt 

geprüft werden. 

(5) Der Unterneh..,ner hat dafür zu sorgen, dass nasse 
Gebrauchsstellenvorlagen mindestens einnial je Sct..icht 
vor Beginn schweißtechnischer Arbeiten und nach jedem 
Flammenrückschlag in druck.losem Zustand auf ausrei­
chenden FlüssigkeitsLllhalt geprüft und erforderlichen­
falls nachgefüllt werden. 

(6) Die Versicherten haben vor Arbeitsbeginn 

- Gasschläuche, deren Beiestigu."'lgen und Verbindungs­
elemente auf eL11wandfreien Zustand 

und 

- Verbrauchseinrichtungen aui Funktion 

zu prüfen. 

VI. 
Ordnungswidrigkeiten 

§ 50 
Orclllungs,vidrigkeiten 

Ordnungs,vidrig ün Sinne des § 209 Abs. 1 Nr. Siebtes 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB vlI) handelt, wer vorsätz­
lich oder fahrlässig den Bestimmungen 

des§ 3 Abs. 1 in Verbindung mit 
§ 3 Abs. 3 Satz 2, 
§ 5 Abs. 1 oder 3, 
§ 6 Abs. 2 bis 6, 7 Satz 1 oder 3, 
§§ 7, 8 Abs. 2 bis 6, 
§§ 9, 10 Satz 1, 
§ 11 Abs. 2 bis 6, 
§ 12 Abs. 2 bis 4, 

§ 13 Abs. 2, 3 oder 5, 
§ 14 Abs. 2, 3 oder 4, 
§ 15 Abs. 1, 6, 7 oder 8, 
§ 16 Abs. l, 2 Satz 1, Absatz 3 oder 4, 
§§ 17, 18, 19 Abs. 1 oder 3, 
§ 20 Abs. 1 oder 2, 
§§ 21, 22 oder 23, 

- des § 25 Abs. 1, 
§ 25a 
§ 26 Abs. 1, 
§ 28 Abs. 2, 
§ 29 Abs. 1 oder 3, 
§ 30 Abs. 2 bis 6, 
§ 31 Abs. 1 oder 4, 
§§ 33, 34 Abs. 1, 3, 5 oder 7, 
§ 35 Abs. 2 und 3, 
§ 36 Abs. 2, 
§§ 37, 38, 39, 40 Abs. 4 oder 5, 
§§ 42, 43, 44 Abs. l, 2 Xr. 1, 2, 3, 5 bis 9, 
§§ 45, 46 Xr. 1, 2 oder 4, 
§§ 47, 48 Abs. 1 
oder 
§ 49 

zmviderhandelt. 

VII. 
In-Kraft-Treten 

§ 51 
In-Kraft-Treten 

Diese Unfallverhütungsvorschrift tritt am 1. Januar 
1993 in Kraft. 

Der 2. Nachtrag zu dieser Unfallverhütungsvorscl>_rift 
tritt am 1. Januar 1997 Lll Kraft. 

Der 3. Nachtrag zu dieser Unfallverhütungsvorschrift 
tritt am ersten Tage des Monats April oder des Ivlonats 
Oktober LTJ. Kraft, der als Erster der Bekan..11tmachu_TJ.g 
folgt. 

:1fünster, den 27. Juni 2002 

Der Geschäftsführer 

Micha 

Genehmigung 

Die vorstehende U:nfallverhütungsvorschrift 

,,Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren" 
(GUV 3.8) 

wi.rd geneh..TTiigt. 
Az.: 211-8006.15.4.4 

Düsseldorf, den 18. Juli 2002 

lvfu..isterium 
für Arbeit und Soziales. 

Qualifikation und Tech.."'1.ologie 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Im Auftrag 

gez. Postler 

(Siegel) 

- GV. :"\~W. 2002 S. 431. 
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